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Vorwort

Mit den vorliegenden Richtlinien und Lehrplänen Japanisch wird das Bildungsange-
bot in der gymnasialen Oberstufe der Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-
Westfalen um eine wichtige moderne Fremdsprache erweitert. Japanischunterricht
erschließt den Schülerinnen und Schülern neue Lebenswirklichkeiten und  trägt zum
Leitziel der interkulturellen Handlungsfähigkeit bei, die von grundlegender Bedeu-
tung für das Zusammenleben in einer mehrsprachigen und multikulturellen Wirklich-
keit ist. Wie alle Fächer der gymnasialen Oberstufe ist auch der Japanischunterricht
folgenden Leitlinien der Weiterentwicklung verpflichtet:

� Eine vertiefte allgemeine Bildung, wissenschaftspropädeutische Grundbildung
und soziale Kompetenzen, die in der gymnasialen Oberstufe erworben bzw.
weiterentwickelt werden, sind Voraussetzungen für die Zuerkennung der allge-
meinen Hochschulreife; sie befähigen in besonderer Weise zur Aufnahme eines
Hochschulstudiums oder zum Erlernen eines Berufes.

� Besondere Bedeutung kommt dabei grundlegenden Kompetenzen zu, die not-
wendige Voraussetzung für Studium und Beruf sind. Diese Kompetenzen –
sprachliche Ausdrucksfähigkeit, fremdsprachliche Kommunikationsfähigkeit, Um-
gang mit mathematischen Systemen, Verfahren und Modellen – werden nicht nur
in den Fächern Deutsch, Mathematik, Fremdsprache erworben.

� Lernprozesse, die nicht nur auf kurzfristige Lernergebnisse zielen, sondern die
dauerhafte Lernkompetenzen aufbauen, müssen gestärkt werden. Es sollten
deutlicher Lehr- und Lernsituationen vorgesehen werden, die selbstständiges
Lernen und Lernen in der Gruppe begünstigen und die die Selbststeuerung des
Lernens verbessern.

� Zum Wesen des Lernens in der gymnasialen Oberstufe gehören das Denken und
das Arbeiten in übergreifenden Zusammenhängen und komplexen Strukturen.
Unverzichtbar dafür ist neben dem fachbezogenen ein fachübergreifend und
fächerverbindend angelegter Unterricht.

Lernen in diesem Sinne setzt eine deutliche Obligatorik und den klaren Ausweis von
Anforderungen, aber auch Gestaltungsspielräumen für die Schulen voraus. Die
Richtlinien und Lehrpläne sollen die Arbeit in der gymnasialen Oberstufe steuern
und entwickeln. Sie sichern gemeinsame Lernerfahrungen und eröffnen Freiräume
für Schulen, Lehrkäfte und Lerngruppen.

Die Richtlinien und Lehrpläne bilden eine Grundlage für die Entwicklung und die Si-
cherung der Qualität schulischer Arbeit. Sie verdeutlichen, welche Ansprüche von
Eltern, Schülerinnen und Schülern an die Schule gestellt werden können und wel-
che Anforderungen die Schule ihrerseits an Schülerinnen und Schüler stellen kann.
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Sie sind Bezugspunkt für die Schulprogrammarbeit und die regelmäßige Überprü-
fung der eigenen Arbeit.

Allen, die zu der Entwicklung der Richtlinien und Lehrpläne Japanisch beigetragen
haben, danke ich für ihre engagierte Arbeit.

(Gabriele Behler)

Ministerin für Schule, Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Auszug aus dem Amtsblatt
des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung

des Landes Nordrhein-Westfalen
Teil 1 Nr. 9/02

Sekundarstufe II
Gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule;

Richtlinien und Lehrpläne;
Japanisch

RdErl. d. Ministeriums 
für Schule, Wissenschaft und Forschung

v. 29. 6. 2002 – 722.36-20/0-2100/02

Für die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule in Nord-
rhein-Westfalen werden hiermit Richtlinien und Lehrpläne für das Fach Japanisch
gemäß § 1 SchVG (BASS 1 – 2) festgesetzt.

Sie treten am 1. August 2002, beginnend mit der Jahrgangsstufe 11, in Kraft. 

Die Veröffentlichung erfolgt als Heft 4733 in der Schriftenreihe „Schule in NRW“.

Die vom Verlag übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek einzustellen und dort
u.a. für die Mitwirkungsberechtigten zur Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe verfügbar
zu halten.

Die bisherigen vorläufigen Richtlinien und Lehrpläne Japanisch treten zum 1. August
2004 außer Kraft. Gleichzeitig wird der Runderlass vom 22. 11. 1994 (BASS 15 – 31
Nr. 34) aufgehoben.
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„(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum
sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung.

(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie
und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des ande-
ren, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundla-
gen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.“

(Artikel 7 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen)

Vertraulich

Ung
ült

ig



1 Aufgaben und Ziele der gymnasialen Oberstufe

1.1 Grundlage

Die gymnasiale Oberstufe setzt die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Sekun-
darstufe I fort. Wie in den Bildungsgängen der Sekundarstufe I vollziehen sich Er-
ziehung und Unterricht auch in der gymnasialen Oberstufe im Rahmen der Grund-
sätze, die in Artikel 7 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen und in § 1
des Schulordnungsgesetzes festgelegt sind.

Die gymnasiale Oberstufe beginnt mit der Jahrgangsstufe 11 und nimmt auch
Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulformen auf, die die Berechtigung zum
Besuch der gymnasialen Oberstufe besitzen. Sie vermittelt im Laufe der Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 die Studierfähigkeit und führt zur allgemeinen Hochschulreife.
Die allgemeine Hochschulreife ermöglicht die Aufnahme eines Studiums und er-
öffnet gleichermaßen den Weg in eine berufliche Ausbildung.

1.2 Auftrag

Die gymnasiale Oberstufe fördert den Bildungsprozess der Schülerinnen und
Schüler in seiner personalen, sozialen und fachlichen Dimension. Bildung wird da-
bei als Lern- und Entwicklungsprozess verstanden, der sich auf das Individuum
bezieht und in dem kognitives und emotionales, fachliches und fachübergreifendes
Lernen, individuelle und soziale Erfahrungen, Theorie und Praxis miteinander ver-
knüpft und ethische Kategorien vermittelt und angeeignet werden.

Erziehung und Unterricht in der gymnasialen Oberstufe sollen

� zu einer wissenschaftspropädeutischen Ausbildung führen und

� Hilfen geben zur persönlichen Entfaltung in sozialer Verantwortlichkeit.

Die genannten Aufgaben sind aufeinander bezogen. Die Schülerinnen und Schüler
sollen zunehmend befähigt werden, für ihr Lernen selbst verantwortlich zu sein, in
der Bewältigung anspruchsvoller Lernaufgaben ihre Kompetenzen zu erweitern, mit
eigenen Fähigkeiten produktiv umzugehen, um so dauerhafte Lernkompetenzen
aufzubauen. Ein solches Bildungsverständnis zielt nicht nur auf Selbstständigkeit
und Selbsttätigkeit, sondern auch auf die Entwicklung von Kooperationsbereitschaft
und Teamfähigkeit.

Voraussetzung für das Gelingen dieses Bildungsprozesses ist die Festigung „einer
vertieften allgemeinen Bildung mit einem gemeinsamen Grundbestand von
Kenntnissen und Fähigkeiten, die nicht erst in der gymnasialen Oberstufe erworben
werden sollen“1). Die Schülerinnen und Schüler sollen durch die Auseinander-
setzung mit einem Gefüge von Aufgabenfeldern, fachlichen und überfachlichen
Themen, Gegenständen, Arbeitsweisen und Lernformen studierfähig werden.

XI

1) KMK-Beschluss vom 25. 2. 1994 „Sicherung der Qualität der allgemeinen Hochschulreife als schulische
Abschlussqualifikation und Gewährleistung der Studierfähigkeit“.
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1.3 Erziehung und Unterricht in der gymnasialen Oberstufe

1.3.1 Wissenschaftspropädeutik

Wissenschaftspropädeutisches Lernen ist ein besonders akzentuiertes wissen-
schaftsorientiertes Lernen, das durch Systematisierung, Methodenbewusstsein,
Problematisierung und Distanz gekennzeichnet ist und das die kognitiven und affek-
tiven Verhaltensweisen umfasst, die Merkmale wissenschaftlichen Arbeitens sind.
Wissenschaftspropädeutisches Lernen setzt Wissen voraus.

Ansätze wissenschaftspropädeutischen Arbeitens finden sich bereits in der Sekun-
darstufe I. Das Lernen in der gymnasialen Oberstufe baut darauf auf.

Wissenschaftspropädeutisches Lernen umfasst systematisches und methodisches
Arbeiten sowohl in den einzelnen Fächern als auch in fachübergreifenden und
fächerverbindenden Vorhaben.

Im Einzelnen lassen sich folgende Elemente wissenschaftspropädeutischen Ler-
nens unterscheiden:

Grundlagenwissen

Wissenschaftspropädeutisches Lernen setzt ein jederzeit verfügbares, gut vernetz-
tes fachliches Grundlagenwissen voraus, das eine Orientierung im Hinblick auf die
relevanten Inhalte, Fragestellungen, Kategorien und Methoden der jeweiligen Fach-
bereiche ermöglicht und fachübergreifende Fragestellungen einschließt. Wissen-
schaftspropädeutisches Lernen baut daher auf einer vertieften Allgemeinbildung
auf, die sich auf ein breites Spektrum von Fachbereichen und Fächern bezieht, und
trägt umgekehrt zu ihr bei (vgl. Kapitel 2.3 und 2.4).

Selbstständiges Lernen und Arbeiten

Wissenschaftspropädeutisches Lernen ist methodisches Lernen. Es zielt darauf hin,
dass die Schülerinnen und Schüler grundlegende wissenschaftliche Erkenntnis- und
Verfahrensweisen systematisch erarbeiten.

Der Unterricht muss daher so gestaltet werden, dass die Schülerinnen und Schüler
lernen, eine Aufgabenstellung selbstständig zu strukturieren, die erforderlichen Ar-
beitsmethoden problemangemessen und zeitökonomisch auszuführen, Hypothesen
zu bilden und zu prüfen und die Arbeitsergebnisse angemessen darzustellen.

Reflexions- und Urteilsfähigkeit

Wissenschaftspropädeutisches Arbeiten erfordert problem- und prozessbezogenes
Denken und Denken in Zusammenhängen. Die Schülerinnen und Schüler sollen
sachgemäß argumentieren lernen, Meinungen von Tatsachen, Wesentliches von
Unwesentlichem unterscheiden, Prinzipien und Regeln verstehen, anwenden und
übertragen können. Sie sollen die Grenzen und Geschichtlichkeit wissenschaftlicher
Aussagen erkennen und den Zusammenhang und das Zusammenwirken von
Wissenschaften kennen lernen. Schließlich geht es um das Verständnis für grund-
legende wissenschaftstheoretische und philosophische Fragestellungen, Deutun-

XII

Vertraulich

Ung
ült

ig



gen der Wirklichkeit, um ethische Grundüberlegungen und um die Reflexion des
eigenen Denkens und Handelns.

Grundlegende Einstellungen und Verhaltensweisen für wissenschaftliches
Arbeiten

Es gilt, Verhaltensweisen zu entwickeln und zu pflegen, mit denen wissenschaft-
liches Arbeiten als ein spezifischer Zugriff auf Wirklichkeit erlebt und begriffen wer-
den kann. Wissenschaft soll auch als soziale Praxis erfahrbar werden, die auf spe-
zifische Weise eine Verständigung über unterschiedliche Positionen und Sichtwei-
sen hinweg ermöglicht. Dazu ist Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft
erforderlich. Voraussetzung für wissenschaftspropädeutisches Arbeiten sind Ver-
haltensweisen wie Konzentrationsfähigkeit, Geduld und Ausdauer, das Aushalten
von Frustrationen, die Offenheit für andere Sichtweisen und Zuverlässigkeit.

1.3.2 Persönliche Entfaltung und soziale Verantwortlichkeit

Persönliche Entfaltung und soziale Verantwortlichkeit bestimmen den Erziehungs-
auftrag der gymnasialen Oberstufe. Erziehung findet in erster Linie im Unterricht
statt; das Schulleben insgesamt muss aber ebenso Ansatzpunkte bieten, um den
Erziehungsprozess zu fördern und die Schülerinnen und Schüler in die Arbeit und
die Entscheidungsprozesse der Schule einzubeziehen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre individuellen Fähigkeiten weiter
entfalten und nutzen.

Schülerinnen und Schüler sollen sich ihrer Möglichkeiten und Grenzen bewusst
werden. Dieser Prozess wird dadurch unterstützt, dass durch ein Spektrum unter-
schiedlicher Angebote und Wahlmöglichkeiten, Anforderungen und Aufgabenstel-
lungen sowie durch Methoden, die die Selbstständigkeit fördern, Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit gegeben wird, ihre Fähigkeiten zu entdecken, zu erpro-
ben und ihre Urteils- und Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Hierbei soll auch den
Grundsätzen einer reflexiven Koedukation Rechnung getragen werden, die die un-
terschiedlichen Erfahrungen, Verhaltensweisen und Einstellungen von Jungen und
Mädchen berücksichtigen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit Werten, Wertsystemen und
Orientierungsmustern auseinander setzen können, um tragfähige Antworten
auf die Fragen nach dem Sinn des eigenen Lebens zu finden.

Die in Grundgesetz und Landesverfassung festgeschriebene Verpflichtung zur
Achtung der Würde eines jeden Menschen, die darin zum Ausdruck kommenden
allgemeinen Grund- und Menschenrechte sowie die Prinzipien des demokratischen
und sozial verfassten Rechtsstaates bilden die Grundlage des Erziehungsauftrages
der Schule. Die Schule muss den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben,
sich mit den Grundwerten des Gemeinwesens auseinander zu setzen und auf die-
ser Grundlage ihre Wertpositionen zu entwickeln.

XIII
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Die Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen, mit der eigenen Religion und mit
anderen Religionen und religiösen Erfahrungen und Orientierungen, ihrer jeweiligen
Wirkungsgeschichte und der von ihnen mitgeprägten gesellschaftlichen Wirklichkeit,
sollen auch dazu beitragen, Antworten auf die Fragen nach dem Sinn der eigenen
Existenz zu finden.

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre sozialen Kompetenzen entwickeln
und in der aktiven Mitwirkung am Leben in einem demokratisch verfassten
Gemeinwesen unterstützt werden.

Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Bereitschaft und Fähigkeit weiterent-
wickeln können, sich mit anderen zu verständigen und mit ihnen zu kooperieren.
Dies ist sowohl für das Leben in der Schule als auch in einer demokratischen Ge-
sellschaft und in der Staaten- und Völkergemeinschaft von Bedeutung. Es geht um
eine kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlich und politisch
begründeten, religiösen und kulturell gebundenen, ökonomisch geprägten und öko-
logisch orientierten Einstellungen und Verhaltensweisen sowie um die Entwicklung
von Toleranz, Solidarität und interkultureller Akzeptanz.

Dabei ist auch ein Verhalten zu fördern, das auf Gleichberechtigung und Chancen-
gleichheit von Frau und Mann und auf die Veränderung überkommener ge-
schlechtsspezifischer Rollen zielt.

Der Unterricht thematisiert hierzu Geschichte und Struktur unserer Gesellschaft,
ihre grundlegenden Werte und Normen, ihre sozialen, ökonomischen und ökologi-
schen Probleme. Er vermittelt Einblicke in politische Entscheidungsprozesse und
leitet dazu an, Entscheidungs- und Einflussmöglichkeiten wahrzunehmen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen auf ein Leben in einem zusammenwach-
senden Europa und in einer international verflochtenen Welt vorbereitet wer-
den.

Die Welt, in der die Schülerinnen und Schüler leben werden, ist in hohem Maße
durch politische, wirtschaftliche und soziale Verflechtungen bestimmt. Ein Leben in
dieser Welt erfordert Kenntnisse und Einblicke in die historischen, politischen, so-
zialen und ökonomischen Zusammenhänge. Es benötigt Verständnis für die eigene
Kultur und für andere Kulturen, für interkulturelle Zusammenhänge, setzt Fremd-
sprachenkompetenz, Medienkompetenz, Erfahrungen im Ausland und die Bereit-
schaft, in einer internationalen Friedensordnung zu leben, voraus.

Die Schülerinnen und Schüler sollen bei ihrer Studien- und Berufswahl unter-
stützt werden.

Die gymnasiale Oberstufe soll Qualifikationen fördern, die sowohl für den Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife als auch für die Studien- und Berufswahl von Be-
deutung sind, wie beispielsweise die folgenden Fähigkeiten: Ein breites Verständnis
für sozial-kulturelle, ökonomische, ökologische, politische, naturwissenschaftliche
und technische Zusammenhänge; die Fähigkeit, die modernen Informations- und
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Kommunikationstechnologien nutzen zu können; ein Denken in übergreifenden,
komplexen Strukturen; die Fähigkeit, Wissen in unterschiedlichen Kontexten anzu-
wenden; die Fähigkeit zur Selbststeuerung des Lernens und der Informations-
beschaffung; Kommunikations- und Teamfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit.

In der gymnasialen Oberstufe muss darüber hinaus eine Auseinandersetzung mit
der gesellschaftlichen Bedeutung der Arbeit, eine Orientierung über Berufsfelder
und mögliche neue Berufe, die systematische Information über Strukturen und Ent-
wicklungsgesetzmäßigkeiten des Arbeitsmarktes ermöglicht werden. Dies kann
durch Angebote von Betriebspraktika sowie Betriebserkundungen und -besichtigun-
gen, durch studienkundliche Veranstaltungen und die Einrichtung von Fachpraxis-
kursen geschehen. Dabei arbeiten die Schulen mit den Hochschulen, den Arbeits-
ämtern und freien Trägern aus Wirtschaft und Gesellschaft zusammen.

2 Rahmenbedingungen
Voraussetzung für die Verwirklichung des oben dargestellen Auftrags ist zunächst
die Organisationsstruktur der gymnasialen Oberstufe. Deren Merkmale sind:

� die prinzipielle Gleichwertigkeit der Fächer,

� die Gliederung des Kurssystems in Grund- und Leistungskurse,

� die Zuordnung der Fächer (außer Religionslehre und Sport) zu Aufgabenfel-
dern,

� die Festlegung von Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlfächern.

2.1 Gleichwertigkeit der Fächer

Gleichwertigkeit der Fächer bedeutet nicht, dass die Fächer gleichartig sind. Die
prinzipielle Gleichwertigkeit der Fächer ist darin begründet, dass jedes Fach Glei-
ches oder Ähnliches sowohl zum wissenschaftspropädeutischen Lernen als auch
zur persönlichen Entfaltung in sozialer Verantwortlichkeit beitragen kann.

2.2 Kursarten

In der Jahrgangsstufe 11 ist der Unterricht in Grundkursen organisiert, in den Jahr-
gangsstufen 12 und 13 wird das System der Grund- und Leistungskurse entfaltet.

Die Grundkurse repräsentieren das Lernniveau der gymnasialen Oberstufe unter
dem Aspekt einer grundlegenden wissenschaftspropädeutischen Ausbildung.

Die Leistungskurse repräsentieren das Lernniveau der gymnasialen Oberstufe un-
ter dem Aspekt einer exemplarisch vertieften wissenschaftspropädeutischen Ausbil-
dung. Eine differenzierte Unterscheidung zwischen Grund- und Leistungskursen fin-
det sich in den Lehrplänen.

Nicht die Stoffhäufung ist das Ziel der Leistungskurse, vielmehr muss auf der Grund-
lage gesicherter Kenntnisse das methodische Lernen im Vordergrund stehen.
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2.3 Aufgabenfelder

Aufgabenfelder bündeln und steuern das Unterrichtsangebot der gymnasialen Ober-
stufe.

Die Unterscheidung der folgenden drei Aufgabenfelder ist das Ergebnis bildungs-
theoretischer, didaktischer und pragmatischer Überlegungen. Die Aufgabenfelder
werden bezeichnet als

� das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld
� das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld
� das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Aufgabenfeld

Die eher theoretischen Begründungen orientieren sich an den Bemühungen, bil-
dungstheoretisch relevante Sach- und Problembereiche und wissenschaftstheoreti-
sche Schwerpunktsetzungen zu unterscheiden sowie bildungsgeschichtliche Tra-
ditionen aufzugreifen und modifiziert fortzuführen.

Die Aufgabenfelder sind durch folgende Gegenstandsbestimmungen gekennzeich-
net:

� Gegenstand der Fächer im sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgaben-
feld (I) sind sprachliche, musikalische und bildnerische Gestaltungen (als Dar-
stellung, Deutung, Kritik, Entwurf etc.), in denen Wirklichkeit als konstruierte und
vermittelte Wirklichkeit erscheint, sowie die Verfahrens- und Erkenntnisweisen,
die der Auseinandersetzung mit diesen Gestaltungen dienen.

� Hier geht es darum, Mittel und Möglichkeiten der Kommunikation zu thematisie-
ren und zu problematisieren in einer Welt, die wesentlich durch Vermittlungs-
systeme und Medien geprägt und gesteuert wird. In den im Aufgabenfeld I zu-
sammengefassten Fächern spielen eigenständige Produktion und Gestaltung im
Sinne kultureller Teilhabe eine wichtige Rolle.

� Den Fächern im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld (II) kommt in
besonderer Weise die Aufgabe der politischen Bildung zu, die in Artikel 11 der
Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen festgelegt ist. Diese Fächer be-
fassen sich mit Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Den-
kens und Handelns insbesondere im Blick auf ihre jeweiligen individuellen, ge-
sellschaftlichen, zeit- und raumbezogenen Voraussetzungen, Bedingungen und
Auswirkungen sowie mit den Verfahrens- und Erkenntnisweisen, die der Klärung
dieser Frage dienen.

� Gegenstand der Fächer im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen
Aufgabenfeld (III) sind die empirisch erfassbare, die in formalen Strukturen
beschreibbare und die durch Technik gestaltbare Wirklichkeit sowie die Verfah-
rens- und Erkenntnisweisen, die ihrer Erschließung und Gestaltung dienen.

� Außerhalb dieser Aufgabenfelder stehen die Fächer Sport und Religionslehre.

Das Fach Sport trägt, ausgehend von der körperlich-sinnlichen Dimension des
Menschen, zu einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung bei. Auf der Basis un-
mittelbar erlebter sportlicher Handlungssituationen soll der Sportunterricht zur ak-
tiven Teilhabe an der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur und zur kritischen Aus-
einandersetzung mit ihr befähigen.
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In Religionslehre geht es um Lernerfahrungen, die auf der Basis des christlichen
Glaubens oder anderer tradierter bzw. heute wirksamer Religionen und Weltan-
schauungen Erkenntnis-, Urteils- und Handlungsmöglichkeiten eröffnen und Ein-
sichten in Sinn- und Wertfragen des Lebens in Dialog und Auseinandersetzung
mit anderen Religionen und Weltanschauungen fördern.

Die Aufgabenfelder können die Abstimmungen und Kooperation in der Schule er-
leichtern, wenn es darum geht,

� wie Fachlehrpläne zu gestalten sind, damit sie als exemplarisch für das jeweilige
Aufgabenfeld begriffen werden können

� wie die Lehrpläne der Fächer innerhalb eines Aufgabenfeldes für thematische
Entwicklungen offen gehalten werden können

� wie im Aufgabenfeld und über das Aufgabenfeld hinaus fachübergreifend und
fächerverbindend konzipierter Unterricht entwickelt und erprobt werden kann.

Die drei Aufgabenfelder sind ein Steuerungsinstrument, weil mit Hilfe einer Zusam-
menfassung verschiedener Unterrichtsfächer zu Fächergruppen Wahlfachregelun-
gen getroffen werden können, die einer zu einseitigen Fächerwahl entgegenwirken.
Jedes der drei Aufgabenfelder muss von den Schülerinnen und Schülern durchge-
hend bis zur Abiturprüfung belegt werden. Keines ist austauschbar.

2.4 Fachspezifische Bindungen

Neben den Festlegungen der Wahlmöglichkeiten in den Aufgabenfeldern gibt es
fachspezifische Belegverpflichtungen, die jeweils einen bestimmten Lernzusam-
menhang konstruieren:

� Deutsch, eine Fremdsprache, ein künstlerisches Fach, ein gesellschaftswissen-
schaftliches Fach, in jedem Fall zwei Kurse in Geschichte und in Sozialwissen-
schaften, Mathematik, eine Naturwissenschaft

� sowie Religionslehre und Sport.

Schülerinnen und Schüler, die vom Religionsunterricht befreit sind, müssen Philo-
sophie belegen.

3 Prinzipien des Lernens und Lehrens in der gymnasialen
Oberstufe

3.1 Fachspezifisches Lernen

Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe ist in erster Linie durch den Fachbezug
geprägt. Indem in der fachgebundenen Ausbildung Fachwissen, fachliche Theorien
und Methoden vermittelt werden, ermöglichen die Schulfächer eine strukturierte
Sicht auf komplexe Phänomene der Wirklichkeit. Sie eröffnen so je einen spezifi-
schen Zugang zur Welt. Fachliches Lernen soll geordnetes, systematisches Lernen
fördern. In wissenschaftspropädeutischer Hinsicht verknüpft sich im fachlichen Ler-
nen gegenständliches Wissen mit ausgewählten Theorien und Methoden der Refe-
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renzdisziplinen sowie mit Grundaussagen der Wissenschaftstheorie und Methodo-
logie.

3.2 Fächerübergreifendes und fächerverbindendes Lernen

So wichtig es ist, durch systematische fachliche Arbeit fachliche Kompetenz zu
fördern, so bedeutsam ist es, die Fachperspektive zu überschreiten. Durch fach-
übergreifendes und fächerverbindendes Lernen wird eine mehrperspektivische
Betrachtung der Wirklichkeit gefördert, und es werden damit auch übergreifende
Einsichten, Fähigkeiten, Arbeitsmethoden und Lernstrategien entwickelt, die unter-
schiedliche fachliche Perspektiven für gemeinsame Klärungen und Problem-
lösungsstrategien verbinden und so zur Kenntnis der komplexen und interdepen-
denten Probleme der Gegenwart beitragen. Deshalb gehört das Überschreiten der
Fächergrenzen, das Einüben in die Verständigung über Differenzen und über Diffe-
renzen hinweg neben dem Fachunterricht zu den tragenden Prinzipien der gym-
nasialen Oberstufe.

Wissenschaftspropädeutisches Lernen erfordert beides: das fachliche Arbeiten,
seine Reflexion und das Denken und Handeln in fachübergreifenden Zusammen-
hängen.

3.3 Gestaltungsprinzipien des Unterrichts

Lernen ist ein individueller, aktiver und konstruktiver Aufbau von Wissen, der maß-
geblich durch das verfügbare Vorwissen und den entsprechenden Verständnishori-
zont beeinflusst wird. Lernen heißt auch: Fähigkeiten und Fertigkeiten, Neigungen
und Interessen, Einstellungen und Werthaltungen zu entwickeln. Umfang, Organi-
sation, langfristige Verfügbarkeit machen die Qualität des Wissensbestandes aus.
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler tragen für den Aufbau eines solchen Wissens
eine gemeinsame Verantwortung. Eine aufgabenorientierte Strukturierung des
Unterrichts durch die Lehrkräfte ist genauso wichtig wie das Schaffen offener Lern-
und Arbeitssituationen. Dabei ist zu bedenken, dass übermäßige Engführung eines
Frontalunterrichts den sachbezogenen Handlungsspielraum der Schülerinnen und
Schüler ebenso einengt, wie völlig offener Unterricht mit einer Fiktion vom „auto-
nomen Lernen“ überfordert.

Der Unterricht soll folgenden Prinzipien folgen:

� Er soll fachliche Grundlagen vermitteln, die Lerninhalte in sinnvolle Kontexte
einbinden, ihre Verfügbarkeit und eine anspruchsvolle Lernprogression sichern.

� Der Unterricht soll schülerorientiert sein. Die Lernenden müssen ihre eigenen
Fragestellungen und Probleme ernst genommen finden. Sie müssen die Mög-
lichkeit haben, an ihren individuellen Erfahrungs- und Lernstand anzuschließen
und ihre eigenen Lernwege zu entwickeln. Dies gilt besonders für die unter-
schiedlichen Ausgangsdispositionen von Jungen und Mädchen. Die individuellen
Dispositionen und Leistungsmöglichkeiten sollen so genutzt werden, dass die
Lernprozesse für die Einzelnen und die Gruppe möglichst erfolgreich verlaufen
können.
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� Lernprozesse sollen sich am Leitbild aktiven und selbstständigen Arbeitens
orientieren. Wenn Lernende sich aktiv mit den Lerngegenständen auseinander
setzen, werden ihr Wissenserwerb und ihre Methodenkompetenz gefestigt und
erweitert. Das heißt für den Unterricht, Aufgaben zu stellen, die die Schülerinnen
und Schüler vor die Notwendigkeit stellen, auf erworbenes Vorwissen und Kön-
nen Bezug zu nehmen. Sie müssen Inhalte und Methoden wiederholen, im neuen
Zusammenhang anwenden und ihre Lernprozesse reflektieren können, um fach-
liche und überfachliche Lernstrategien langfristig aufzubauen. In der methodolo-
gischen Reflexion werden Lernen und Erkenntniserwerb selbst zum Lerngegen-
stand.

� Lernprozesse sollen Gelegenheit für kooperative Arbeitsformen geben. Je
mehr die Notwendigkeit besteht, eigene Lernerfahrungen und -ergebnisse mit
den Problemlösungen anderer zu vergleichen, zu erörtern, sie dabei zu über-
prüfen und zu verbessern, desto nachhaltiger ist das Lernen.

� Teamfähigkeit herauszubilden heißt für den Unterricht, arbeitsteilige und koope-
rative Arbeitsformen zu initiieren und dabei zu einer Verständigung über die Zu-
sammenarbeit und die Methoden zu kommen, Arbeitsergebnisse abgestimmt zu
präsentieren und gemeinsam zu verantworten.

� Lernprozesse sollen durch komplexe Aufgabenstellungen geleitet werden.
Solche Aufgaben bedingen multiperspektivische und mehrdimensionale Sicht-
weisen, sie tragen zur Methodenreflexion bei und erfordern die Erstellung von
Produkten, die individuelle oder gemeinsame Lernergebnisse repräsentieren und
einer Selbst- und Fremdbewertung unterzogen werden. Referate, Facharbeiten,
Ausstellungen, Aufführungen etc. können herausragende Ergebnisse solcher
Aufgabenstellungen sein.

� Der Unterricht soll auf Anwendung und Transfer der zu erwerbenden Fähig-
keiten und Kenntnisse zielen. Transfer ist zu erwarten, wenn die Lerngegen-
stände mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und authentischen Handlungs-
situationen verbunden sowie unabhängig von bekannten Kontexten beherrscht
werden. Das heißt für den Unterricht, solche Probleme und Fragestellungen zum
Gegenstand zu machen, die Zugriffe aus unterschiedlichen fachlichen Perspek-
tiven erfordern. Die jeweiligen Sichtweisen können relativiert und in Bezug auf
ihren spezifischen Beitrag zur Problemlösung beurteilt werden. So werden Mög-
lichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit von Erkenntnissen und Verfahren
deutlich. Anwendung und Transfer werden auch in Projekten und in Vorhaben zur
Gestaltung und Öffnung von Schule und in Zusammenarbeit mit außerschuli-
schen Partnern gefördert.

� Der Unterricht darf nicht ausschließlich linear erfolgen, sondern muss die Ver-
netzung eines Problems innerhalb des Faches, aber auch über das Fach hinaus
sichtbar machen. Es wird darauf ankommen, Formen der Organisation von Lern-
situationen, die sich an fachlicher Systematik orientieren, durch solche Arrange-
ments zu ergänzen, die dialogisches und problembezogenes Lernen ermög-
lichen. Insbesondere sollen die Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammen-
hang mit Themen und Arbeitsmethoden des fachübergreifenden und fächerver-
bindenden Arbeitens vertraut gemacht werden.
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4 Aufbau und Gliederung der gymnasialen Oberstufe
Der Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe gliedert sich in die Einführungs-
phase (Jahrgangsstufe 11) und die Qualifikationsphase (Jahrgangsstufen 12 und
13). Er schließt mit der Abiturprüfung ab, die am Ende des 2. Halbjahres der Jahr-
gangsstufe 13 stattfindet.

Um die allgemeine Hochschulreife und die Studierfähigkeit zu gewährleisten, ist es
wichtig, das fachliche Lernen, das fachübergreifende und fächerverbindende Arbei-
ten, die Beherrschung wissenschaftspropädeutischer Arbeitsformen und eine Stu-
dien- und Berufswahlvorbereitung für jeden individuellen Bildungsgang sicherzu-
stellen2).

Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe folgt von der Jahrgangsstufe 11 bis zur
Jahrgangsstufe 13 einem aufbauenden Sequenzprinzip, das den Lernzuwachs
sichert.

Die Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11)

Die Jahrgangsstufe 11 ist als eine Einheit konzipiert, die aus aufeinander aufbauen-
den Grundkursen besteht. Die Leistungskurse beginnen mit der Jahrgangsstufe 12.
Der Unterricht folgt dem Prinzip der fachlichen Progression, die die Jahrgangsstu-
fen 11 bis 13 umfasst.

Das zentrale Ziel der Einführungsphase ist es, die Schülerinnen und Schüler syste-
matisch mit inhaltlichen und methodischen Grundlagen der von ihnen belegten
Fächer vertraut zu machen, sie auf die Wahl der Leistungskurse zu Beginn der Jahr-
gangsstufe 12 vorzubereiten und zu den ausgeprägteren Formen wissenschafts-
propädeutischen Arbeitens hinzuführen. Für Schülerinnen und Schüler aus anderen
Schulformen bieten die Schulen fachliche Angleichungsmaßnahmen an.

Schulen, die Fächerkopplungen anstreben, legen diese vor Beginn der Jahrgangs-
stufe 11 fest, damit die Schülerinnen und Schüler die sich daraus ergebenden Mög-
lichkeiten und Bindungen in die Planung ihres individuellen Bildungsganges einbe-
ziehen können.

Die Qualifikationsphase (Jahrgangsstufen 12 und 13)

Mit Beginn der Qualifikationsphase wird das Kurssystem in Grund- und Leistungs-
kurse entfaltet. Die in der Qualifikationsphase erbrachten Leistungen gehen in die
Gesamtqualifikation ein, die die in den Jahrgangsstufen 12 und 13 erbrachten Leis-
tungen zusammenfasst.

XX

2) vgl. hierzu die Schrift „Studien- und Berufswahlvorbereitung am Gymnasium“, hg. vom Landesinstitut für
Schule und Weiterbildung, Soest und vom Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen, Bönen, 1995. Hierin
sind auch Konzepte zur Studien- und Berufswahlvorbereitung in der gymnasialen Oberstufe enthalten.
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Es ist das Ziel der Qualifikationsphase, fachliches, methodisches und fachübergrei-
fendes Lernen so zu ermöglichen und abzusichern, dass Studierfähigkeit erbracht
wird.

Zur Intensivierung des selbstständigen Arbeitens soll jede Schülerin und jeder
Schüler in der Jahrgangsstufe 12 anstelle einer Klausur eine Facharbeit schreiben.

Fachübergreifende Einsichten können innerhalb der einzelnen Fächer vermittelt
werden. Darüber hinaus werden an der Schule Veranstaltungen angeboten, in de-
nen geplant fachübergreifend und fächerverbindend, z. B. an Projekttagen in Pro-
jektphasen oder einer Projektveranstaltung gearbeitet wird.

Alle Schülerinnen und Schüler können im Rahmen der für die Abiturprüfung vorge-
sehenen Gesamtpunktzahl wahlweise mit maximal 60 Punkten eine besondere
Lernleistung in der Abiturprüfung sich anrechnen lassen, die im Rahmen oder Um-
fang eines mindestens zwei Halbjahre umfassenden Kurses erbracht wird. Hierbei
kann es sich zum Beispiel um die Arbeit aus einem Wettbewerb handeln, aber auch
um eine umfassende Jahresarbeit (z. B. in einer weiteren Fremdsprache, in Infor-
matik, Technik oder einer weiteren Naturwissenschaft) oder um eine Arbeit über ein
umfassendes Projekt.

5 Schulprogramm
Schulprogrammarbeit und das Schulprogramm dienen der Schulentwicklung und
damit der Entwicklung und Sicherung der Qualität schulischer Arbeit.

Ein Schulprogramm ist das grundlegende Konzept, das über die pädagogischen
Zielvorstellungen und die Entwicklungsplanung einer Schule Auskunft gibt.

� Es konkretisiert die verbindlichen Vorgaben der Ausbildungsordnungen, Richt-
linien und Lehrpläne im Hinblick auf die spezifischen Bedingungen der einzelnen
Schule.

� Es bestimmt die Ziele und Handlungskonzepte für die Weiterentwicklung der
schulischen Arbeit.

� Es legt die Formen und Verfahren der Überprüfung der schulischen Arbeit ins-
besondere hinsichtlich ihrer Ergebnisse fest.

Typische Elemente eines Schulprogramms sind:

(1) Beschreibung der schulischen Arbeit als Ergebnis einer Bestandsauf-
nahme, Skizze der bisherigen Entwicklungsarbeit

(2) Leitbild einer Schule, pädagogische Grundorientierung, Erziehungskon-
sens

(3) schulinterne Konzepte und Beschlüsse für schulische Arbeitsfelder

� Schulinterne Lehrpläne
Hier geht es um Aussagen zur Abstimmung von schuleigenen Lehrplänen,
von obligatorischen Inhalten und Unterrichtsmethoden, die bei der Unter-
richtsplanung Berücksichtigung finden sollen.
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� Konzepte für fachübergreifendes und fächerverbindendes Lernen

Hierunter sind die fachübergreifenden Projekte, Veranstaltungen, Quer-
schnittsaufgaben zu verstehen, die von den Schülerinnen und Schülern im
Rahmen ihres Bildungsganges erfüllt werden können oder erfüllt werden sol-
len. Gemeint sind aber auch Fächerkoppelungen.

� Konzepte zum Bereich „Lernen des Lernens“

Hier sind Aussagen zur Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken zu ma-
chen, die für die Aufnahme eines Studiums oder einer beruflichen Ausbildung
außerhalb der Hochschule erforderlich sind und die im Rahmen des Schul-
programms besonders vertieft werden.

Entsprechende schülerorientierte Unterrichtsformen wie wissenschaftspro-
pädeutische Arbeits- und Darstellungsformen sind sicherzustellen, damit die
Schülerinnen und Schüler die geforderten Methoden, Einstellungen, Verhal-
tensweisen und Arbeitshaltungen erwerben können.

� Vereinbarungen zur Leistungsbewertung

Hierbei geht es um die systematische Einführung der in den Lehrplänen vor-
gesehenen Formen der Leistungsbewertung, um gemeinsame Bewertungs-
kriterien und Korrekturverfahren. Es geht ebenso um Vereinbarungen zu Pa-
rallelarbeiten und die Verwendung von Aufgabenbeispielen.

� Konzepte für die Erziehungs- und Beratungsarbeit in der gymnasialen Ober-
stufe

Hier sind zum Beispiel die Gestaltung des Übergangs in die gymnasiale
Oberstufe und die Studien- und Berufswahlvorbereitungen zu nennen.

� Konzepte für das Schulleben

Dazu gehören zum Beispiel Schwerpunktsetzungen im Bereich der Umwelt-
erziehung, der interkulturellen Arbeit, Akzente zur Öffnung der Schule, zu-
sätzliche Angebote im Chor, Orchester, Theater, außerunterrichtlicher Schul-
sport, Studienfahrten und ihre Verflechtung mit dem Unterricht, Schulgottes-
dienste und religiöse Freizeiten.

� Aussagen zu besonderen Ausprägungen des Bildungsgangs

Hierzu zählen zum Beispiel die Sprachenfolgen, bilinguale Angebote, natur-
wissenschaftliche, technische, sportliche, künstlerische oder gesellschaftli-
che Schwerpunkte der Profile, die Einbeziehung von Wettbewerben, das An-
gebot besondere Lernleistungen in die Abiturprüfung einzubringen o. Ä.

(4) Schulinterne Arbeitsstrukturen und -verfahren
(Geschäftsverteilungsplan, Konferenzarbeit)

(5) Mittelfristige Ziele für die schulische Arbeit

(6) Arbeitsplan für das jeweilige Schuljahr

(7) Fortbildungsplanung
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(8) Planung zur Evaluation

Hier geht es um Aussagen zu Verfahren der Entwicklung und Evaluation des
Schulprogramms, die sicherstellen, dass die Schule sich selbst auch Rechen-
schaft über die Ergebnisse ihrer Unterrichts- und Erziehungsarbeit gibt.

Bestandteile der Evaluation sind Aussagen und Verfahren zur Sicherung der
Standards und zur Vergleichbarkeit der Anforderungen in der Schule.

Schulprogramme spiegeln die Besonderheiten einer Schule und zugleich auch ihre
Entwicklungsprozesse wider. Sie können und werden daher unterschiedlich ausse-
hen. Unverzichtbar sind jedoch die Programmpunkte, die sich auf den Unterricht und
die Erziehungsarbeit der Schule beziehen.
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Lehrplan Japanisch
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1 Aufgaben und Ziele des Faches
1.1 Didaktische Konzeption und fachliche Anforderungen

1.1.1 Die Bedeutung des Faches

Japanisch ist die Verkehrs- und Amtssprache Japans und die Muttersprache von
etwa 126 Millionen Menschen, die die ostasiatische Inselkette von Okinawa bis Hok-
kaido bevölkern. Gleichzeitig ist es die Muttersprache von insgesamt etwa einer hal-
ben Million Auslandsjapanern in Nord- und Südamerika, in Europa, Asien und ande-
ren Ländern der Welt. Die Bedeutung der japanischen Sprache für den europäi-
schen Wirtschaftsraum wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass im Jahre
2000 in der Bundesrepublik Deutschland allein etwa 23.000, in Europa insgesamt
rund 144.000 Auslandsjapaner lebten.

Japan ist also mit seinen Menschen, mit seinen wirtschaftlichen Produkten und mit
seiner Kultur in der mitteleuropäischen Erfahrungswelt präsent. Die weiter zuneh-
mende Internationalisierung von Politik, Wirtschaft und Kultur lässt daher die direk-
ten sprachlichen Kontakte zwischen Europa und Japan für beide Seiten immer le-
benswichtiger werden. Darüber hinaus finden in japanischer Sprache wichtige For-
schungs- und Entwicklungsprozesse auf den Gebieten der Naturwissenschaften, In-
formatik und Technik statt, die für die Berufsperspektiven junger Menschen in Eu-
ropa bedeutsam sind. 

Japanischkenntnisse können daher auf dem Arbeitsmarkt für junge Menschen eine
wichtige Zusatzqualifikation sein:

� In Wirtschaft, Wissenschaft, Informatik, Technik und Politik fehlt es an Fachkräf-
ten, die mit der japanischen Sprache und Schrift soweit vertraut sind, dass sie die
Entwicklungen in Japan anhand von Originalquellen verfolgen und als Übersetzer
und Dolmetscher fungieren können.

� In allen Bereichen der Kultur fehlt es an Menschen mit Japanischkenntnissen, die
bei interkulturellen Kontakten als Mittler auftreten und einen qualifizierten Beitrag
leisten können zur wechselseitigen fruchtbaren Durchdringung des europäischen
und des ostasiatischen Kulturraumes.

Die Auseinandersetzung mit der japanischen Sprache und Schrift eröffnet den Schü-
lerinnen und Schülern neue Horizonte: 

� Die japanische Sprache ist wesentlich anders konstruiert als die indoeuropäi-
schen Sprachen, die die Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarstufe I ken-
nen. Sie ist daher in besonderer Weise dazu geeignet, das Verständnis über das
Wesen und die Leistungen der menschlichen Sprache überhaupt zu erweitern
und damit auch das Verständnis für die Strukturen der eigenen Sprache zu ver-
tiefen.

� Gleichzeitig lernen die Schülerinnen und Schüler ein komplexeres Schriftsystem
kennen, in dem Sprache und Schrift in ganz anderer Weise aufeinander bezogen
sind als in den alphabetisierten europäischen Sprachen.

� In der Vermittlung der in der japanischen Sprache verwendeten chinesischen
Schriftzeichen (Kanji) eröffnen sich den Schülerinnen und Schülern bisher unbe-
kannte Bezüge zu anderen Fächern des sprachlich-literarisch-künstlerischen Auf-
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gabenfeldes. Der Japanischunterricht bekommt hier ein künstlerisch-gestal-
terisches Element und verbindet die Förderung kognitiver, kreativer und prakti-
scher Fertigkeiten auf ganz andere Art und Weise als sonst im Fremdsprachen-
unterricht möglich.

� Weiterhin ist auf Grund der geographischen und kulturellen Entfernung Japans
die Vermittlung der japanischen Sprache und Schrift in ganz neuer Weise geeig-
net, jungen Menschen den Blick dafür zu öffnen, wie sich Sprache und Weltver-
ständnis gegenseitig bedingen und beeinflussen. Den Schülerinnen und Schülern
wird mit der japanischen Sprache und Schrift der ostasiatische Kulturraum er-
schlossen, dessen Werttraditionen, soziale Beziehungsgefüge und Kom-
munikationstechniken ihnen weitgehend unbekannt sind. Japanisch erfüllt somit
die Funktion einer sog. „Erschließungssprache“.

Im Einzelnen gibt es folgende strukturelle Unterschiede zwischen dem Japanischen
und dem Deutschen:

� Aussprache: Die Lautstruktur des Japanischen besteht aus offenen Silben. Auf ei-
nen Konsonanten folgt fast immer ein Vokal. Es gibt keine Konsonantenverbin-
dungen im Anlaut. Dass es dennoch den Anschein einer konsonantenreichen
Sprache erweckt, kommt daher, dass die Vokale /u/ und /i/ oft „stumm“ sind.

� Schrift: Die japanische Schrift besteht aus zwei Silbenschriften (Hiragana und Ka-
takana) und den chinesischen Schriftzeichen (Kanji). Kanji verwendet man heut-
zutage für das sinntragende Element, Hiragana für syntaktische und grammati-
sche Morpheme und Katakana hauptsächlich für Fremdwörter. Darüber hinaus
spielen lateinische Buchstaben (Romaji) auf der lexikalischen Ebene eine ge-
wisse Rolle.

� Wortschatz: Der Wortschatz besteht aus rein japanischen Wörtern, lexikalischen
Entlehnungen aus dem Chinesischen (sog. sinojapanischer Wortschatz) und
Fremdwörtern aus euroamerikanischen Sprachen, seit dem II. Weltkrieg über-
wiegend aus dem amerikanischen Englisch. Der rein japanische Grundwort-
schatz macht vom Umfang her weniger als die Hälfte aller Wörter aus. Eine Be-
sonderheit des sinojapanischen Wortschatzes ist die große Anzahl von Homony-
men, die es praktisch unmöglich macht, auf chinesische Schriftzeichen (Kanji) zu
verzichten.

� Morphologie: Das Japanische gehört nicht zu den flektierenden, sondern zu den
agglutinierenden Sprachen, d. h., dass bei den morphosyntaktischen Strukturbil-
dungen das Phänomen der Verschmelzung oder Anfügung vorherrscht. Der ag-
glutinierende Charakter wird z. B. darin sichtbar, dass die morphologischen Ele-
mente zur Markierung syntaktischer Beziehungen an die sinntragenden Wörter
angehängt werden. Es gibt auch keine Flexion der Verben, vielmehr werden Ver-
balsuffixe an den Verbstamm angefügt. Bei dieser Agglutination und bei der Ver-
schmelzung der einzelnen Endungsmorpheme untereinander entstehen jedoch
so viele Assimilationserscheinungen, dass das Japanische in diesem Bereich
eine formale Annäherung an die flektierenden Sprachen zeigt. Dem nicht-flektie-
renden Charakter der japanischen Sprache entspricht die fehlende Deklination
der Nomen, die darüber hinaus auch kein grammatisches Genus, keinen Artikel
und keinen grammatischen Numerus haben. Die Kasusflexion wird durch Post-
positionen (Agglutination) ausgedrückt.
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� Wortarten: Das Japanische unterscheidet zwischen unselbstständigen und
selbstständigen Wortarten. Die nichtselbstständigen Wörter werden entweder als
unveränderliche Postpositionen (Partikel) oder als veränderliche „Hilfsverben“ an
das sinntragende Element angefügt. Zu den selbstständigen Wörtern gehören
u. a. auch die Entsprechungen zu den deutschen Verben und Nomen. Adjektive
im Sinne der deutschen Grammatik gibt es nicht. Keiyodoshi (Nominaladjektive)
sind syntaktisch mit dem Nomen verwandt, die Keiyoshi morphologisch und syn-
taktisch mit den Verben. Adjektive haben keine Steigerungsform. Der Komparativ
wird durch eine Postposition direktional ausgedrückt, der Superlativ durch lexika-
lische Mittel. Eine weitere Besonderheit sind die japanischen Zahlen: Es gibt ein
rein japanisches Zahlensystem (1–10) und ein sinojapanisches (alle Zahlen). Für
beide Systeme gibt es Zählsuffixe, die sich nach der Art der zu zählenden Dinge
richten. Ihr Gebrauch ist obligatorisch.

� Syntax: Die Wortstellung im Satz folgt der syntaktischen Regel S-O-P. Das Prä-
dikat enthält die meisten Aussagemerkmale, die häufig die Subjektbestimmung
implizieren. Daher wird das grammatische Subjekt oft nicht genannt. Das Be-
stimmende steht vor dem Bestimmten. Es gibt also keine Relativpronomen.

� Pragmatik: Eine Besonderheit des Japanischen ist die so genannte Höflichkeits-
sprache. Durch sie wird der hierarchische, interpersonelle Bezug ausgedrückt,
d. h. dass sich das Verhältnis der Sprecher untereinander in Bezug auf Alter, Ge-
schlecht und Stellung in Familie und Gesellschaft im Wortschatz und in den gram-
matischen Strukturen widerspiegelt. Diese Besonderheit kommt zur Anwendung
bei Verben, Nomen, Demonstrativa und Adjektiven.

Das äußerlich auffälligste Merkmal der japanischen Sprache ist das komplexe
Schriftsystem. Sein oberflächlicher Eindruck auf den Laien ist Ausgangspunkt für
viele Missverständnisse und führt zu der weit verbreiteten Ansicht, Japanisch sei un-
erlernbar. Für viele Schülerinnen und Schüler ist jedoch gerade die Fremdartigkeit
des Schriftsystems eine motivierende Herausforderung. Schon die Lernanfänger er-
kennen in den ersten Unterrichtswochen, dass die parallele Verwendung zweier ver-
schiedener Silbenschriften und der chinesischen Schriftzeichen ein unentbehrliches
Hilfsmittel darstellt zur Sichtbarmachung und Markierung sprachlicher Strukturen
auf lexikalischer, grammatischer und syntaktischer Ebene. Sie erkennen weiterhin,
dass die in der japanischen Sprache verwendeten Kanji in Struktur und Aufbau eine
nachvollziehbare Systematik aufweisen, die – einmal erkannt – den Lernprozess er-
heblich erleichtern.

Die strukturellen Unterschiede zwischen Mutter- und Zielsprache wirken sich jedoch
nicht in jedem Fall erschwerend auf den Erwerb der japanischen Sprache aus: Das
Erlernen einer verständlichen Aussprache stellt deutsche Schülerinnen und Schüler
z. B. im Vergleich zu anderen Fremdsprachen vor keine größeren Schwierigkeiten.
Für das sprachliche Lernen und die Reflexion über Sprache und sprachliche Kom-
munikation ist die japanische Sprache besonders ergiebig. Die grundlegenden Un-
terschiede in den Formen und Strukturen sowie im sozialen Gebrauch machen es
den deutschsprachigen Schülerinnen und Schülern leichter, über Formen und Funk-
tionen der eigenen Sprache bzw. anderer schulischer Fremdsprachen nachzuden-
ken und Einsichten in die Funktionsweise sprachlicher Kommunikation insgesamt zu
gewinnen. Darüber hinaus werden wesentliche Arbeitshaltungen (Genauigkeit, Aus-
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dauer, Konzentration) entwickelt und gefördert. Der Japanischunterricht kann also
den Schülerinnen und Schülern helfen, eigene Lernmöglichkeiten zu entdecken und
zu entfalten.

1.1.2 Leitziel: Interkulturelle Handlungsfähigkeit

Die zunehmende Globalisierung im Zeitalter der modernen Kommunikationstechno-
logien mit ihren vielfältigen Möglichkeiten grenzüberschreitender Kontakte, das
hohe Maß an privater und beruflicher Mobilität machen Fähigkeiten, sich in der Welt
zu verständigen, zu einer Notwendigkeit. In diesem Sinne hat Unterricht in den mo-
dernen Fremdsprachen der gymnasialen Oberstufe die Aufgabe, junge Menschen
für eine mehrsprachige Lebenswelt vorzubereiten und sie über die Grenzen ihrer ei-
genen Sprache hinweg handlungsfähig zu machen.

Interkulturelle Handlungsfähigkeit ist daher Leitziel des modernen Fremdsprachen-
unterrichts. Das heißt zunächst, dass die Schülerinnen und Schüler ein zunehmend
differenzierteres Repertoire sprachlicher Mittel auf allen Ebenen des Sprachsystems
erwerben und diese in konkreten Situationen einsetzen können. Handlungsfähigkeit
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass junge Menschen sich sprachliche Mittel
und kommunikative Fertigkeiten in der japanischen Sprache mit dem Ziel aneignen,
solche Aufgaben und Anforderungen zu bewältigen, die sich exemplarisch und prag-
matisch in ihrer Lebenswirklichkeit und im Kontakt mit Japanern in Deutschland oder
Japan stellen. Der Japanischunterricht muss also Spracherwerbsprozesse an
grundlegenden Aufgaben und Situationen privater und beruflicher Sprachverwen-
dung orientieren und den Schülerinnen und Schülern die Techniken und Methoden
anbieten, die es ihnen ermöglichen, selbst Verantwortung für die Fortsetzung des
sprachlichen Lernens innerhalb und außerhalb von Schule zu übernehmen.

Das Leitziel der interkulturellen Handlungsfähigkeit impliziert außerdem die Verfüg-
barkeit von Kenntnissen, Fähigkeiten und Strategien, mit denen die Schülerinnen
und Schüler Verantwortung für kommunikatives Handeln über die Grenzen der ei-
genen kulturellen Einbindung hinweg übernehmen können. Sie lernen im Japa-
nischunterricht der gymnasialen Oberstufe auch, im Umgang mit Kommunikations-
partnern oder Medien Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem „Eigenen“
und dem „Fremden“ für Verstehensprozesse und eigenes Sprachhandeln zu erken-
nen und kulturspezifische Verständigungsprobleme zu antizipieren und zu vermei-
den bzw. gemeinsam mit den Gesprächspartnern die Bedeutung des wechselseiti-
gen Verstehens zu verhandeln.

Ein der interkulturellen Handlungsfähigkeit verpflichteter Japanischunterricht der
gymnasialen Oberstufe kann die große räumliche und kulturelle Distanz zu Japan
nur überbrücken durch den Gebrauch des Deutschen als Vermittlungssprache.
Ohne dass auf Deutsch Zusatzerklärungen vermittelt werden, bleiben viele spezi-
fisch japanische Denk- und Verhaltensweisen, die immanent in sprachlichen For-
men und Strukturen sowie in Texten ihren Niederschlag finden, in ihrer Sinnhaftig-
keit unverständlich. Statt Voreingenommenheit und Vorurteile abzubauen, würde
der Unterricht eher das Bild einer fremden, exotischen Wirklichkeit verfestigen. An-
gestrebt wird jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler das Leben im japanischen
Sprach- und Kulturraum als eine andere Form soziokultureller Normalität begreifen
lernen.
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Das oberste Ziel des Japanischunterrichts der gymnasialen Oberstufe, die interkul-
turelle Handlungsfähigkeit, entfaltet sich in folgenden Teilzielen:

� Die Schülerinnen und Schüler sollen innerhalb und außerhalb der Schule sprach-
lich handlungsfähig sein in exemplarischen, für die bedeutsamen Begegnungssi-
tuationen mit Japanern und der japanischen Kultur.

� Sie sollen ihre Bewusstheit für Sprache und sprachliche Kommunikation im Um-
gang mit dem Japanischen erweitern, indem sie Kenntnisse, die sie während der
Sekundarstufe I im Umgang mit der Muttersprache und anderen Sprachen er-
worben haben, zu Vergleich und Kontrastierung nutzen.

� Sie sollen im Sinne des interkulturellen Lernens in der Lage sein, die kulturelle
Bedingtheit von Haltungen und Einstellungen zu erkennen, anderen Lebensfor-
men, kulturellen Verhaltensmustern und Wertesystemen offen und tolerant zu be-
gegnen sowie die eigenen Haltungen und Einstellungen kritisch zu hinterfragen,
kulturelle Missverständnisse zu antizipieren und Strategien zu entwickeln, daraus
entstehende Konflikte zu bewältigen.

� Sie sollen zu einem sachgerechten und kritischen Umgang mit Texten und Me-
dien befähigt werden, indem sie die in der Sekundarstufe I erworbenen Kennt-
nisse elementarer Lern- und Arbeitstechniken sowie fachlicher Methoden um ein
methodisches Repertoire der Textrezeption und -produktion erweitern. Dabei wird
auf Grund der Schwierigkeit der japanischen Sprache in der Progression des
Lehrgangs zunächst das Erschließen der Texte größere Bedeutung haben als die
eigene Textproduktion. 

� Sie sollen in der Lage sein, durch die Beherrschung von Methoden und Techni-
ken des selbstständigen und kooperativen Lernens ihre Lernprozesse zielgerich-
tet, planvoll und somit effizient zu gestalten, ihnen gemäße Arbeitsformen zu er-
proben und eigene Lernwege zunehmend selbstständiger zu entwickeln.

1.1.3 Schwerpunkte der Weiterentwicklung des Japanischunterrichts in der
gymnasialen Oberstufe

Im Spannungsverhältnis von Kontinuität und notwendiger Neuerung wird der Ent-
wurf des Lehrplans Japanisch von 1994 weiterentwickelt, indem die kommunikati-
ven und textwissenschaftlichen Ansätze in den Dimensionen des interkulturellen,
prozessorientierten und selbstbestimmten sprachlichen Lernens erweitert werden.
Die Schwerpunkte für die Qualitätsentwicklung fremdsprachlichen Lernens werden
im Folgenden genannt und kurz kommentiert.

� Selbstbestimmtes und kooperatives Lernen stärken: Der Japanischunterricht
in der gymnasialen Oberstufe stärkt zusammen mit anderen Fächern das wis-
senschaftspropädeutische und berufsbezogene Arbeiten sowie den Erwerb von
Fähigkeiten, Techniken und Methoden, die Selbstständigkeit und Verantwortung
sachgerecht unterstützen. Lernen als aktiver, konstruktiver und selbstbestimmter
Prozess bedeutet, Verantwortung in den unterschiedlichen Formen der Zusam-
menarbeit, die zur Bewältigung komplexer Aufgabenstellungen erforderlich sind,
zu übernehmen. Wegen der Schwierigkeit der japanischen Sprache kommen For-
men selbstverantworteten eigenständigen Lernens zunächst in der Erarbeitung
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von landeskundlichen Themen, aber auch in der Wortschatzarbeit und der Text-
erschließung zum Einsatz.

� Interkulturelle Lernprozesse unterstützen: Der Japanischunterricht kann
günstige Voraussetzungen für interkulturelles Lernen und Handeln schaffen,
wenn er den Schülerinnen und Schülern Gelegenheiten bietet, exemplarisches
soziokulturelles Wissen zu erwerben, sich mit sprachlicher und kultureller Plura-
lität auseinander zu setzen, durch differenzierte Wahrnehmung und Perspektiv-
wechsel sensibilisiert zu werden sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten der interkul-
turellen Kommunikation zu erwerben.

� Den Anwendungsbezug stärken und authentische Kommunikation herstel-
len: Der Umgang mit authentischen Materialien und vielfältige Formen der Inter-
aktion im Unterricht werden in der gymnasialen Oberstufe weiterentwickelt. Dar-
über hinaus werden wissenschaftspropädeutische Verfahren auch in Vorhaben
erprobt, die den Unterricht öffnen für das Umfeld der Schule und die bereits vor-
handenen Möglichkeiten des persönlichen grenzüberschreitenden Austauschs.
Dies geschieht in zeitlich begrenzten Projektphasen (Exkursionen zu japanischen
Einrichtungen in Deutschland, internationalen Begegnungen, Studienfahrten, Be-
triebspraktika etc.) sowie in langfristig den Unterricht begleitenden Vorhaben
(Teilnahme an Wettbewerben, Korrespondenz- oder Forschungsprojekten). Sol-
che Projekte können nicht allein in Japanisch durchgeführt werden, sondern be-
dürfen im Sinne einer Mediation und Ergänzung auch der Verwendung der deut-
schen Sprache bzw. einer anderen Fremdsprache wie Englisch oder Franzö-
sisch. 

� Aktiven und kreativen Umgang mit Texten fördern: Rezeptionsforschung und
Literaturdidaktik betonen die aktive Rolle des Rezipienten in Verstehenspro-
zessen. Zudem gilt es, im fremdsprachlichen Handeln auch die ästhetischen Aus-
drucksmittel von Sprache und Schrift zu nutzen. Der Japanischunterricht berück-
sichtigt in diesem Zusammenhang auch die Kalligraphie. Kreative und produkti-
onsorientierte Formen des Umgangs mit literarischen Texten sowie Sach- und
Gebrauchstexte, die sinnerschließende und analytisch-interpretierende Verfah-
ren ergänzen, können erst in der Progression des Sprachlehrgangs erwartet wer-
den. 

� Medienkompetenz entfalten: Fremdsprachliches Handeln ist heute in vielen Be-
reichen medial vermittelt. Medienkompetenz bedeutet, dass die Schülerinnen und
Schüler in der gymnasialen Oberstufe das breite Medienangebot für fremd-
sprachliche Kommunikations- und Lernprozesse intelligent und kritisch nutzen
und weiterentwickeln. Für die Unterrichtsarbeit heißt dies gewöhnlich, dass von
einem offenen Textbegriff ausgegangen wird, der auch die Kommunikations- und
Informationstechnologien mit einschließt. Dies kann im Japanischunterricht si-
cherlich nur gelegentlich der Fall sein, da auf Grund der komplexen sprachlichen
Strukturen und des Schriftsystems die Schüler nur schwer in der Lage sein wer-
den, rein authentische Texte dieser Kategorien zu verstehen.

� Die eigene Mehrsprachigkeit für weiteres Sprachenlernen nutzen: Unter den
Aspekten der Übertragbarkeit von Lern- und Kommunikationsstrategien von einer
Sprache auf andere Sprachen kommt es verstärkt darauf an, Schülerinnen und
Schüler zu befähigen, Sprachlern- und Sprachverwendungserfahrungen syste-
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matisch und individuell aufzubauen. Für den Japanischunterricht, der häufig an
der dritten oder vierten Stelle der Fremdsprachenfolge steht, bedeutet dies Nut-
zung und Entfaltung der in der Sekundarstufe I angebahnten methodischen Kom-
petenzen des Entdeckens von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Mut-
tersprache, Zielsprache und anderen Sprachen, die Fähigkeit zum Klassifizieren,
Generalisieren, Abstrahieren von sprachlichen und kulturellen Phänomenen, die
Fähigkeit, Hypothesen zu bilden und zu testen, die Bereitschaft und Fähigkeit, an
Vorwissen anzuknüpfen und dieses in neuen Kontexten zu aktivieren sowie die
Fähigkeit, in als schwierig erkannten Situationen in die Kommunikation über
Sprache einzutreten.

1.1.4 Die Kurstypen des Japanischunterrichts in der gymnasialen Oberstufe

Das Fach Japanisch kann entweder fortgeführte oder neueinsetzende Fremdspra-
che sein. Aus der folgenden Darstellung ergeben sich die Rahmenbedingungen für
den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe:

Sowohl im fortgeführten als auch im neueinsetzenden Grundkurs kann Japanisch
als drittes (schriftliches) oder viertes (mündliches) Abiturfach gewählt werden. 

1.2 Zusammenarbeit mit anderen Fächern

Für das Lernen in der gymnasialen Oberstufe ist es von Bedeutung, die Fachper-
spektive zu überschreiten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen
Fächern zu nutzen. So können die Schülerinnen und Schüler Zusammenhänge und
Bezüge ganzheitlich wahrnehmen und Erkenntnisse miteinander in Verbindung brin-
gen. Darüber hinaus werden durch fächerverbindendes Lernen auch grundlegende
Arbeitsmethoden und Lernstrategien zur Erarbeitung von Themenbereichen ange-
wendet, die über die Grenzen des Faches Japanisch hinausgehen.
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In Verbindung mit anderen Unterrichtsfächern wie Geschichte, Geographie, Politik,
Musik und Religion besitzt der Japanischunterricht die Möglichkeit der Auseinan-
dersetzung mit fachübergreifenden Fragestellungen und bringt auch fachfremden
Schülerinnen und Schülern japanische Sichtweisen näher.

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit anderen Fremdsprachen und dem Fach
Deutsch können neben interkulturellen Aspekten auch Sprachreflexion und Sprach-
bewusstheit zum Untersuchungsgegenstand werden. Mögliche Anknüpfungspunkte
sind Techniken des Sprachenlernens, Methoden der Texterschließung und der Text-
produktion, Gesprächsführung sowie der entdeckende und experimentierende Um-
gang mit Sprache.

Fächerverbindendes Arbeiten macht Absprachen und eine Zusammenarbeit unter
den Fachlehrkräften notwendig. Rahmenbedingungen sind im jeweiligen Schulpro-
gramm zu beschreiben (vgl. Kapitel 6). Besonders geeignet für fächerverbindendes
Arbeiten sind Formen des Projektunterrichts (vgl. Kapitel 3).

Fachübergreifendes und fächerverbindendes Lernen kann dazu beitragen, dass das
Fach Japanisch in der gymnasialen Oberstufe und im Schulprogramm stärker ver-
ankert wird.
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2 Bereiche des Faches, Themen, Gegenstände
2.1 Bereiche: Herleitung und didaktische Funktion

Interkulturelle Handlungsfähigkeit ist Leitziel jeden Fremdsprachenunterrichts. 

Im Hinblick auf dieses Leitziel erwerben die Schülerinnen und Schüler im Japa-
nischunterricht die Grundlagen für die Kommunikation mit Japanisch sprechenden
Menschen innerhalb und außerhalb Japans sowie für die Beschäftigung mit der ja-
panischen Kultur und Gesellschaft. 

In den Lehr- und Lernsituationen werden Lernziele und Lerninhalte aus jeweils meh-
reren Bereichen des Faches zusammengeführt. Im Sinne einer übersichtlichen Dar-
stellung sowie als Hilfe und Erleichterung für die Unterrichtsplanung werden die Be-
reiche des Faches im Folgenden getrennt ausgewiesen: 

� Sprache 

� Interkulturelles Lernen – soziokulturelle Themen und Inhalte 

� Umgang mit Texten und Medien 

� Methoden und Formen selbstständigen Arbeitens. 

Im Unterricht selbst werden diese Bereiche miteinander verknüpft. Nur gelegentlich
und zeitlich eindeutig befristet können Schwerpunkte auf einzelne Bereiche des Fa-
ches gelegt werden.

Im Lehrgang Japanisch steht zunächst in der Einführungsphase der Sprach- und
Schrifterwerb im Vordergrund. Sprachkenntnisse sind Voraussetzung für die Ver-
ständigung und die Auseinandersetzung über Inhalte und gesellschaftliche Normen
der Kultur sowie über persönliche Wertvorstellungen. Die Beschäftigung mit dem All-
tagsleben, der japanischen Kultur und Gesellschaft dient auch der kritischen Aus-
einandersetzung mit der eigenen Kultur und vorhandenen Vorurteilen. 
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Die japanische Kultur und Gesellschaft begegnet den Schülerinnen und Schülern
sprachlich vermittelt vor allem in Texten und Medien. Der Umgang mit Texten und
Medien ist daher als weiterer wichtiger Bereich des Faches anzusehen.

Im Hinblick auf das selbstständige Weiterlernen der japanischen Sprache nach der
Schule muss das eigenverantwortliche und kooperative Lernen systematisch ent-
wickelt und gefördert werden. Die dazu notwendigen Methodenkompetenzen und
Arbeitstechniken erwerben die Schülerinnen und Schüler in zunächst einfachen,
dann komplexer werdenden Lernsituationen. 

2.2 Zuordnung der Themen und Gegenstände zu den Bereichen des
Faches

2.2.1 Sprache

Kommunikative Kompetenz kann nur erreicht werden, wenn die Schülerinnen und
Schüler wesentliche sprachliche Mittel, d. h. Elemente und Strukturen der heute ge-
sprochenen und geschriebenen japanischen Sprache kennen und diese richtig und
angemessen anwenden können. Daher wird der Bereich Sprache  folgendermaßen
untergliedert:

� Phonetik
� Wortschatz
� Grammatik
� Schrift
� sprachliches Handeln
� Sprachbewusstheit.

Im Anfangsunterricht entspricht die Reihenfolge dieser Aufzählung dem Verlauf des
Lernprozesses: 

� Der Einstieg in den Prozess der Sprachaufnahme erfolgt über das Hören und
(Nach-) Sprechen, d. h. mittels praktischer und theoretischer Kenntnisse aus dem
Bereich der Phonetik bzw. Phonologie.

� Schon diese ersten Hör- und Sprechübungen sind eingebettet in Minimalsituatio-
nen der alltäglichen Kommunikation, d. h. sie setzen sich zusammen aus einem
bestimmten Wortschatz und bestimmten grammatischen Strukturen, die zunächst
in lateinischer Umschrift präsentiert werden.

� Die Einführung der japanischen Schrift erfolgt erst auf der Basis bereits erworbe-
ner Sprachkenntnisse. Das bedeutet, dass den Schülerinnen und Schülern nach
einer anfänglichen Romajiphase zunächst nur reine Hiraganatexte präsentiert
werden, die nach und nach über Kanji und Katakana immer mehr zu gemischt-
schriftigen Texten werden. Auch nach der vollendeten Einführung der beiden Sil-
benalphabete ist der Spracherwerbsprozess dem Schrifterwerbsprozess immer
ein bestimmtes Maß voraus. Die Unterscheidung zwischen Wort- und Zeichen-
schatz macht dabei deutlich, dass der Erwerb eines bestimmten Zeichenschatzes
vorbereitet und im Verlauf des Lernprozesses zusätzlich gestützt werden muss
durch die Vermittlung strukturell-analytischer Einsichten sowie allgemeiner
Kenntnisse über die historische Entwicklung des japanischen Schriftsystems.
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Insgesamt gesehen bilden diese Teilbereiche beim Aufbau kommunikativer Kompe-
tenz die wichtigsten Grundpfeiler. Sie haben im Unterricht keinen Selbstzweck, son-
dern in Bezug auf den gesamten Lernprozess eine eindeutig dienende und stüt-
zende Funktion.

Phonetik

Schon während der unmittelbaren Anfangsphase des Spracherwerbsprozesses er-
folgt eine Einführung in den japanischen Lautbestand. Vom ersten Unterrichtstag an
ist auf die Schulung des Hörverstehens und einer den japanischen Aussprachenor-
men adäquaten Artikulation zu achten. Keinesfalls dürfen im Anfangsstadium ge-
zielte Übungen zum sicheren Umgang mit der gesprochenen Sprache zugunsten ei-
ner rascheren Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeit vernachlässigt werden.
Alle Hör- und Ausspracheübungen sollten nach Möglichkeit in engem Zusammen-
hang mit bereits gelernten Wendungen und Sätzen stehen und weitgehend in die je-
weiligen situativen Sprechübungen eingebettet sein.

Die Hörübungen in der Anfangsphase haben zunächst das Ziel, die Erfahrung der
Fremdheit abzubauen und die Fähigkeit anzubahnen, Phoneme und Phonemfolgen
wiedererkennen und unterscheiden zu können. Mit den Hörübungen werden gleich-
zeitig gezielte Ausspracheübungen verbunden, die zunächst imitativen Charakter
haben. Von Beginn an ist nicht nur auf eine korrekte Aussprache zu achten, sondern
auch auf die Intonation und alle weiteren bedeutungsrelevanten und verständniser-
leichternden prosodischen Merkmale. Dies schult von Anfang an die Fähigkeit, bei
einer späteren selbstständigen Erarbeitung unbekannter Texte die wesentlichen
syntaktischen Strukturmerkmale eines Satzes leichter zu erkennen.

Wortschatz

Am Ende des Lehrgangs Japanisch verfügen die Schülerinnen und Schüler über ei-
nen aktiven und passiven inhaltlich-thematischen Wortschatz, der nach den jeweils
behandelten interkulturellen Schwerpunkten themenspezifisch zu erweitern ist. Da-
rüber hinaus erarbeiten die Schülerinnen und Schüler metasprachliches Vokabular
für den Umgang mit Texten und Medien und zum Unterrichtsdiskurs. Techniken zum
Erschließen fremder Lexik gehören ebenso in den Bereich der Wortschatzarbeit wie
die Kenntnis wichtiger Wortbildungsgesetze (Aufbau eines potentiellen Wortschat-
zes.)

Grammatik

Für den Aufbau einer elementaren Sprachhandlungskompetenz in Alltagssituatio-
nen ist es notwendig, dass sich die Schülerinnen und Schüler parallel zum Erwerb
eines lernzielorientierten Wortschatzes entsprechende Grundkenntnisse der japani-
schen Grammatik aneignen. Die Auswahl orientiert sich dabei an zwei Fragen: 

1. Welchen sprachlichen Strukturen ist in einem kommunikationsorientierten Unter-
richt der Vorrang einzuordnen? Sprachliche Kommunikation verläuft in der japa-
nischen Gesellschaft auf mehreren Höflichkeitsebenen, je nachdem, ob man mit
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einem untergeordneten, gleichrangigen, übergeordneten oder sehr vertrauten
Menschen spricht. Trotzdem konzentriert sich der Unterricht in der aktiven
Sprachvermittlung im Wesentlichen nur auf die höflichkeitsneutrale – desu/masu –
Ebene, denn wenn die Schülerinnen und Schüler direkten sprachlichen Kontakt
mit japanischen Muttersprachlern haben, entspricht diese Sprachebene am ehes-
ten ihrer Rolle als Ausländer und bietet ihnen eine sichere Position in der Ge-
sprächshierarchie.

2. Welche Strukturen sind im kontrastiven Sprachvergleich für deutsche Mutter-
sprachler leichter zugänglich?

Schrift

Gegenstand der Schriftvermittlung im Japanischunterricht sind

� die lateinische Transkription nach dem Hepburn-System, sog. Romaji

� die Hiragana- und Katakana-Silbenalphabete und 

� etwa 250 aktiv zu beherrschende Kanji. Die Zahl der Kanji, für die lediglich passi-
ves Leseverstehen besteht, ist größer.

In der unmittelbaren Ausgangsphase übernehmen die Romaji eine didaktische
Hilfsfunktion. Im weiteren Unterrichtsverlauf wird die lateinische Schrift jedoch so
sparsam wie möglich und nur dann verwendet, wenn sie aus einem besonderen di-
daktischen Grund, z. B. bei Erklärungen zur Grammatik, eine erhebliche Zeiterspar-
nis bedeutet.

Zu einem späteren Zeitpunkt kommt der lateinischen Schrift auch eine eigenstän-
dige Funktion zu: Die Mehrzahl aller zweisprachigen Wörterbücher (sei es Japa-
nisch-Deutsch oder Japanisch-Englisch) präsentieren ihre japanischsprachigen Ein-
träge in alphabetischer Reihenfolge nach den Rechtschreiberegeln des Hepburn-
Systems. 

Die erste Begegnung mit der japanischen Schrift findet anhand der Hiragana statt,
da diesem Silbenalphabet in der modernen japanischen Sprache entscheidende Be-
deutung zukommt: Alle grammatischen und syntaktischen Beziehungen innerhalb
eines Satzes sowie alle Okurigana, d. h. Endungen von Wörtern, deren Grundbe-
deutung üblicherweise mit einem Kanji wiedergegeben wird, werden in Hiragana ge-
schrieben. Das Gleiche gilt heute üblicherweise für die Furigana, d.h. Aussprache-
hilfen für Kanji. Auch für Worte und Begriffe, die man aus didaktischen Erwägungen
nicht in der eigentlich üblichen Kanji-Schreibweise präsentieren möchte (z. B. in der
japanisch-muttersprachlichen Kinder- und Jugendliteratur), verwendet man ersatz-
weise Hiragana. In der gleichen Funktion macht sich der japanische Fremdspra-
chenunterricht die Hiragana zunutze. Der aktiv beherrschte Wortschatz, der immer
in Hiragana notiert werden kann, ist daher wesentlich größer als die Zahl der aktiv
beherrschten Kanji. Aus all dem ergibt sich, dass der unterrichtliche Schwerpunkt
anfangs auf diesem Silbenalphabet liegt.

Es besteht im japanischen Unterricht für deutsch-muttersprachliche Schülerinnen
und Schüler keine methodisch-didaktische Notwendigkeit, die Hiragana in der Rei-
henfolge der 50-Laute-Tafel einzuführen. Empfehlenswerter ist es vielmehr, die Hi-
ragana von Anfang an in bereits bekannte integrativ-sprachliche Strukturen (Wort-
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schatz, Grammatik) zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler lernen also, solche
Texte zu lesen und zu schreiben, die sie bereits verstehen und sprechen können.
Isolierte Lese- und Schreibübungen anhand zusammenhangloser Wörter sind zu
vermeiden.

Auch wenn anfänglich auf die Wiedergabe der japanischen Sprache in lateinischer
Schrift nicht verzichtet werden kann, erfolgt der Einstieg in die Hiragana so bald und
so zügig wie möglich. Um eine Überforderung der Schülerinnen und Schüler zu ver-
meiden, bleiben in der Einführungsphase der Hiragana die anderen beiden
Schriftarten weitgehend ausgeklammert. Erst wenn die 46 Grundzeichen der Hira-
gana sowie alle weiteren Rechtschreiberegeln und zusammengesetzte Zeichen die-
ses Silbenalphabets genügend gesichert sind, folgen Katakana und Kanji.

Katakana sind für konkrete Sprachverwendungssituationen kaum von geringerer
Bedeutung als Hiragana, denn wichtige Teile des Grundwortschatzes wie z. B. die
Bezeichnungen für viele Kleidungsstücke, Lebensmittel, Getränke, technische
Dinge des täglichen Gebrauchs, sportliche Tätigkeiten etc. sind Entlehnungen aus
euro-amerikanischen Sprachen und werden durch die Wiedergabe in Katakana als
solche gekennzeichnet. Weiterhin werden ausländische Eigennamen (mit Aus-
nahme chinesischer und koreanischer Eigennamen, die mit Kanji geschrieben wer-
den; hier dienen Katakana häufig als Furigana), häufig Tier- und Pflanzennamen
(besonders in der Wissenschaftssprache), gelegentlich weibliche Vornamen, laut-
malende Wörter (wie z. B. Tierlaute, Geräusche etc), Wörter aus der Umgangsspra-
che und Telegramme in Katakana geschrieben. Außerdem sind Katakana ein
sprachliches Stilmittel, um bestimmte Wörter in einem Text optisch hervorzuheben.
Nach der Einführung der 46 Grundzeichen können weitere Einzelheiten der Ka-
takana-Rechtschreibung, die bei der Übertragung ausländischer Namen und Be-
griffe in das japanische Sprach- und Schriftsystem zu beachten sind, anhand ein-
zelner Wörter im konkreten Textzusammenhang erläutert werden, z. B. wenn die
Schülerinnen und Schüler lernen, ihren Namen und ihre Adresse auf Japanisch zu
schreiben.

Die komplexeste der drei japanischen Schriftarten und gleichzeitig die auffälligste
und anziehendste für viele Schülerinnen und Schüler sind die aus dem Chinesi-
schen übernommenen Schriftzeichen, die sog. Kanji. Sie werden üblicherweise für
alle sinntragenden Elemente innerhalb eines Satzes verwendet, also für Verben,
Nomen, Adjektive.

Während es sich bei Hiragana und Katakana um zwei lautlich identische Silbenal-
phabete handelt, wo jeweils einem Silbenzeichen eine ganz bestimmte Lautfolge zu-
geordnet ist, verläuft der Lernprozess in Bezug auf die Kanji auf drei verschiedenen
Ebenen:

1) Die Schülerinnen und Schüler lernen Aufbau, Struktur und Strichfolge eines Zei-
chens.

2) Sie lernen die zugrundeliegende Aussprache im konkreten Fall.
3) Sie lernen die deutsche Bedeutung.

Wegen des hohen Zeitaufwandes beim Erlernen der chinesischen Schriftzeichen
muss eine Auswahl getroffen werden. Vorzugsweise handelt es sich dabei um sol-
che Schriftzeichen,
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1) die generell eine wichtige didaktische Funktion beim Erlernen der Schrift über-
nehmen, sei es als Radikal, sei es als häufiger vorkommende Komponente kom-
plexer Schriftzeichen oder als grundsätzlich leicht zu merkendes Zeichen

2) die eine hohe textuelle und lexikalische Frequenz haben 
3) die im öffentlichen Leben relevant sind und
4) die zur Liste der so genannten Joyo-Kanji gehören.

In der Prioritätenliste ist die aktive Beherrschung der chinesischen Schriftzeichen
den passiven Fähigkeiten, also der Lesefähigkeit, nachgeordnet. Während das Er-
lernen der Kana ab einem bestimmten Grad der Beherrschung als abgeschlossen
betrachtet werden kann, wird die Aufnahme neuer Kanji eine kontinuierliche Aufgabe
bleiben. Deswegen werden die Schülerinnen und Schüler von Anfang an dazu an-
geleitet, sich die genaue Strichfolge einzuprägen und die einzelnen Striche bei
Schreibübungen bewusst mitzuzählen. Dadurch wird der Blick für wiederkehrende
Bauelemente geschult und allmählich die Fähigkeit entwickelt, die Strichzahl unbe-
kannter Kanji selbstständig zu bestimmen. Die Schülerinnen und Schüler lernen un-
bekannte Kanji korrekt abzuschreiben und zu analysieren. Diese Technik ist eine
Voraussetzung für die selbstständige Erarbeitung unbekannter Texte. Aus dem glei-
chen Grund ist es wichtig, auf häufig vorkommende Radikale bei der Einführung
neuer Kanjis schon frühzeitig aufmerksam zu machen.

Zunehmende Flüssigkeit und Sicherheit sind Zielvorhaben im aktiven Umgang mit
allen drei Schriftarten. Es wird jedoch keine kalligraphische Qualität erwartet, son-
dern Lesbarkeit und Schreibkorrektheit. Von Anfang an werden Schreibübungen mit
kontinuierlichen Lernkontrollen durchgeführt, damit sich keine falschen Schreibge-
wohnheiten einschleifen. Das bedeutet aber nicht, dass die Orthographie, insbe-
sondere die der Kanji, eine übergeordnete Rolle spielt. Die Korrektheit der Schreib-
weise allein kann keinesfalls entscheidend für die Definition des Lernerfolges sein.

Für alle drei Schriftarten gilt, dass sie möglichst kontextgebunden vermittelt werden.
So, wie die Aufnahme der Hiragana integriert ist in die erste Spracherwerbsphase,
werden Katakana und Kanji in einem pragmatisch bestimmten Sinnzusammenhang
eingeführt. Das gilt auch für die on- und kun-Lesungen (die sinojapanische und rein
japanische Aussprache von Kanjis). Unabhängig davon ist das Erlernen der alpha-
betischen Reihenfolge der so genannten 50-Laute-Tafel wichtig, damit die Schüle-
rinnen und Schüler mit japanischen Wörterbüchern und alphabetisch geordneten
Registern selbstständig umgehen können.

Da in Japan heute zwei Schreibrichtungen nebeneinander existieren (in Zeilen von
links nach rechts und in Spalten von oben nach unten links beginnend), lernen die
Schülerinnen und Schüler beide kennen.

Die Vermittlung der japanischen Schrift schließt Grundkenntnisse über die richtige
Schreibweise japanischer Satzzeichen mit ein.

Der aktive Schrifterwerbsprozess wird durch die Vermittlung folgender theoretischer
Kenntnisse ergänzt:

1) historische Entwicklung der Schriftzeichen in China, geographische Verbreitung

2) Entstehung und Entwicklung des japanischen Schriftsystems mit der gemischt-
schriftigen Kana-Kanji-Schreibweise.
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Das komplexe japanische Schriftsystem bringt es mit sich, dass sowohl während
des Unterrichts als auch beim häuslichen Lernen Zeit und Energien gebunden wer-
den, die in anderen Fremdsprachen für die Einübung kommunikativer Fertigkeiten
genutzt werden können. Dennoch wäre die Beschränkung auf die lateinische Um-
schrift nur eine kurzfristige und trügerische Erleichterung.

Sprachliches Handeln

Die Auswahl der sprachlichen Mittel, die die Schülerinnen und Schüler im Japa-
nischunterricht erwerben, orientiert sich einerseits an den aus unterschiedlichen
Kommunikationsabsichten abzuleitenden Sprechakten, andererseits an der Ausein-
andersetzung mit Texten und Medien zu bestimmten soziokulturellen Themen.

Sprachliches Handeln realisiert sich für die Schülerinnen und Schüler in folgenden
Fähigkeiten und Fertigkeiten:

� rezeptiv

–  Beiträgen eines Gesprächspartners folgen oder Texte, die in Thema und
Schwierigkeitsgrad ihrem Erfahrungsbereich entsprechen, entschlüsseln

–  aus komplexen Texten die wesentlichen Informationen erschließen

� produktiv

–  persönliche Eindrücke, Gedanken, Gefühle, Meinungen äußern 

–  persönliche Erlebnisse schildern 

–  in mehrsprachigen Situationen vermitteln

–  kulturell bedingte Missverständnisse klären

–  sich soziokulturell adäquat in Gesprächssituationen verhalten und die eigenen
Absichten sprachlich umsetzen

–  zunehmend komplexere Sachverhalte bei der Analyse und Interpretation von
Texten darlegen

–  Texte unterschiedlicher Art verfassen und kreativ gestalten

–  Arbeitsergebnisse aus Phasen kooperativer oder projektgebundener Arbeit
vortragen und vertreten

–  eigene Stellungnahmen zum Unterrichtsgeschehen abgeben.

Sprachbewusstheit

Beim Sprachunterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler zunehmend diffe-
renzierte Kenntnisse in allen o. a. Teilbereichen. Dadurch erhalten sie Einblick in die
Regelhaftigkeit der japanischen Sprache und erwerben die Grundlage für einen re-
flektierten Umgang mit Sprache und Schrift. Dies geschieht z. B. durch die Beob-
achtung von Sprachveränderung, durch Vergleich von Sprachstrukturen mit der
Muttersprache und weiteren Sprachen, durch Bewusstmachen von Besonderheiten
des Japanischen wie z. B. von nicht äquivalentem Wortschatz sowie durch Unter-
suchung von Sprachregistern, Stil und sprachlichen Normen.
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Aus diesem Verständnis von Sprachreflexion erwächst Sprachbewusstheit, die für
die besonderen Strukturen und Ausdrucksmöglichkeiten der Ziel- und Mutterspra-
che sensibilisiert so wie ein individuelles Repertoire für den ökonomischen Sprach-
erwerb aufbauen hilft.

2.2.2 Interkulturelles Lernen – soziokulturelle Themen und Inhalte

Interkulturelle Handlungsfähigkeit im Japanischunterricht meint einen Komplex an
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen zur Bewältigung von Kommunikations-
situationen mit Mitgliedern des japanischen Sprachraums.

Ein diesem Leitziel verpflichteter Japanischunterricht eröffnet vielfältige authenti-
sche Einblicke in die Lebenswirklichkeit Japans und schafft Einsichten in die histori-
schen Voraussetzungen und gesellschaftlichen Bedingungen der Gegenwart. Er in-
tegriert Wissen über die japanische Kultur im Sinne der traditionellen Landeskunde,
sensibilisiert gegenüber kulturbedingter, sprachlicher und individueller Andersartig-
keit und ermöglicht die Veränderung von Einstellungen.

Der Begriff Kultur umfasst nicht nur die Bereiche Literatur, Kunst, Musik, sondern ist
im weiteren Sinne zu verstehen als System unterschiedlicher Bereiche, die mitein-
ander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen (vgl. Schaubild).
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Das Schema verdeutlicht beispielhaft die Interdependenz der Teilbereiche des Sys-
tems „Kultur“, in denen Sprache gleichzeitig Lerngegenstand und Kommunikations-
mittel ist. Es zeigt diejenigen Bereiche, die aufgrund ihrer fachlichen Relevanz und
Bedeutsamkeit für die Schüler als Unterrichtsgegenstände in Frage kommen.

Der Erwerb soziokultureller Kenntnisse und Einsichten vollzieht sich im Japanisch-
unterricht auf drei Ebenen:

1) Soziokulturelles Lernen ist integrativer Bestandteil des Sprachlernprozesses. Das
übergeordnete Lernziel des Japanischunterrichts, nämlich die sprachliche Hand-
lungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler in bestimmten Alltagssituationen und
im Zusammenhang mit bestimmten Themenbereichen, bedeutet automatisch
eine Auseinandersetzung mit soziokulturellen und landeskundlichen Aspekten
der Zielsprache. Im Japanischen sind Bedeutung und Funktion von Wörtern und
sprachlichen Einheiten umso mehr erklärungsbedürftig, als die japanische Le-
benswirklichkeit den deutschen Schülerinnen und Schülern vergleichsweise
fremd ist. Vor allem bei der Vermittlung der Kanji lassen sich eine Vielzahl von so-
ziokulturellen Bezügen aufzeigen.

2) Soziokulturelles Lernen findet über sprachlernorientierte Texte statt, die be-
stimmte soziokulturelle Themenbereiche aufgreifen. Als Konsequenz aus der in-
tegrativen Vermittlung soziokultureller Themen ergibt sich, dass sich die Lernziele
in diesem Bereich möglichst nah am sprachlichen Lernniveau der Lerngruppe
orientieren müssen, d. h. an dem zur Verfügung stehenden Wortschatz und der
grammatischen Progression.

3) Soziokulturelles Lernen wird als Ergänzung des Fremdsprachenunterrichts zum
eigentlichen Lernziel. Es besteht natürliches Interesse der Schülerinnen und
Schüler an Information über Japan, das nur auf Deutsch angemessen gestillt wer-
den kann.

Auch auf den ersten beiden Ebenen sollte das Prinzip der Einsprachigkeit nicht
überstrapaziert werden. Wenn den Schülerinnen und Schülern Denk- und Verhal-
tensweisen, die immanent in sprachlichen Formen und Strukturen sowie in Texten
ihren Niederschlag finden, unverständlich sind oder die Komplexität des Gegen-
standes es erforderlich macht, kann es unumgänglich werden, Zusatzerklärungen
auf Deutsch zu geben. Damit soll dem Bild einer fremden, exotischen Wirklichkeit
entgegengewirkt und das Leben im japanischen Sprach- und Kulturraum als eine
Form soziokultureller Normalität vermittelt werden. Im Folgenden werden den im
Schaubild dargestellten Teilbereichen der japanischen Kultur Themen und Gegen-
stände zugeordnet. Diese haben exemplarischen Charakter und verstehen sich als
Angebot für den Unterricht, das je nach Kursart und Schwerpunktsetzung in Lern-
gruppen wahrgenommen oder ergänzt werden kann (zur Obligatorik vgl. Kapitel 2.3;
zu Prinzipien der Sequenzbildung vgl. Kapitel 3.2).

Alltag und Familie in Japan

Das Thema Alltag und Familie in Japan ist für deutsche Schülerinnen und Schüler
von großem Interesse, weil es die Möglichkeit bietet, an konkreten Beispielen die
Andersartigkeit der japanischen Kultur zu vermitteln. Mögliche thematische Aspekte
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sind z. B. zwischenmenschliche Beziehungen innerhalb und außerhalb der Familie,
Wohnverhältnisse, Ernährungsgewohnheiten, Konsum und Dienstleistungen, Frei-
zeitverhalten, wichtige Feste und ihr traditioneller Hintergrund etc. Das Thema Alltag
und Familie ist auch deswegen von besonderer Relevanz, weil es zur Initiierung und
unmittelbaren Vorbereitung eines Schüleraustausches beiträgt.

Bildungssystem

Hintergrundwissen und Kenntnisse über Erziehung und Bildung in Japan ermögli-
chen den Schülerinnen und Schülern, in einem grundlegenden Bereich Einsichten
in die japanische Gesellschaft und die in ihr geltenden Wertvorstellungen und Nor-
men zu gewinnen. Dies ist vor allem auch deswegen notwendig, weil das japanische
Prüfungs- und Universitätssystems immer wieder Gegenstand der Darstellung und
Diskussion in den internationalen Medien ist.

Berufs- und Arbeitswelt

Der Eintritt in das Berufsleben, die Gliederung des Arbeitsalltags und das Verhältnis
zwischen Arbeit und Freizeit sind in Japan anders geregelt als in Deutschland. Die-
ser Themenkomplex bietet vielfältige Möglichkeiten, Einsicht in eine anders struktu-
rierte Gesellschaft zu bekommen, wobei gerade in diesem Bereich viele Dinge einer
Veränderung unterliegen. 

Medien

Alle modernen Industriegesellschaften werden entscheidend geprägt vom Einfluss
der Informations- und Unterhaltungsmedien auf sämtliche Bereiche des Lebens. Auf
Grund seiner hohen technologischen Entwicklung ist dieser Themenbereich in Be-
zug auf Japan besonders wichtig.

Religionen und Weltanschauungen

Die religiöse und weltanschauliche Prägung Japans ergibt ein heterogenes Bild, in
dem die konfuzianischen, buddhistischen und schintoistischen Elemente eine her-
ausragende Rolle spielen. 

Geographie

Die Vermittlung von Kenntnissen zur Geographie des Landes der Zielsprache ist ein
wichtiger Bestandteil fremdsprachlichen Lernens, da die kulturelle Identität der Men-
schen u. a. durch den Raum geprägt wird, in dem sie leben. Dies gilt für Japan, die
lange Inselkette vor dem asiatischen Festland, in ganz besonderem Maße.

Geschichte

Das Verständnis der gegenwärtigen Situation des Landes und der Kultur der Ziel-
sprache bleibt ohne die grundlegenden Kenntnisse der historischen Wurzeln und
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Entwicklungen unvollkommen. Auch Mentalitäten, Einstellungen, Verhaltensweisen,
Auto- und Fremdstereotypen sind historisch gewachsen und nur vor dem Hinter-
grund der jeweiligen spezifischen Entwicklung zu verstehen. In Bezug auf Japan
sind in diesem Zusammenhang die kulturelle Prägung durch China, die Ausprägung
feudaler Strukturen vor der Schließung des Landes gegenüber den europäischen
Kolonialmächten 1639 sowie die gewaltsame Öffnung des Landes durch Amerika
1854 mit den daraus sich ergebenden Konsequenzen für die weitere Entwicklung im
19. und 20. Jahrhundert besonders wichtig. Weiterhin gehören dazu der japanische
Imperialismus auf dem asiatischen Festland, Japans Weg in den Zweiten Weltkrieg,
die totale Niederlage und das Trauma der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und
Nagasaki, Japans Wiederaufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg sowie die aktuellen
gesellschaftlich-politischen Entwicklungen und die Rolle Japans im pazifischen
Raum. 

Literatur und andere Künste

Die Beschäftigung mit einigen ausgewählten Beispielen der japanischen Literatur,
auch in verkürzter oder adaptierter Form, ist Bestandteil des Japanischunterrichts.
Dabei ist die Auswahl so zu treffen, dass sich im Rahmen des interkulturellen Ler-
nens vielfältige Möglichkeiten zur vernetzten Behandlung bieten. Weiterhin sollen
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der japanischen und deutschen Kultur beson-
ders anschaulich und differenziert vermittelt und damit japanische Mentalitäten den
deutschen Schülerinnen und Schülern unmittelbar erfahrbar gemacht werden. Je
nach Interessenlage der Schülerinnen und Schüler werden hier auch ausgewählte
Beispiele anderer Künste mit berücksichtigt z. B. aus dem Bereich der Musik, des
Theaters, der Malerei etc.)

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik

Das Erlernen der japanischen Sprache schließt die Beschäftigung mit aktuellen ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Themen ein. Die Schülerinnen und
Schüler erwerben ein realistisches Japanbild, das es ihnen ermöglicht, einseitige
Medienberichte richtig einzuschätzen.

Für alle Themen gilt, dass zur Ergänzung auf Deutsch als Vermittlungssprache
zurückgegriffen wird. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass soziokulturelle Inhalte
nach der Sachsystematik und den Methoden der Gesellschaftswissenschaften nur
auf Deutsch vermittelt werden. Soziokulturelles Lernen ist immer so weit wie mög-
lich in das fremdsprachliche Lernen integriert.

Themen für fachübergreifende und fächerverbindende Arbeiten

Fachübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten bietet den Schülerinnen und
Schülern Gelegenheit, sich sowohl intensiv mit japanischrelevanten Schwerpunkten
auseinander zu setzen, als auch ihre japanischen Sprachkenntnisse in komplexe
Aufgabenstellungen einzubringen und sie selbstbestimmt zu erweitern und zu ver-
tiefen.
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Themen, die sich abhängig von den Interessen und Kursschwerpunkten der Schü-
lerinnen und Schüler und den organisatorischen Möglichkeiten besonders für die
Zusammenarbeit mit anderen Fächern anbieten, sind beispielsweise

� Das Leben in einer japanischen Metropole (Erdkunde)

� Jugendliche in Japan und in Deutschland (Erziehungswissenschaft)

� Erziehung durch Familie und Schule (Erziehungswissenschaft und/oder Erd-
kunde)

� Jugend und Medien (Deutsch und/oder Informatik)

� Stationen der Sinnsuche (Philosophie und/oder Religion)

� Japanische Lieder (Musik).

Begegnungen mit japanischen Muttersprachlern sind besonders geeignet, die Vor-
aussetzungen für interkulturelles Lernen in authentischen Situationen zu schaffen.
Das gilt sowohl für Schüleraustausch als auch für die Begegnung mit japanischen
Gästen bei Vereinen, Betrieben, Gemeinden und Städten sowie für die Zusammen-
arbeit mit hier lebenden Japanern und ihren Institutionen.

2.2.3 Umgang mit Texten und Medien

Texte und Medien bestimmen von der ersten Unterrichtsstunde an die fachliche Ar-
beit. Sie bieten Material für den Spracherwerb, bilden aber auch die Grundlage für
thematische Arbeit in größeren unterrichtlichen Zusammenhängen. Unter Inan-
spruchnahme eines offenen Textbegriffs, der alle Vermittlungsformen gleichberech-
tigt einschließt, wird im Folgenden lediglich nach Textrezeption und -produktion un-
terschieden. Allerdings wird der wachsenden Bedeutung von Medien im Sinne au-
diovisueller und elektronischer Medien dadurch Rechnung getragen, dass sowohl
im rezeptiven wie im produktiven Bereich auf ihre Spezifik eingegangen wird. Dies
ist vor allem darin begründet, dass Schülerinnen und Schüler in einer Medienwelt le-
ben, die für sie in zunehmendem Maße ihren vermittelnden Charakter verliert und
eine eigene Wirklichkeit stiftet. Um dem Medienangebot gewachsen zu sein, bedür-
fen sie einer Medienkompetenz, die sie selbstständig und eigenverantwortlich mit
Medien umgehen lässt.

Innerhalb der beiden Bereiche „Textrezeption“ und „Textproduktion“ wird zwischen
Methoden unterschieden, die unmittelbar mit dem Erwerb der Fremdsprache ver-
bunden sind, und Methoden, die sich auf komplexere Formen der Textarbeit bezie-
hen. Zu jenen gehören Techniken des Hör- und Leseverstehens bzw. die Entwick-
lung von Sprech- und Schreibfertigkeiten. Die komplexeren Formen der Textarbeit
umfassen einerseits Analyseverfahren fiktionaler und nichtfiktionaler Texte, ande-
rerseits Formen kreativen Schreibens. 

Im Folgenden werden die oben genannten Teilbereiche übersichtsartig dargestellt. 

Textrezeption: Methoden der Texterschließung

Hörverstehen

Das Hörverstehen ist eine selbstständige und eigenwertige Fertigkeit, die im Japa-
nischunterricht kontinuierlich geübt und kontrolliert werden muss, da Assoziationen
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mit Vertrautem nur bei Eigennamen oder Fremdwörtern möglich sind, und da auch
nur in einem eingeschränkten Maß.

Gerade im Anfangsunterricht kommt dieser Fertigkeit eine entscheidende Rolle zu,
weil der Einstieg in den Sprachaufnahmeprozess über das Hörverstehen geschieht
und die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich nur wenig Gelegenheit gehabt ha-
ben werden, Japanisch zu hören. Erst wenn sie gelernt haben, bedeutungsrelevante
Einheiten (Silben, Wörter, Sätze) auditiv zu unterscheiden und wiederzuerkennen,
kann der Verstehensprozess einsetzen. Daher werden von der ersten Unterrichts-
stunde an neue Wörter und Strukturen sowie sprachliche Grundmuster und Wen-
dungen zunächst auditiv eingeführt.

Auf der Grundlage des Wortschatzes und der grammatischen Strukturen verstehen
die Schülerinnen und Schüler ihrem Kenntnisstand entsprechend

� Aufforderungen und Fragen der Lehrerin bzw. des Lehrers, die sich unmittelbar
auf das Unterrichtsgeschehen beziehen

� grundlegende beziehungsstiftende Redemittel, die üblicherweise in der Alltags-
kommunikation verwendet werden

� einfache Fragen und Antworten zu bekannten Gegenständen, Personen und Or-
ten, auch im Gespräch mit anderen Schülerinnen und Schülern

� Fragen und Antworten zu Texten, die im Unterricht erarbeitet worden sind

� von der Lehrkraft vorgetragene Erklärungen, Erläuterungen und sonstige Infor-
mationen zu soziokulturellen Themen sowie

� über Medien dargebotene authentische Hörtexte und Dialoge auditiv oder audio-
visuell. Der Einsatz solcher Texte ist erst ab einem gewissen Kenntnisstand mo-
tivationsfördernd und sinnvoll und auch dann nur unter ganz bestimmten Voraus-
setzungen:
–  Die Lexik und die grammatischen Strukturen dieser Texte müssen ausreichend

bekannt sein.
–  Die Texte müssen in einem thematischen Zusammenhang zum vorausgegan-

genen oder nachfolgenden Unterricht stehen.
–  Es sind nur solche Texte geeignet, die textsortenspezifische Formen und Wie-

derholungen (Lexik, Grammatik, Satzstrukturen) aufweisen.
–  Texte mit überdurchschnittlich hoher Sprechgeschwindigkeit, mit schnell wech-

selnder Thematik und extremer Informationsdichte sowie von einem Dialekt
oder Jargon stark gefärbte Texte sind nicht geeignet.

–  Gefordert wird zunächst selektives Verstehen für situationsrelevante Informa-
tionen. Ein tiefer gehendes, detailliertes Hörverstehen authentischer Texte
nach einmaliger Darbietung wird grundsätzlich nicht angestrebt, da es realisti-
scherweise nicht erreicht werden kann.

Leseverstehen

Lesen im Japanischunterricht wird je nach Lernphase mit Texten

� in lateinischen Buchstaben
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� in Hiragana
� in Katakana und Kanji realisiert.
In der unmittelbaren Anfangsphase stehen den Schülerinnen und Schülern zum Le-
sen japanischer Wörter und Strukturen lediglich die vertrauten lateinischen Buch-
staben (Transkription nach dem Hepburn-System) zur Verfügung. In dieser Phase
übernehmen die Romaji entscheidende didaktische Funktionen:

� Sie sind eine Aussprache- und Lesehilfe in der Phase der Sprachaufnahme.
� Sie ermöglichen ein systematisches Üben in der Phase der Sprachverarbeitung.
� Sie ermöglichen bereits die Entwicklung des Leseverstehens in Bezug auf einen

zusammenhängenden Text.
Nach der schrittweisen Einführung der Hiragana übernimmt diese Silbenschrift weit-
gehend die drei o. g. didaktischen Funktionen.

Zu welchem Zeitpunkt die ersten in Katakana geschriebenen Wörter in Texte inte-
griert werden, wird von den individuellen Lernfortschritten in der jeweiligen Gruppe
abhängen. Da sich die Verwendung der Katakana zunächst auf Fremdwörter, aus-
ländische Eigennamen sowie nichtjapanische geographische Namen beschränkt,
ergibt sich ihre kontextgebundene Einführung aus der Sache selbst.

Die Zahl der Kanji, die in Lesetexte aufgenommen werden, nimmt mit fortschreiten-
dem Unterricht kontinuierlich zu. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die
Fertigkeit des Lesens die Schülerinnen und Schüler vor zusätzliche Aufgaben der
Dekodierung einer fremden Schrift von hoher Komplexität stellt, für die spezielle
Lernstrategien zu entwickeln sind. Die visuelle Aufnahme und mnemotechnische
Verarbeitung verläuft nach anderen Lernmustern als beim Umgang mit Hiragana
oder Katakana. Die Lernfortschritte entwickeln sich stufenartig, vom einfachen Wie-
dererkennen einzelner Schriftzeichen über das kombinatorische Lesen bis hin zum
Erfassen von Schriftzeichenfolgen.

Um den Schwierigkeitsgrad der Lesetexte in Bezug auf die verwendeten Kanji für die
Schülerinnen und Schüler richtig beurteilen zu können, müssen bei der Auswahl und
didaktischen Aufbereitung folgende Fragen beachtet werden:

� Welche Kanji können die Schülerinnen und Schüler bisher schon verstehen, d. h.
in ihrer Bedeutung wiedererkennen?

� Welche Kanji können die Schülerinnen und Schüler zwar in ihrer Bedeutung ver-
stehen, ohne jedoch die entsprechende Aussprache schon gelernt zu haben?

� Mit welchem didaktischen Ziel und zu welchem kommunikativen Zweck soll der
Lesetext im Unterricht eingesetzt werden? Welche Informationen sollen weiter-
verarbeitet werden?

Im Einzelnen können die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der ihnen zur Ver-
fügung stehenden sprachlichen Mittel

� im Unterricht behandelte Texte oder Dialoge verständlich vorlesen
� erzählende oder beschreibende Texte oder Dialoge lesen und verstehen
� inhaltlich bekannte Texte oder Dialoge auch dann lesen und verstehen, wenn sie

sprachlich leicht umstrukturiert wurden

� mit Hilfe ergänzender bildlicher Materialien (Zeichnungen, Photos, Bilderge-
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schichten etc.) inhaltlich neue Texte oder Dialoge aus bekanntem sprachlichen
Material lesen und verstehen

� in inhaltlich neuen Texten oder Dialogen unbekannte Wörter sinngemäß er-
schließen, wenn sie in einem eindeutigen kontextuellen Zusammenhang stehen

� Sachtexte mit landeskundlichen Informationen lesen und verstehen

� Arbeitsanweisungen lesen und verstehen

� authentische Gebrauchstexte lesen und selektiv verstehen; dazu gehören Texte
wie z. B. öffentliche Hinweise, Straßen- und Ladenschilder, Reklame, Fahrpläne,
Preistafeln, Speisekarten, Formulare u. Ä.: Texte dieser Art haben einen hohen di-
daktischen Wert, weil ihr Umfeld, ihre Darbietungsform sowie die Textstruktur
immanente Verstehenshilfen anbieten

� authentische Texte in adaptierter Form lesen und verstehen: dazu gehören z. B.
einfache Sachtexte, Zeitungsmeldungen, Briefe, persönliche Mitteilungen etc.,
auch einfache literarische Texte. Eine didaktisch wertvolle Verwendung solcher
Texte setzt voraus, dass sie nicht mehr als etwa 10 % unbekannte Elemente
(Wortschatz, Zeichenschatz, grammatische Strukturen) enthalten. Hier kann der
Umgang mit bestimmten Hilfsmitteln (Grammatik, Kanjiwörterbuch) geübt wer-
den.

Ansonsten gelten für authentische Lesetexte die gleichen Bedingungen wie für au-
thentische Hörtexte auch: Sie müssen in einem thematischen Zusammenhang zum
vorausgegangenen oder nachfolgenden Unterricht stehen.

Mediation und Verständnissicherung durch Übertragung ins Deutsche

Die Übertragung überprüft die Fähigkeit, einen japanischen Text zu verstehen. Für
die Übertragung eignen sich Texte oder Textabschnitte, die zusammenhängende
Gedankengänge unter Verwendung komplexer bzw. zum Deutschen konstrastiver
Satzstrukturen ausdrücken. 

Der für die Übertragungsaufgabe gewählte Text steht in einem sinnvollen themati-
schen Zusammenhang mit dem übergeordneten Thema. 

Bei der Übertragung geht es um

� das Erkennen der japanischen Schriftzeichen

� das Verstehen der Wörter und Wendungen im Zusammenhang.

Analyseverfahren fiktionaler und nichtfiktionaler Texte

Die Texte des Japanischunterrichts werden in der Progression des Spracherwerbs
zunehmend umfangreicher und komplexer. Die Rezeption solcher Texte kann durch
sprachliche und/oder visuelle Impulse, die lexikalisches und inhaltliches Vorwissen
aktivieren, erleichtert werden. Die anschließende Textarbeit erfolgt unter Anwen-
dung vielfältiger Erschließungstechniken. Diese betreffen im Falle eines japani-
schen Lesetextes

� das Erkennen des neuen Wortschatzes mittels der bereits erworbenen Sprach-
kenntnisse in der Zielsprache
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� Techniken, komplexe Zeichen zu erfassen und in sinntragende Einheiten zu
transformieren

� verschiedene Lesetechniken wie z. B. das kursorische Lesen

� verschiedene Arbeitsmethoden wie das Anfertigen von Stichwortnotizen, das
Markieren von Schlüsselwörtern und das Erstellen von Vokabellisten sowie 

� den sinnvollen Umgang mit Nachschlagewerken und Vokabelhilfen. 

Zur Sicherung des Textverständnisses und der Textanalyse erwerben die Schülerin-
nen und Schüler Grundkenntnisse im Bereich der Stilmittel und des Textaufbaus.
Entsprechend dem sprachlichen Kenntnisstand untersuchen sie inner- und außer-
textliche Bezüge und die Autorenintention. Sie setzen sich auch mit ästhetischen
Codierungen und Normen in der Kalligraphie auseinander.

Textproduktion: Methoden des Verfassens von Texten

Sprechen

Erfahrungsgemäß wollen die Schülerinnen und Schüler das Japanische als eine le-
bendige, gesprochene Sprache kennen lernen. Sie möchten im Umgang mit Japa-
nern situativ und thematisch bestimmte Kommunikation verwirklichen. Folglich muss
der Unterricht ihnen ausreichend Gelegenheit bieten, die relevanten sprachlichen
Mittel (Aussprache, Wortschatz, Redemittel und Grammatik) im Hinblick auf dieses
Ziel situations- und adressatengerecht zu verwenden. Es wird unterschieden zwi-
schen dialogischem Sprechen (Hören und Sprechen in Kombination) einerseits und
dem monologischen Sprechen andererseits.

Dialogisches Sprechen

In Gesprächssituationen sind Hören und Sprechen ganz unmittelbar aufeinander
bezogen, wobei beide Prozesse fast gleichzeitig stattfinden. Das Agieren und Rea-
gieren in einer solchen Hör- und Sprechsituation wird daher als Einheit betrachtet
und mit bestimmten Zielsetzungen und Methoden im Unterricht vermittelt und geübt.
Zudem stehen bei einem Wechsel zwischen Frage und Antwort sowie bei spontanen
mündlichen Reaktionen und Gefühlsäußerungen z. T. andere Strukturen und Rede-
mittel im Vordergrund als beim monologischen Sprechen.

Im Einzelnen wird unterschieden zwischen

� Hören und Sprechen im unterrichtlichen Handlungsfeld

� Hören und Sprechen bei sozialen Kontakten im alltäglichen Umgang

� Hören und Sprechen bei der Darstellung und Erfragung von Tatbeständen

� Hören und Sprechen bei emotionalen Äußerungen

� Hören und Sprechen bei Stellungnahmen

� Hören und Sprechen zu Texten und Themen, die im Unterricht erarbeitet wurden,
und

� Hören und Sprechen in einem szenischen Dialog, der inhaltlich und sprachlich
aus dem Unterricht hervorgegangen ist.
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Monologisches Sprechen

Vom dialogischen Sprechen grundverschieden sind die Zielsetzungen und Metho-
den für die mündliche Produktion zusammenhängender Texte zu bestimmten The-
menbereichen und Sachfeldern. Das monologische Sprechen wird schrittweise
durch folgende Arbeits- und Übungsformen vorbereitet:

� einzelne Sätze nachsprechen
� einen auswendig gelernten Text vortragen
� einfache Sätze vom Deutschen ins Japanische mündlich übertragen
� die freie Wiedergabe zuvor erarbeiteter Texte
� die selbstständige Produktion mündlicher Texte auf der Grundlage des erlernten

Wortschatzes, der Grammatik und Satzstrukturen (Erzählen, Berichten, Be-
schreiben).

Schreiben/schriftliche Textproduktion

Schreiben im Japanischunterricht bedeutet in der unmittelbaren Anfangsphase
zunächst nur das Schreiben von Texten in lateinischen Buchstaben nach den Trans-
kriptionsregeln des Hepburn-Systems. Nach der vollständigen Einführung der Hira-
gana entsteht eine kurze Übergangsphase, in der die Schülerinnen und Schüler ihre
Texte ausschließlich in diesem Silbenalphabet schreiben. Während dieser Phase
empfiehlt es sich, eventuell vorkommende Katakanawörter in lateinischen Buchsta-
ben notieren zu lassen. Auf diese Weise bleibt auch in dieser Übergangsphase das
Prinzip erhalten, Fremdwörter und ausländische Eigennamen zu markieren bzw.
hervorzuheben.

Im weiteren Verlauf des schriftlichen Lernprozesses kommen das Katakana-Silben-
alphabet sowie Kanji hinzu, so dass die von den Schülerinnen und Schülern ge-
schriebenen Texte zunehmend gemischtschriftig werden. Die aktive Verwendung
der Kanji richtet sich dabei nach dem jeweiligen Stand des schriftlichen Lernprozes-
ses sowie nach dem jeweiligen Übungs- und Lernziel. Wird z. B. in einem bestimm-
ten Unterrichtsabschnitt das Ziel verfolgt, das Verständnis von Hörtexten schriftlich
auf Japanisch zu überprüfen, ohne jedoch diese Lernkontrolle durch die Forderung
nach Kanji oder Katakana zusätzlich zu erschweren, werden die Schülerinnen und
Schüler fast ausschließlich in Hiragana oder sogar in Romaji antworten.

Im Einzelnen können die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der ihnen zur Ver-
fügung stehenden sprachlichen Mittel

� einzelne Sätze und zusammenhängende Texte nach Diktat schreiben
� einzelne Sätze und zusammenhängende Texte bzw. Dialoge vervollständigen

(z. B. bei schriftlichen Einsetzübungen und Lückentexten)
� einzelne Sätze und zusammenhängende Texte umformen (z. B. inhaltliche oder

grammatische Variationsübungen)
� andere situations- oder kontextgebundene schriftliche Übungen zu einzelnen

grammatischen Problemen erfolgreich bewältigen
� Dialogtexte in Erzähltexte umformen
� zu bekannten Texten inhaltliche Fragen selbstständig formulieren und beantwor-

ten
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� bekannte Gegenstände, Personen, Orte etc. beschreiben
� bekannte Texte, auch mit leichten sprachlichen Variationen, schriftlich wiederge-

ben
� mit Hilfe von bildlichem Unterrichtsmaterial (Zeichnungen, Photos, Bilderge-

schichten etc.) und mit vorbereiteten Redemitteln erzählende Texte bzw. Dialoge
schreiben

� statistisches Material versprachlichen
� bildliches Material beschreiben
� Textstellen paraphrasieren
� längere Texte zusammenfassen
� im Rahmen der gelernten sprachlichen Mittel und Schriftzeichen selbstständig zu-

sammenhängende Texte, z. B. Mitteilungen oder Briefe, abfassen, in denen ein-
fache Handlungsabläufe oder Sachverhalte beschrieben werden

� einzelne Sätze und zusammenhängende Texte vom Deutschen ins Japanische
übersetzen.

Weitere produktive Verfahren im Rahmen der Textarbeit

Mit der Progression im Kursverlauf werden die Texte komplexer und umfangreicher.
Die mündliche und schriftliche Textproduktion im Rahmen der Textarbeit wird ent-
sprechend differenzierter. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren Analyseer-
gebnisse und textinterne Vergleiche in zusammenhängenden Äußerungen. Sie in-
terpretieren die Texte und bewerten deren Aussagen bzw. ordnen diese in themati-
sche oder literaturgeschichtliche Zusammenhänge ein. Eine umfassende und für die
Lernenden inhaltlich befriedigende Präsentation der Ergebnisse wird jedoch auf-
grund der Schwierigkeit des Japanischen nicht immer vollständig in der Zielsprache
erfolgen können.

Die vorwiegend analytisch-interpretatorischen Verfahren werden der Progression
des Spracherwerbs entsprechend durch einen kreativ-gestalterischen Umgang mit
Texten und Medien sinnvoll ergänzt. Im Vordergrund stehen dabei Texte, die auf
konkrete, exemplarische Alltagssituationen bezogen sind. Handlungsorientierte
Ausdrucksformen wie z. B. szenische Darstellungen bieten zusätzliche Möglichkei-
ten der Auseinandersetzung. Im Umgang mit Hör- und Bildtexten entwickeln die
Schülerinnen und Schüler spezifische Verfahren, um den Inhalt bzw. die Hauptaus-
sagen in adressatengemäßer Form zu versprachlichen, wie z. B. das Notieren von
Stichwörtern, das protokollarische Mitschreiben, das Erstellen und Bearbeiten von
Informationsrastern zur Aufnahme und Strukturierung akustisch und optisch vermit-
telter Informationen. Mit zunehmender Sprachprogression können auch solche Ver-
fahren hinzutreten, die die Schülerinnen und Schüler anregen, aus Bekanntem
durch Umstrukturieren, Variieren, Entwickeln, Experimentieren, Kombinieren, Trans-
ferieren, Assoziieren etc. etwas Neues zu erstellen.
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Besondere Verfahren medialer Produktion für projektorientierte Unterrichts-
phasen

31

auditiv Gestalten eines eigenen Hörmagazins, eines Tonbriefes, eines
Beitrags für das Klassen-, Schul- oder Stadtteilradio etc.

visuell Gestalten eines Wandbildes oder von Stellwänden zur Dokumen-
tation von Unterrichtsergebnissen (Collagen aus Texten, Grafiken,
Fotos etc.), Gestalten einer Fotodokumentation
Nutzung des OHP bei Referaten und Vorträgen (Ab-, Aufdeck-,
Overlaytechnik u. a.) oder von Tafel, Dias, Flip-Chart u. a.

audiovisuell Gestalten eines eigenen Videos oder Videoclips 
Nutzung der Kenntnisse aufnahmetechnischer und medienspezifi-
scher Verfahren etc. 

elektronisch Gestalten von Texten und grafische Aufbereitung von Material mit
Hilfe des Computers
Gestalten einer Homepage, eines Beitrags zur Präsentation der
Schule im Internet, Kontakt zu Partnern über das Internet, Aus-
tausch von E-Mail
Nutzung der Kenntnisse technischer und medienspezifischer Ver-
fahren etc.

2.2.4 Methoden und Formen des selbstständigen Arbeitens

Dem selbstständigen Lernen wird auf der gymnasialen Oberstufe im Hinblick auf
wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und Studierfähigkeit besondere Bedeutung
beigemessen. Grundlegend ist eine möglichst sichere Beherrschung von Arbeits-
techniken und Methoden, die gewährleistet, dass Schülerinnen und Schüler an
Selbstvertrauen gewinnen und dadurch zunehmend eigenständig und selbstverant-
wortlich ihren Lernprozess steuern. Damit begreifen sie Lernen nicht nur als Aneig-
nung inhaltlich-fachlichen Wissens, sondern erfahren Lernen auch als Ausbildung
persönlicher Autonomie und Handlungskompetenz. Diese realisieren sich u. a. in
der selbstständigen Planung und Organisation des Lernens, durch Informationsge-
winnung und -verarbeitung, durch problemlösendes Verhalten, durch Entschei-
dungs- und Urteilskompetenz, durch Setzung eigener Lernziele und deren Evalua-
tion. Schülerinnen und Schüler, die ihr eigenes fachliches Lernen organisieren kön-
nen, nehmen bewusster an gemeinsamen Lernprozessen einer Gruppe teil und ent-
wickeln Kompetenzen auch im Bereich des sozialen und kooperativen Handelns.
Sie lernen, Gesprächs- und Kooperationstechniken zu entwickeln. 

Formen selbstständigen Arbeitens haben daher sowohl die fachliche Dimension als
auch die Erweiterung von Sozialkompetenzen im Blick. Sie knüpfen das Netz, mit
dem ein der gymnasialen Oberstufe gemäßes Denken und Arbeiten in übergreifen-
den Zusammenhängen und komplexen Strukturen abgesichert wird. 

Ein eigener curricaler Bereich für das selbstständige Arbeiten innerhalb der Berei-
che des Faches unterstreicht ihre Bedeutung für die gymnasiale Oberstufe, zeigt die
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didaktische Dimension auf und hat vornehmlich heuristischen Charakter, da sich
selbstständiges Lernen nicht losgelöst von Inhalten vollzieht. Entscheidende Be-
deutung für die Erreichung der Ziele innerhalb des Bereiches hat jedoch die Unter-
richtsgestaltung. Dementsprechend wird besonders auf die Verknüpfung der Me-
thoden und Formen selbstständigen Arbeitens mit dem Kapitel 3 „Unterrichtsgestal-
tung“ hingewiesen.
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Bedingungen für das
eigene Lernen er-
kennen und gestal-
ten

Verantwortung für
das eigene Lernen
übernehmen

Kognitive Fähigkei-
ten bewusst anwen-
den und erweitern

� den eigenen Lerntyp berücksichtigen und den eigenen
Lernrhythmus finden

� Funktionalität bestimmter Lern- und Arbeitsformen so-
wie der Lernumgebung erkennen

� individuelle zeitliche Planung der Arbeit sowie Lern-
strategien und -techniken entwickeln

� eigene Formen und Möglichkeiten der Sicherung von
Arbeitsergebnissen erproben

� sich auf andere Lernsituationen, -orte und -zeiten ein-
lassen und einstellen (vor allem außerschulisch)

� eigenes Interesse an der Aufgabenstellung entwickeln
� individuelle oder lerngruppenbezogene Lernmittel her-

stellen
� mit eigenen Fehlern bewusst und „produktiv“ umgehen
� zielbewusst und ausdauernd an der Aufgabenstellung

arbeiten
� Arbeitsprozesse überdenken und Methoden reflektie-

ren
� Bereitschaft zur Begegnung mit der Zielkultur und zur

Vermittlung in zweisprachigen Situationen zeigen

� fachbezogene Arbeitsmittel selbstständig nutzen,
Recherchen durchführen und die Ergebnisse für die
Lerngruppe sinnvoll aufbereiten

� Themen fachbezogen erarbeiten, Materialien aufberei-
ten und erörtern

� Ergebnisse sinnvoll dokumentieren und präsentieren
� assoziieren und antizipieren, Weltwissen als Vor- und

Kontextwissen nutzen
� elaborieren, neues Wissen in Vorwissen integrieren,

Mnemotechniken nutzen
� redundante oder irrelevante Informationen reduzieren,

Detailinformationen gruppieren
� exemplifizieren und generalisieren, Textaussagen ver-

allgemeinern, Relevanz prüfen
� strukturieren und gliedern, Wissen für den eigenen

Arbeitsprozess systematisch verarbeiten
� Hypothesen zur Regelbildung aufstellen und testen

Ziele Beispiele
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Soziales und koope-
ratives Lernen ein-
üben

� Zuhören und Beobachten lernen, Anregungen geben
und Hilfen aufgreifen, über Lernschwierigkeiten spre-
chen können, den eigenen Standpunkt darstellen,
Strategien der Konfliktbewältigung entwickeln und die
eigene Funktion und Position in der Gruppe reflektie-
ren

� Bereitschaft zeigen, in der Gruppe zielgerichtet und
effizient mitzuarbeiten, Vorzüge gemeinschaftlichen
Handelns erkennen und für den eigenen Lernfort-
schritt nutzen, Verantwortung für das Arbeitsergebnis
in der Gruppe übernehmen

Ziele Beispiele

2.3 Obligatorik und Freiraum

In den vorausgehenden Abschnitten des Kapitels 2 sind – nach Bereichen des Fa-
ches geordnet – Lernziele, Lerninhalte und Themen für den Japanischunterricht der
gymnasialen Oberstufe aufgeführt. Ihre Auswahl und Zusammenführung zu kom-
plexen Situationen des sprachlichen Lernens liegt in der Verantwortung der Fach-
lehrerinnen und Fachlehrer, die sich bei der Planung und Gestaltung des konkreten
Lerngeschehens von den Lernvoraussetzungen und Interessen ihrer Schülerinnen
und Schüler sowie von den Prinzipien und Schwerpunkten des Schulprogramms lei-
ten lassen.

Im Folgenden werden diejenigen Fähigkeiten und Kenntnisse noch einmal zusam-
mengestellt, über die alle Schülerinnen und Schüler verbindlich mit Abschluss der
gymnasialen Oberstufe verfügen sollten, wenn sie mit Erfolg am Japanischunterricht
teilgenommen haben. Diese Obligatorik ist so angelegt, dass einerseits Klarheit be-
züglich der zu erwartenden Fähigkeiten und Kenntnisse hergestellt wird, anderer-
seits Freiräume geschaffen werden, die der pädagogisch-fachlichen Individualisie-
rung des Lerngeschehens in den Kursen dienen. Denn die thematisch-inhaltliche
Konkretisierung der Obligatorik ist in erheblichem Maße Gegenstand der Planungs-
prozesse an der jeweiligen Schule.

Sprache

Die Darstellung der obligatorischen Lernziele und -inhalte orientiert sich im Bereich
„Sprache“ am Allgemeinen europäischen Referenzrahmen für das Lernen und Leh-
ren von Sprachen, der im Auftrag des Europarats entwickelt worden ist, damit die
Dokumentation des Lernstands beim Spracherwerb auch im internationalen Kontext
vergleichbar gehandhabt werden kann und so auch grenzüberschreitend transpa-
rent wird (vgl. Kapitel 7). Für die anderen Bereiche des Fremdsprachenunterrichts –
Interkulturelles Lernen und soziokulturelle Kenntnisse/Umgang mit Texten und Me-
dien/Methoden und Formen des selbstständigen Arbeitens – existiert noch kein ge-
meinsames europäisches Bezugssystem, mit dem Lernerfolge nach Kompetenzstu-
fen beschrieben werden könnten.

Von den Schülerinnen und Schülern, die erfolgreich am Japanischunterricht der
gymnasialen Oberstufe teilgenommen haben, werden die im Folgenden aufgeführ-
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ten sprachlichen bzw. kommunikativen Fähigkeiten verbindlich erwartet. Sie ent-
sprechen im neueinsetzenden Grundkurs (Gk) in aller Regel der Stufe B1 (=Thres-
hold), im fortgeführten Grundkurs einer Modifizierung der Stufe B 2 (Vantage). 
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Gk (n) Gk (f)

Hörverstehen

Leseverstehen

Mündlicher Sprach-
gebrauch, Inter-
aktion

Schriftliche Text-
produktion

Sie können deutlich ge-
sprochener Standardspra-
che wichtige Informationen
entnehmen, wenn sich die
Mitteilung auf vertraute
Themen bezieht, auf die
man üblicherweise in
Schule und Freizeit trifft.

Sie können sich in Alltags-
situationen verständigen,
über Erfahrungen und Er-
eignisse berichten und den
Inhalt von Texten wiederge-
ben.

Sie können einen einfachen
zusammenhängenden Text
zu Themen verfassen, mit
denen sie vertraut oder die
von persönlichem Interesse
sind. Sie können einen per-
sönlichen Brief schreiben, in
dem Erfahrungen und Ein-
drücke beschrieben werden.

Sie können einfache Texte
zu vertrauten Themen ver-
stehen und persönlichen
Mitteilungen Aussagen über
Ereignisse, Gefühle und
Wünsche entnehmen.

Sie können deutlich ge-
sprochener Standardspra-
che wichtige Informationen
entnehmen, wenn sich die
Mitteilung auf vertraute
Themen bezieht. Langsam
und deutlich gesprochenen
Mitteilungen und Ankündi-
gungen in Film und Fernse-
hen können sie wesentliche
Informationen entnehmen.

Sie können einfachere
Texte über aktuelle Ereig-
nisse und Probleme lesen
und Aussagen über Ereig-
nisse, Gefühle sowie
Standpunkte verstehen.

Sie sind Alltagssituationen
in Japan sprachlich ge-
wachsen und können sich
an Gesprächen beteiligen
und in zweisprachigen Si-
tuationen vermitteln, wenn
ihnen die Themen vertraut
sind. Sie können über Er-
fahrungen und Ereignisse
berichten, Meinungen und
Pläne begründen, eine Ge-
schichte erzählen und den
Inhalt von Texten wieder-
geben.

Sie können sich schriftlich
zu einem breiteren Spek-
trum von Themen äußern.
Sie können in umfangrei-
cheren persönlichen Texten
(z. B. in Briefen) die Bedeu-
tung von Ereignissen und
Erfahrungen herausstellen
und kommentieren.
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Gk (n) Gk (f)

Exemplarisches
soziokulturelles
Wissen

Sensibilisierung
durch Wahrneh-
mung und Perspek-
tivwechsel

Sie sind mit Aspekten der japanischen Lebenswirklichkeit
vertraut und haben Einblicke gewonnen, wie Menschen
ihren Alltag leben, wie öffentliches Leben strukturiert ist
und mit welchen Herausforderungen und Chancen Heran-
wachsende konfrontiert sind.

Sie verfügen über grund-
legende Einsichten in geo-
graphische, soziale und
kulturelle Aspekte des japa-
nischen Lebens und haben
einfache literarische Texte
kennen gelernt.

Exemplarische soziokultu-
relle Bereiche sind – unter
Berücksichtigung des Per-
spektivwechsels – vertieft
behandelt worden. Dies
schließt die Beschäftigung
mit Literatur ein.
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Gk (n) Gk (f)

Verfügbarkeit von
sprachlichen
Mitteln, Korrektheit

Ausdrucksvermö-
gen, kommunikative
„Reichweite“

Sie können sich phonetisch
und intonatorisch verständ-
lich äußern und benutzen
die grundlegenden sprach-
lichen Mittel, die für wieder-
kehrende Situationen der
Alltagskommunikation cha-
rakteristisch sind. Fehler be-
einträchtigen die Kommuni-
kation nicht wesentlich.

Mit den erworbenen
sprachlichen Mitteln kön-
nen sie sich in Alltagssitua-
tionen verständigen. Zu im
Unterricht behandelten
Themen können sie sich
äußern – wenn auch gele-
gentlich zögernd und mit
Umschreibungen.

Sie können sich phonetisch
und intonatorisch verständ-
lich äußern und benutzen
die grundlegenden sprach-
lichen Mittel, die für wieder-
kehrende Situationen der
Alltagskommunikation
charakteristisch sind, im
Wesentlichen korrekt.

Mit dem Repertoire verfüg-
barer sprachlicher Mittel
können sie sich über per-
sönliche Interessen und die
im Unterricht behandelten
interkulturellen Themen
verständigen. Darüber hin-
aus verfügen sie über ein
grundlegendes Textbespre-
chungsvokabular.

Fertigkeiten der
interkulturellen
Kommunikation

Sie nehmen kulturspezifische Differenzen wahr und be-
ziehen sie auf den eigenen Verstehenshorizont und die
eigenen Lebensbedingungen. Dabei entwickeln Sie kriti-
sche und reflektierende Distanz, aber auch Empathie.

Sie verhalten sich sensibel in Kommunikationssituationen
und verfügen über Strategien der Analyse von kulturbe-
dingten Missverständnissen. Sie sind in der Lage, dieses
Wissen für neue Kontakte und andere Sprach- und Kul-
turbegegnungen auch außerhalb der Schule zu nutzen.

Interkulturelles Lernen, soziokulturelles Wissen
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Umgang mit Texten und Medien
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Gk (n) Gk (f)

Rezeptive Fertig-
keiten

Produktive Fertig-
keiten

Sie verfügen über Leseerfahrungen in der Zielsprache
und sind in der Lage, überwiegend kürzere, auch authen-
tische Texte, zu lesen. Sie erschließen und verstehen
Texte und Medien mit Hilfe geeigneter Arbeitsmittel und
Lesestrategien. Durch gezielte Informationsentnahme
können sie sich in spezifischen Lebenssituationen orien-
tieren und handlungsfähig sein.

Sie erfassen inhaltliche
Aussagen und grund-
legende Strukturmerkmale
einfacher (auch literari-
scher) Texte.

Sie können die Struktur und
die wesentlichen Merkmale
von Textsorten erkennen
und die Autorenintention
erfassen.

Sie erstellen einfache Ge-
brauchstexte und verfassen
kürzere kreative Texte.
Sie können einfache (auch
literarische) Texte zusam-
menfassen, gliedern und
Charakterisierungen vor-
nehmen. Sie schreiben
Texte selbst und können
gehörte und/oder gelesene
Texte ausgestalten und
weiterentwickeln.

Sie verfassen Stellungnah-
men und Textanalysen mit
Hilfe von Leitfragen.

Sie haben einfache literari-
sche Texte kennen gelernt
und entnehmen aus Sach-
und Gebrauchstexten wich-
tige Informationen.

Sie kennen unterschiedli-
che methodische Ansätze
zur Erschließung von Tex-
ten und können Texte auch
in ihrer historischen Per-
spektive verstehen.
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Methoden und Formen des selbstständigen Arbeitens
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Themen-, Aufgaben-
und Problemstellun-
gen selbstständig
bearbeiten

Sozial und koopera-
tiv handeln

� Sie können progressiv Sprachlern-, Hörverstehens-
und Textentschlüsselungsstrategien anwenden.

� Sie verstehen, wie die japanische Sprache strukturiert
ist und in konkreten Situationen angewendet wird und
setzen diese Erfahrungen in Bezug zur Muttersprache
und zu anderen Fremdsprachen (Sprachbewusstheit,
Sprachreflexion).

� Sie können fachbezogene Arbeitsmittel weitgehend
selbstständig nutzen bzw. für das eigene Lernen her-
stellen.

� Sie beherrschen grundlegende Techniken wissen-
schaftspropädeutischen Arbeitens.

� Sie sind in der Lage, Arbeitsergebnisse angemessen
zu dokumentieren und adressatengerecht zu präsen-
tieren.

� Sie sind in der Lage, in Phasen von Gruppen- und
Projektarbeit Ihre Arbeit im Team zu organisieren, zu
präsentieren und zu evaluieren.

Ziele Beispiele
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3 Unterrichtsgestaltung/Lernorganisation
3.1 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung

Es ist Aufgabe des Japanischunterrichts, das im Bildungsauftrag genannte Haupt-
ziel der gymnasialen Oberstufe realisieren zu helfen und auf Studium und Beruf vor-
zubereiten. Die Unterrichtsorganisation soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen
und Schüler auf der Grundlage einer vertieften allgemeinen Bildung

� eine wissenschaftspropädeutische Ausbildung erwerben
� und Hilfen zur persönlichen Entfaltung in sozialer Verantwortung erhalten

(vgl. Kapitel 1 der Richtlinien „Aufgaben und Ziele der gymnasialen Oberstufe“).

Wesentliche Bezugspunkte sind die Dimensionen einer wissenschaftspropädeuti-
schen Bildung, die in den Richtlinien mit

� dem Erwerb wissenschaftspropädeutischen Grundlagenwissens
� der Entwicklung von Prinzipien und Formen selbstständigen Arbeitens
� der Entwicklung von wissenschaftlichen Verhaltensweisen
� der Ausbildung von Reflexions- und Urteilsfähigkeit
umschrieben werden.

Der Unterricht ist also so anzulegen, dass diese Ziele erreicht werden können. Die
Prinzipien, denen hierbei gefolgt werden soll, sind im Kapitel 3 der Richtlinien „Prin-
zipien des Lernens und Lehrens in der gymnasialen Oberstufe“ beschrieben. Hier-
bei ist sicherzustellen, dass auf der einen Seite eine gut organisierte fachliche Wis-
sensbasis erreicht wird. Dazu gehören Theorien, Fakten, Methoden- und Prozess-
wissen. Auf der anderen Seite muss eine Balance zwischen fachlichem Lernen und
Lernen in sinnstiftendem Kontext hergestellt werden.

Zusammengefasst soll sich die Unterrichtsorganisation daran ausrichten, dass

� die individuelle Schülerpersönlichkeit mit ihren Vorerfahrungen, Möglichkeiten
und Leistungsdispositionen im Blick ist

� Schülerinnen und Schüler aktiv lernen
� Schülerinnen und Schüler kooperativ lernen
� Vorwissen abgesichert, aufgegriffen und Lernfortschritt ermöglicht wird
� die Aufgabenstellungen komplex sind
� die Aufgabenstellungen auch auf Anwendung und Transfer ausgerichtet sind.
Fachliche Systematik, verbunden mit dialogischen, problembezogenen und fach-
übergreifenden Lernarrangements, sind die inhaltlichen Bezugspunkte für die Lern-
organisation (vgl. Kapitel 3 der Richtlinlien „Prinzipien des Lernens und Lehrens in
der gymnasialen Oberstufe“).

3.2 Gestaltung der Lernprozesse

Der Japanischunterricht folgt einer Gesamtplanung, die schüler-, gegenstands- und
methodenorientiert ist. Eine zu enge Steuerung des Lernprozesses ist ebenso zu
vermeiden wie eine unstrukturierte Offenheit.
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Schülerorientierung bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
haben, im Unterricht an ihrem eigenen Erfahrungs- und Lernstand anzuschließen
und dem Leitbild des aktiven und selbstständigen Arbeitens zu folgen.

Gegenstandsorientierung bedeutet, dass die vorgesehenen Unterrichtsinhalte in
einem breiten Wissens- und Anwendungsbereich (vgl. Bereiche des Faches) in ei-
ner über die drei Jahre der gymnasialen Oberstufe laufenden Sequenz aufgebaut
werden, dass Wissenszuwachs entsteht und vernetztes Wissen möglich wird.

Methodenorientierung bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler sich im Me-
dium der Unterrichtsinhalte die geforderten fachlichen und fachübergreifenden Me-
thoden und die notwendigen Arbeitshaltungen und -dispositionen aneignen. Die Pla-
nung des Unterrichts ist so anzulegen, dass die Schülerinnen und Schüler die Leis-
tung unterschiedlicher Methoden kennen lernen und deren jeweiligen Einsatz im Un-
terricht reflektieren.

Der Begriff Unterrichtsmethode umfasst die Summe der Unterrichtsschritte, Ar-
beitsformen, Lehr- und Lernformen, mit deren Hilfe der Unterricht strukturiert wird.
Die Unterrichtsmethoden und -organisationsformen sollen durch die in Kapitel 3.1
dargestellten Grundsätze geprägt sein.

Auf gängige Unterrichtsmethoden (z. B. Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch etc.)
wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Nachfolgend werden die Verknüpfung von
Zielen, Inhalten und Unterrichtsmethoden, d. h. die Lernarrangements beschrieben,
die geeignet sind, dem Leitbild des aktiven und selbstständigen Lernens zu dienen
und eine Vernetzung des Wissens zu ermöglichen. Die Formen eigenverantwortli-
chen Lernens und Arbeitens, die die Schülerinnen und Schüler aktiv tätig sein las-
sen, sind hier von besonderer Bedeutung.

3.2.1 Kriterien für die Auswahl von Unterrichtsinhalten

Der Unterricht in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 wird sequentiell aufgebaut. Die
fachlichen, fachübergreifenden und methodischen Ziele des Faches sollen am Ende
der Jahrgangsstufe 13 erreicht sein.

Folgende Kriterien können bei der Inhaltsauswahl hilfreich sein:
� Der Aufbau der fachlichen Inhalte darf nicht zu einer Stoffhäufung führen. Es gilt

das Prinzip des Exemplarischen, das sich auf wesentliche, repräsentative und be-
deutsame Fachinhalte beschränkt, die geeignet sind, übertragbare Kenntnisse
und Fertigkeiten zu vermitteln.

� Die Auswahl der Unterrichtsinhalte soll so erfolgen, dass Vorwissen aktiviert wer-
den kann. Lernzuwachs und Progression müssen deutlich werden.

� Die ausgewählten Inhalte sollen in fachlicher und fachübergreifender Hinsicht
methodisch selbstständiges Arbeiten ermöglichen und entsprechende Kompe-
tenzen progressiv aufbauen und sichern.

� Medien sollten Lernsituationen schaffen helfen, die die Kommunikation und Inter-
aktion der Schülerinnen und Schüler untereinander fördern und dadurch zur in-
terkulturellen Handlungsfähigkeit beitragen. Hierzu sind auch E-Mail und Internet
sowie je nach Lernprogression des Kurses auch authentische audiovisuelle Ma-
terialien geeignet.
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3.2.2 Lern- und Arbeitsorganisation im Fach

Die Empfehlungen für den Japanischunterricht der Jahrgangsstufen 9 und 10 des
Gymnasiums entfalten allgemeine unterrichtsmethodische Prinzipien, die auch für
die gymnasiale Oberstufe ihre Gültigkeit behalten. Im Sinne der Motivationsförde-
rung gehören hierzu insbesondere Anschaulichkeit, Exemplarität, Wiederholen und
Üben, differenzierte Fehlerkorrektur, Methodenvielfalt, Binnendifferenzierung, Pro-
gression, Kontrastivität, wechselnde Unterrichts- und Sozialformen. Die Komplexität
der Anforderungen für die gymnasiale Oberstufe rückt folgende Prinzipien der Un-
terrichtsgestaltung in den Mittelpunkt: Aktivität, Kognitivierung, kumulatives Lernen,
systematischer Aufbau vernetzten Wissens, aufgeklärte Einsprachigkeit, Lern-
ökonomie, Methodenbewusstsein und Selbstständigkeit.

Lernarrangements berücksichtigen die oben angeführten Prinzipien und sind so an-
zulegen, dass Lernen zwischen den Polen der lehrergesteuerten Anleitung und der
Selbstregulation geschieht. Ein anspruchsvoller lehrergesteuerter, aufgabenorien-
tierter und klar strukturierter Unterricht ist wirksam, wenn er den Schülerinnen und
Schülern Zeit zum Nachdenken und Spielraum für die Entwicklung eines eigenen
Gedankengangs lässt. Selbstständiges Lernen in komplexen Situationen überträgt
die Bearbeitung problemorientierter Aufgaben und verstärkte Verantwortung auf die
Lernenden selbst, gibt aber zur Vermeidung überkomplexer Lernsituationen vor-
strukturierte Anleitungen und Hilfen. Überwiegende Engführung des Frontalunter-
richts und kurzschrittiges fragend-entwickelndes Lehren schränken den sachbezo-
genen kognitiven Handlungsspielraum ein. Ein völlig offener Unterricht überfordert
dagegen.

Die folgenden Ausführungen geben Hinweise zur Gestaltung des Unterrichts unter
besonderer Berücksichtigung der Prinzipien für das Lernen im Japanischunterricht.

Man kann davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler, die das Fach ge-
wählt haben, in hohem Maße für diese Sprache motiviert sind. Es ist die Aufgabe der
Lehrkräfte, diese hohe Anfangsmotivation zu erhalten und zu nutzen.

Erfahrungsgemäß gehen die Schülerinnen und Schüler mit großer Neugier und
Lernfreude an die japanische Schrift heran. Viele haben sich sogar gerade wegen
der Schrift für dieses Fach entschieden. Zudem bietet die Schrift Ansätze für kreati-
ves und entdeckendes Lernen, das in dieser Art und Weise in Sprachen mit alpha-
betischen Schriftsystemen nicht gefördert werden kann.

Viele Schülerinnen und Schüler, deren Anfangsmotivation auf die Schrift gerichtet
ist, kommen gleichwohl mit der Annahme in den Japanischunterricht, dass diese
Sprache für Europäer nur äußerst schwer zugänglich sei. Durch die besondere Be-
tonung kommunikativer Elemente im Anfangsunterricht können jedoch schon sehr
früh überraschende Erfolge erzielt und somit diese Vorurteile widerlegt werden. Da-
mit wird bei den Schülerinnen und Schülern die Einsicht gefördert, dass das Japa-
nische eine zugängliche, gesprochene moderne Sprache ist wie jede andere in der
Schule unterrichtete Sprache auch.

Gleichzeitig bedeutet dies für die Schülerinnen und Schüler die Erkenntnis, dass sie
für das Erlernen der japanischen Sprache auf Techniken und Methoden zurückgrei-
fen können, die ihnen schon von anderen schulischen Sprachen her vertraut sind.
Auch die fachdidaktischen Unterrichtsprinzipien, die dem Japanischunterricht zu-
grunde liegen, sind ihnen weitgehend von anderen Sprachen her bekannt.
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1) Das Prinzip der situationsgebundenen Vermittlung

Bei der Vermittlung der Lexik und der Grammatik steht immer die kommunikative
Funktion im Vordergrund. Das bedeutet, dass Wörter, Schriftzeichen und grammati-
sche Strukturen immer gebunden an konkrete und natürliche Sprachverwendungs-
situationen vermittelt werden.

2) Das Prinzip der Kognition

Trotz der situationsgebundenen Vermittlung sind kognitive Verfahren keineswegs
überflüssig. Sie verkürzen den Lernprozess und erleichtern den Überblick über
grammatische und syntaktische Zusammenhänge. Für das erfolgreiche selbststän-
dige Anwenden der gelernten Wörter und Strukturen ist das Verständnis der sprach-
lichen Gesetzmäßigkeiten und Regeln mitentscheidend.

3) Das Prinzip der Habitualisierung

Durch geeignete Übungsformen muss das Gelernte in verschiedenen Variationen
wiederholt gefestigt werden.

4) Das Prinzip der Integration

Die Lehrmaterialien, die dem Japanischunterricht zugrunde liegen, müssen so struk-
turiert werden, dass in einer Unterrichtsstunde immer Lernziele aus mehreren Be-
reichen des Faches miteinander verknüpft werden können. Das bedeutet, dass die
sprachlichen Mittel an Alltagssituationen-Themenbereiche gebunden sein müssen,
die sich auf die moderne japanische Lebenswirklichkeit beziehen. Die Behandlung
soziokultureller Themen ist also in den Sprachunterricht integriert.

5) Das Prinzip der Strukturierung des Lernprozesses

Es muss immer genaue Klarheit darüber bestehen, welches konkrete Lernziel in ei-
ner bestimmten Unterrichtsphase schwerpunktmäßig erreicht werden soll. Der
Spracherwerbsprozess ist in einzelne Lernschritte gegliedert, und in jedem Lern-
schritt steht jeweils nur ein bestimmtes neues Element bzw. ein bestimmtes Übungs-
ziel im Mittelpunkt, z. B.

� die Einführung neuer Wörter 

� Wortschatzübungen mit bekannten Wörtern oder

� die Einführung neuer Silbenschriftzeichen oder neuer Kanji oder

� Kanjiübungen mit bekannten Zeichen 

� die Einführung neuer Grammatik anhand typischer Sprachverwendungssituatio-
nen oder

� wiederholende Grammatikübungen etc.
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6) Das Prinzip unterschiedlicher Lernprozesse bei der Vermittlung von Spra-
che und Schrift

Wegen des besonderen Charakters des japanischen Schriftsystems müssen die
Schülerinnen und Schüler zwei verschiedene Lernprozesse bewältigen, den
Spracherwerb und den Schrifterwerb, d. h. die Verwendung zweier verschiedener
Silbenalphabete und einer bestimmten Anzahl von Kanji. Daraus folgt, dass sowohl
in der Anfangsphase als auch im weiteren Verlauf des Unterrichts der Lernfortschritt
im Lesen und Schreiben immer deutlich geringer ist als im Hören und Sprechen. Bei
der Wahl von Arbeits- und Übungsformen ist immer zu berücksichtigen, dass die
Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten naturgemäß schneller verläuft als der
langsamere Fortschritt im Schrifterwerb. Man darf nicht der Gefahr erliegen, Ziele
aus dem Bereich des mündlichen Spracherwerbs mit Arbeits- oder Übungsformen
zu erstreben, die für die schriftgebundenen Kompetenzen bedeutsam sind.

7) Das Prinzip der Einsprachigkeit

Der Unterricht soll soweit wie möglich einsprachig geführt werden. Es besteht vor
allem die Möglichkeit, Arbeitsanweisungen im Unterricht schon zu einem sehr frühen
Zeitpunkt auf Japanisch zu geben.

Das Prinzip der Einsprachigkeit verliert seine Bedeutung bei der Erklärung kompli-
zierter Sachverhalte oder der Erläuterung grammatischer Probleme. Ebenso wird
bei der Behandlung soziokultureller Themen ein Rückgriff auf die Muttersprache un-
umgänglich sein.

8) Das Prinzip der Stützung des Fremdsprachenunterrichts durch Medien und
besondere Materialien

Allgemein dienen alle auditiven, visuellen und audiovisuellen Medien dem Sprach-
und Methodenerwerb im rezeptiven und produktiven Bereich. Die Effizienz des Me-
dieneinsatzes für den Spracherwerb ist von der spezifischen Lernsituation, von der
Qualität der verwendeten Materialien und den jeweiligen Lernzielen abhängig. In be-
stimmten Arbeitsformen, besonders beim produktiven Umgang der Schülerinnen
und Schüler mit Medien, wird deren Medienkompetenz, Kreativität und Selbststän-
digkeit gefördert.

Angesichts der geographischen und kulturellen Entfernung zwischen der japani-
schen und der mitteleuropäischen Lebenswirklichkeit kommt solchen Medien im Ja-
panischunterricht eine vergleichsweise größere Bedeutung zu als in anderen
Fremdsprachen:

� Außerhalb des Japanischunterrichts haben verhältnismäßig wenige Schülerinnen
und Schüler Gelegenheit, von japanischen Muttersprachlern gesprochene, aut-
hentische Sprache zu hören. Für die Schulung des Hörverstehens bedeutet dies,
dass der Einsatz auditiver Medien unumgänglich ist (vgl. Kapitel 2.2.3 Umgang
mit Texten und Medien).

� Im Gegensatz zum Fremdsprachenunterricht in den alphabetisierten indoeu-
ropäischen Sprachen sind den Möglichkeiten des Japanischunterrichts, soziokul-
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turelle Themen möglichst früh ausschließlich in der Zielsprache zu vermitteln,
enge Grenzen gesetzt. Für die Vermittlung soziokultureller Lerninhalte bedeutet
dies, dass dem Einsatz bildhafter Darstellungen (wie z. B. Dias, Photos, Wand-
bilder, Abbildungen verschiedener Art, Plakate, Karikaturen, Briefmarken, Wer-
bung, Videos, Filmen etc.) große didaktische Bedeutung zukommt. Dabei ist
Folgendes zu beachten:

Die bildhaften Darstellungen

–  begünstigen situatives und kontextbezogenes Lernen von Sprache und Schrift

–  illustrieren und repräsentieren sprachbezogene und inhaltsbezogene Wirklich-
keiten

–  helfen, die moderne Lebenswirklichkeit Japans darzustellen und sprachlich zu
erschließen

–  fördern bewusstes Sehen und machen mit spezifischen Elementen der Bild-
sprache bekannt

–  schaffen die Voraussetzungen für fachübergreifendes Lernen

–  geben Sprech- und Handlungsimpulse im Bereich des Wortschatzerwerbs, des
Anwendens und Übens von Satzbaumustern und des Erprobens von interkul-
tureller Handlungsfähigkeit. Bilder und Szenen sollen nicht nur nach dem so-
ziokulturellen Informationsgehalt ausgewählt werden, sondern auch danach,
inwieweit sie Sprech- und Handlungsimpulse enthalten, über die sie wieder in
den Sprachlernprozess eingebunden werden können.

Diesem unbestrittenen didaktischen Wert von Bildern und szenischen Darstellungen
bei der Vermittlung fremder Länder und Kulturen steht auf der anderen Seite die Ge-
fahr gegenüber, der Faszination eines exotischen Bildes zu erliegen und die abge-
bildete Realität absolut zu setzen. Letztlich jedoch stellt jedes bildliche Medium le-
diglich einen begrenzten Ausschnitt von Realität in verkürzter oder gefilterter Form
dar. Weiterhin besteht die Gefahr, die vermittelten Eindrücke einseitig mit europäi-
schen Wertmaßstäben zu beurteilen. Es gehört daher zur Verwendung von bildhaf-
ten Medien im Unterricht dazu, den Blick der Schülerinnen und Schüler für diese
Problematik zu schulen.

Abgesehen von diesen spezifischen Funktionen lockern auditive, visuelle und au-
diovisuelle Medien den Unterricht auf, sind motivationsfördernd und setzen neue
Lernimpulse. Sie bieten den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten der selbst-
ständigen Informationsentnahme und eignen sich daher auch zur Individualisierung
des Unterrichtsprozesses (Partnerarbeit, Gruppenarbeit).

Darüber hinaus können auch Medien, die in den Schulen üblicherweise vorhanden
sind, für den Japanischunterricht sinnvoll genutzt werden. Dazu gehören z. B. Ta-
geslichtprojektoren, Landkartensammlungen sowie die in der Schülerbibliothek ver-
fügbare deutsch- oder englischsprachige Fachliteratur über Aspekte der japani-
schen Geographie, Geschichte, Politik oder Gesellschaftswissenschaften sowie der
Internetanschluss der Schule.

Neben den Medien, die im Unterricht selbst zum Einsatz kommen, gibt es einige, die
für die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler unentbehrlich sind und deren
sachgerechte Verwendung erst gelernt werden muss. Dazu gehört z. B. der Umgang
mit Wörterbüchern. Weiterhin brauchen die Schülerinnen und Schüler Anleitung, wie
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sie sich unter der Zuhilfenahme von selbsterstellten Karteikarten das Lernen der
Kanji (Zusammensetzung, Strichfolge, Aussprache, deutsche Bedeutung) erleich-
tern können. Gleichzeitig sollen sie aber auch ermuntert werden zu experimentieren,
um die Lernmethode zu finden, mit der sie selbst am besten umgehen können. Es
gibt zahlreiche computergestützte Lernprogramme zum Wortschatz und zur Schrift.

Facharbeit

Wissenschaftspropädeutisches Lernen zielt darauf ab, die Schülerinnen und Schü-
ler mit den Prinzipien und Formen selbstständigen Lernens vertraut zu machen.
Facharbeiten sind hierzu besonders geeignet. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler
soll im Verlauf der Schullaufbahn eine Facharbeit anfertigen. Facharbeiten ersetzen
in der Jahrgangsstufe 12 nach Festlegung durch die Schule je eine Klausur für den
ganzen Kurs oder für einzelne Schülerinnen und Schüler. Eine Facharbeit hat den
Schwierigkeitsgrad einer Klausur, sie soll einen Schriftumfang von 8 bis 12 Seiten
(Maschinenschrift) nicht überschreiten. Die methodischen Anforderungen an eine
Facharbeit sind im Unterricht vorzubereiten. Unter Umständen ist es zweckmäßig,
wenn diese Aufgabe nach Absprache in der Schule vom Fach Deutsch übernommen
wird.

Bei ihrer Anfertigung sollen die Schülerinnen und Schüler u. a.

� die Wahl von Themen üben, eine Aufgabe selbstständig auswählen, sinnvoll glie-
dern, konsequent verfolgen und planvoll bearbeiten

� Methoden und Techniken der Informationsbeschaffung zeitökonomisch, gegen-
stands- und problemangemessen einsetzen

� Informationen und Materialien ziel- und sachangemessen ordnen und gliedern

� bei der Überprüfung unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten sowie bei der Dar-
stellung und Begründung von Arbeitsergebnissen planvoll und zielstrebig arbeiten

� zu einer sprachlich angemessenen schriftlichen Darstellung gelangen.

Die Lehrkräfte erläutern Bedeutung, Zielsetzung, Gestaltung und Bewertung der
Facharbeit. Sie thematisieren die Aufgabe von Themenfindung und -entwicklung.
Sie beraten die Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach eigenen Themen und
schlagen ihnen ggf. geeignete Themen vor. Die betreuende Lehrperson achtet dar-
auf, dass die übernommene Aufgabe abgegrenzt und überschaubar ist. Die Erar-
beitung von befriedigenden Ergebnissen muss für die Schülerin bzw. den Schüler
auf dem Hintergrund des bisherigen Unterrichts möglich sein.

Die Schülerinnen und Schüler können sich für fachspezifische, aber auch für fach-
übergreifende und fächerverbindende Themen entscheiden.

Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Planung, bei der Gestaltung ihres Ar-
beitsprozesses und bei der Abfassung der Arbeit von einer Fachlehrerin bzw. einem
Fachlehrer beraten. Das heißt u. a.

� Beratung bei der Themenwahl

� Beratung bei Auswahl und Beschaffung von Quellen und Materialien

� Verdeutlichung der Leistungserwartungen und Beurteilungskriterien auch am
konkreten Einzelfall
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� Unterstützung bei der Planung des Arbeitsprozesses
� Beobachtung des Fortgangs der Erarbeitung und Kontrolle der Selbstständigkeit

der Arbeit
� regelmäßige Gespräche über Zwischenergebnisse
� ggf. Hilfen bei Schwierigkeiten, wenn das Ergebnis der Arbeit gefährdet erscheint
� Anleitung für ggf. erforderliche Überarbeitungsprozesse.

Die – auch nachträgliche – Reflexion des Arbeitsprozesses ist ein wichtiger Be-
standteil des Lernens bei Facharbeiten. Den Schülerinnen und Schülern soll des-
halb empfohlen werden, ihr Vorgehen in einem Arbeitstagebuch o. Ä. zu dokumen-
tieren. Dies kann insbesondere für Gruppenarbeiten wichtig werden.

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten das Thema selbstständig und fassen die
Arbeit selbstständig ab. Alle Quellen und benutzte Hilfsmittel sind anzugeben.

Bearbeitung und Bewertung erfolgen innerhalb eines Schulhalbjahres.

Gruppenarbeiten sind möglich. Die Aufgabenstellung muss allerdings der einzelnen
Schülerin bzw. dem einzelnen Schüler eine individuelle Leistung ermöglichen, die
dem Anspruch einer Klausur entspricht.

Der Umfang des selbstverfassten Textteils sollte 8 bis 12 DIN-A4-Seiten, 1 1/2-zeilig
und mit normalem Seitenspiegel und Schriftgrad 12 geschrieben, nicht unterschrei-
ten und nicht übersteigen. Im Gk (n) ist eine Facharbeit nur in 12/II, im anderen Kurs-
typ Gk (f) auch in 12/I möglich. Der Mindestumfang des japanischsprachigen Textes
beträgt im Gk (n) 2 Seiten, im Gk (f) 3 Seiten.

Die Arbeit besteht aus
� Deckblatt mit Thema, Name, Schul-, Kurs- und Schuljahresangabe
� Inhaltsverzeichnis
� Textteil mit Einleitung als Entwicklung der Fragestellung, mit Hauptteil und mit

Schlussteil als Zusammenfassung
� Literaturverzeichnis
� ggf. fachspezifischen Dokumentationen, angefertigten Gegenständen, Objekten

auf Datenträgern, Ton- und Videoaufnahmen etc.
� ggf. Anreicherungen mit Materialien, Tabellen, Graphiken, Karten etc.
� Erklärung über die selbstständige Anfertigung der Arbeit bzw. des Teils der Grup-

penarbeit.

Eine Dokumentation des Arbeitsprozesses, die auch Probleme, Schwierigkeiten und
Umwege aufführt, kann der Arbeit mitgegeben werden. Die Arbeit ist soweit wie
möglich in Schriftform vorzulegen.

Die Arbeit soll maschinenschriftlich abgefasst werden. Die Nutzung eines Rechners
ist den Schülerinnen und Schülern – auch aus Gründen der Einübung in die Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien – zu empfehlen, ggf. auch zu ermögli-
chen.

Die Lehrerinnen und Lehrer besprechen die Kriterien der Bewertung von Fachar-
beiten rechtzeitig vor dem Beginn der Erarbeitung mit ihren Schülerinnen und
Schülern.
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Bei der Bewertung sind u. a. die folgenden Aspekte einzubeziehen:

� Form und Aufbau, d. h. z. B. äußere Form und sprachliche Korrektheit, richtiges
Zitieren, Gliederung und gedankliche Strukturierung

� inhaltliches Verständnis, d. h. z. B. Erläuterung der Problemstellung, Aspektviel-
falt, Formulierung, Diskussion und Bewertung der Ergebnisse

� methodisches Verständnis, d. h. z. B. Gestaltung des Arbeitsprozesses, Nutzung
der Fachsprache, fachliche Methodenwahl und Methodenbewusstsein, Nutzung
von Darstellungsmöglichkeiten und Medien.

Die Lehrkraft korrigiert die Facharbeit vor dem Ende des jeweiligen Halbjahres, be-
wertet sie in einem kurzen Gutachten, das die verschiedenen Aspekte würdigt, er-
teilt eine Leistungsnote, gibt die Arbeit zurück und erläutert ggf. ihre Bewertung.

Im Rahmen der in Kapitel 2 dargestellten Themen und Gegenstände bieten sich für
Facharbeiten beispielsweise folgende auch fachübergreifende Themen an:

� Das aktuelle Japanbild in der deutschen Presse (eine ausgewählte Zeitung wird
über einen längeren Zeitraum untersucht) 

� Traditionelle japanische Feste und ihr historischer und kultureller Hintergrund 

� Junge Deutsche beschreiben das Alltagsleben einer japanischen Familie

� Betriebserkundung in einem japanischen Unternehmen.

3.2.3 Fachübergreifende, fächerverbindende und projektorientierte Lern- und
Arbeitsorganisationen

Fächerübergreifender Unterricht findet zunächst im Fach selbst statt, er besteht
aus dem „Blick über den Tellerrand“ in Form von Exkursen oder der Reflexion der
fachlichen Fragestellung und ihrer Plausibilität und Grenzen.

Fächerverbindender Unterricht besteht in der themen- oder problembezogenen
Kooperation zweier oder mehrerer Fächer, wenn es gilt, „quer liegende“ Themen-
stellungen unter verschiedenen Fachperspektiven und -kategorien zu betrachten
und dabei mehr als nur die Summe von Teilen zu erkennen. Fächerverbindender Un-
terricht ist organisatorisch und planerisch aufwendig. Er kann in den Schwerpunkten
eines Schulprofils entwickelt werden. Da die Schülerinnen und Schüler in der gym-
nasialen Oberstufe an einer übergreifenden Veranstaltung teilnehmen sollen, müs-
sen die Schulen, sofern sie keine Schulprofile (Fächerkopplungen) aufweisen, ent-
sprechend langfristig planen.

Projektorientierter Unterricht ist anwendungsbezogen, kurzphasig, kompakt und
produktorientiert. Er muss in der Themenstellung erkennbar „besonders“ und mach-
bar sein. Er kann im Fach selbst oder fächerverbindend stattfinden.

Fächerverbindender Projektunterricht findet in übergreifenden Projektveranstal-
tungen statt. Diese Veranstaltungsform soll den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit geben, erlernte Arbeitsmethoden aus unterschiedlichen Fachbereichen
selbstständig auf ein komplexes Problem zu beziehen und ein Problem aus der Per-
spektive mehrerer Fächer zu sehen. Projektveranstaltungen bieten auch die Gele-
genheit zur Teamarbeit. Diese Veranstaltungen sind unter bestimmten vorher fest-
gelegten Leitfragen langfristig aus dem Fachunterricht heraus zu entwickeln. Die
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von den Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen werden im Rahmen der
„Sonstigen Mitarbeit“ beurteilt.

Da solche Projektveranstaltungen stufenspezifische Ziele verfolgen, sind sie im Hin-
blick auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Regel auf eine Jahrgangsstufe
oder auf die gymnasiale Oberstufe zu beschränken.

Themenbeispiele für fachübergreifendes, fächerverbindendes und projektorientier-
tes Arbeiten finden sich im Kapitel 2.2.2 und 2.2.3. Im Folgenden werden die For-
men der Arbeitsorganisation beispielhaft dargestellt:
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Selbstständige
Themenwahl und
Zielsetzung

Beschaffen und
Sichten geeigneter
Materialien zur
sprachlichen und
inhaltlichen Bewälti-
gung des Themas

Planung der einzel-
nen Arbeitsschritte

Formulieren eines Themenschwerpunktes für das Fach
Japanisch

Zusammenstellen und Bearbeiten von Material zur Vor-
bereitung von Interviews: Gespräche aus Lehrbüchern,
Texte aus Lexika, Zeitungen, Internetrecherchen etc.

Aufstellen eines Organisations- und Terminplans, Formu-
lierungen von Arbeitsaufträgen und Gruppenthemen, z.B.
„Japaner in Deutschland“ „Japanische Einrichtungen“, Ja-
panische Kultur in Deutschland“, „Japanische Firmen und
Handelsbeziehungen einheimischer Firmen mit Japan“;
Kontaktieren geeigneter Gesprächspartner und Institutio-
nen (Japanisches Kulturinstitut, Japanisches Generalkon-
sulat, Japanisch-Deutsches Zentrum in Berlin, Deutsch-
Japanische Gesellschaften)

Arbeitsformen Beispiele

Erstellen eines zur
Präsentation geeig-
neten Ergebnisses

Präsentieren, Erläu-
tern oder Darbieten
des Ergebnisses

Anfertigen von Postern, Zeitungen, Videofilmen etc.

In anderen Japanischkursen; in anderen Kursen und
Gruppen (deutschsprachig)

3.2.4 Die besondere Lernleistung

Mit der besonderen Lernleistung sollen herausgehobene Leistungen, die Schülerin-
nen und Schüler zusätzlich erbracht haben, im Rahmen der für die Abiturprüfung
vorgesehenen Punktzahlen auch zusätzlich honoriert werden. Es muss sich um eine
herausragende Leistung handeln. Das hat auch in Art und Umfang der Darstellung
bzw. Dokumentation seinen Niederschlag zu finden. Die Kultusministerkonferenz
hat als äußerliche Anhaltspunkte für die Wertigkeit den Rahmen bzw. Umfang eines
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mindestens zweisemestrigen Kurses – dieses entspricht dem Äquivalent von maxi-
mal 60 Punkten – genannt.

Die besondere Lernleistung muss in Qualität und Umfang eine Facharbeit deutlich
überschreiten. Sie soll außer- und innerschulische Möglichkeiten außerhalb der Un-
terrichtsvorhaben erschließen, etwa in Feldarbeit oder Experiment, in der Arbeit in
Archiven oder Bibliotheken. Das Vorhaben soll eine klare Aufgabenstellung und eine
nachvollziehbare Ausführungsebene haben (z. B. Produkt, Recherche, Versuch,
Auswertung bzw. Reflexion).

Die besondere Lernleistung kann zum Beispiel ein umfassender Beitrag aus einem
von den Ländern geförderten Wettbewerb oder aus einer mindestens zweisemestri-
gen Arbeitsgemeinschaft sein. Letztere muss ähnlich wie im Literaturkurs durch die
Präsentation eines schriftlichen Endproduktes abgeschlossen werden. Es kann sich
auch um eine größere Arbeit handeln, die sich aus dem Fachunterricht ergeben hat.

Die besondere Lernleistung kann auch das Ergebnis eines über mindestens ein Jahr
laufenden fachlichen, fachübergreifenden oder fächerverbindenden Projektes sein,
welches durch eine schriftliche Dokumentation präsentiert wird. Die Anstöße zu ei-
ner solchen Dokumentation können sowohl aus einem regulären Kurs als auch aus
einer Arbeitsgemeinschaft oder einem Projekt kommen. Eine umfangreiche Doku-
mentation und Bewertung eines Aufenthaltes in Japan anlässlich eines Sprachkur-
ses oder eines Schulbesuches an einer japanischen Partnerschule ist auch eine an-
zuerkennende besondere Lernleistung.

3.3 Grundkurse

Grundkurse tragen dazu bei, das Ziel der Studierfähigkeit zu erreichen. Sie reprä-
sentieren das Lernniveau der gymnasialen Oberstufe unter dem Aspekt einer grund-
legenden wissenschaftspropädeutischen Ausbildung.

Sie sollen
� in grundlegende Fragestellungen, Sachverhalte, Problemkomplexe, Strukturen

und Darstellungsformen eines Faches einführen
� wesentliche Arbeitsmethoden des Faches vermitteln und sie bewusst und erfahr-

bar machen
� Zusammenhänge im Fach und über dessen Grenzen hinaus in exemplarischer

Form erkennbar werden lassen. 

Grundkurse haben alle vier Bereiche des Faches zum Gegenstand. Sie sollen gesi-
cherte Kenntnisse, Fertigkeiten und Strategien in den Bereichen Sprache, interkul-
turelles Lernen, soziokulturelle Themen und Inhalte, Umgang mit Texten und Me-
dien, Methoden und Formen des selbstständigen Arbeitens vermitteln. Eine Über-
sicht über geeignete Schwerpunktbildungen ist aus der folgenden Sequenzbildung
ablesbar. 

3.4 Sequenzbildung

Die curriculare Aufgabe der Jahrgangsstufe 11 in ihrer allgemeinen Funktion ist im
Kapitel 4 der Richtlinien „Aufbau und Gliederung der gymnasialen Oberstufe“ be-
schrieben.
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Die Schülerinnen und Schüler belegen in der Jahrgangsstufe 11 i. d. R. durchge-
hend 10 bis 11 Grundkurse (30 bis 33 Wochenstunden).

Der Unterricht folgt für die Jahrgangsstufen 11 bis 13 insgesamt einem Sequentia-
litätsprinzip. Dabei ergibt sich für die Jahrgangsstufe 11, dass sie die wissen-
schaftspropädeutische Vorbereitung für die Qualifikationsphase inhaltlich und me-
thodisch übernehmen muss, d. h. dass gesorgt werden muss
� für eine breite fachliche Grundlegung 
� für eine systematische Methodenschulung in fachlicher, fachübergreifender und

kooperativer Hinsicht und 
� für Angebote zur Angleichung der Kenntnisse.
Bei den Eingangsvoraussetzungen für die Jahrgangsstufe 11 greift Japanisch
als neu einsetzende Fremdsprache in der gymnasialen Oberstufe auf Kenntnisse
sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten zurück, die in der Sekundarstufe I vor allem in
den Fächern Deutsch sowie in der ersten und ggf. zweiten Fremdsprache grundge-
legt wurden. In Anlehnung an die Beschreibung der Anforderungen, wie sie in den
„Standards für den mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik
und erste Fremdsprache“ (KMK-Beschluss vom 12. 5. 1995) festgelegt wurden,
lässt sich der Erwartungshorizont bezüglich der allgemeinen Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Klasse 11 mit Blick auf die Bereiche des
Faches Japanisch wie folgt beschreiben:
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Sprache
und

Schrift

Interkulturelles
Lernen – sozio-

kulturelle Themen
und Inhalte

Methoden und
Formen des

selbstständigen
Arbeitens

Umgang mit
Texten

und
Medien

� fachspezifische
Begriffe zur Be-
schreibung von
Sprache an-
wenden1)

� Mitteilungsab-
sichten und
Sprachfunktio-
nen kennen

� kontrastive lan-
deskundliche
Verfahrenswei-
sen kennen

� Andersartigkeit
kultureller Be-
dingtheit ver-
stehen und an-
erkennen

� unterschied-
liche Textarten
verstehen und
bearbeiten

� Wirkung von
Texten erkun-
den und erpro-
ben

� Methoden der
Informationsbe-
schaffung und
-verarbeitung
kennen und
nutzen

� über Techniken
des Fremd-
sprachener-
werbs verfügen

1) Vgl. KMK-Vereinbarung „Verzeichnis grundlegender grammatischer Fachausdrücke“ vom 26. 2. 1982, auf-
geführt in den Richtlinien für Sekundarstufe I für das Fach Deutsch
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Besondere Lerngruppen 

Japanisch mit Muttersprachlern

Unterricht mit japanischen Muttersprachlern orientiert sich ebenfalls an den im Lehr-
plan dargestellten Themen, Verfahren und Bewertungskriterien, unterscheidet sich
aber in Intensität, Breite und Aspektvielfalt der behandelten Themen und der
Schwerpunktsetzung bei Lehr- und Lernmethoden. So können sowohl im Unterricht
mit reinen Muttersprachlergruppen als auch mit gemischten Gruppen aus Fremd-
sprachenlernenden und Muttersprachlern Formen des selbstständigen und koope-
rativen Lernens besonders großen Raum einnehmen.

Im Unterricht mit gemischten Gruppen sollte häufig binnendifferenziert gearbeitet
werden, um einen Lernfortschritt für alle Kursmitglieder zu gewährleisten. In vielen
Unterrichtsphasen können muttersprachliche Schülerinnen und Schüler assistieren,
z. B. bei der Materialbeschaffung und -aufarbeitung, beim Erarbeiten und Präsen-
tieren von Hintergrundwissen, beim Redigieren und Inszenieren von Texten, beim
Dolmetschen, bei der Sensibilisierung für andere Sprachregister und bei der Zu-
sammenstellung und Korrektur von Tests.

Im Unterricht mit reinen Muttersprachlergruppen spielt der Umgang mit Texten eine
besonders wichtige Rolle, da die im Lehrplan dargestellten Verfahren der Textbe-
sprechung und -verarbeitung für viele dieser Schülerinnen und Schüler wahrschein-
lich neu sind. Für diese Gruppen bieten sich besonders Formen des selbstständigen
und kooperativen Lernens an, bei denen die Lehrerin bzw. der Lehrer die Rolle ei-
ner Moderatorin bzw. eines Moderators und Prozesshelferin bzw. Prozesshelfers
übernimmt. Muttersprachliche Schülerinnen und Schüler sind besonders befähigt,
zum Unterrichtsthema passendes authentisches Material zu beschaffen und in
Werkstatt- oder Projektgruppen aufzubereiten und zu präsentieren. Die Sprach-
kompetenz macht es ihnen besonders gut möglich, im Fach Japanisch eine Fach-
arbeit anzufertigen oder eine besondere Lernleistung einzubringen.

Arbeitsgemeinschaften

In Arbeitsgemeinschaften können je nach Zusammensetzung der Lerngruppe und
den Interessen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche Schwerpunkte
gesetzt werden (beispielsweise Lesekurs zur Arbeit mit Originalquellen in anderen
Fächern; Kommunikationskurs zur Vorbereitung eines Austausches; Ergänzungsar-
beitsgemeinschaft zu bestehenden regulären Kursen in anderen Fächern wie Ge-
schichte oder Geographie; Literaturzirkel). Arbeitsgemeinschaften bieten zahlreiche
Möglichkeiten und Ansatzpunkte zur Realisation von Projekten und zur Zusammen-
arbeit mit anderen Fächern. Eine eigene Sequenz soll deshalb hier nicht vorgestellt
werden.

Ungeachtet der verschiedenen möglichen Schwerpunkte kann aus allen Arbeitsge-
meinschaften eine besondere Lernleistung für den Abiturbereich erwachsen, die in
die Qualifikation eingeht. Dies ist sicherlich ein ernst zu nehmender Anreiz zur kon-
tinuierlichen und engagierten Teilnahme an einer solchen Arbeitsgemeinschaft.
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4 Lernerfolgsüberprüfungen

4.1 Grundsätze

Die Grundsätze der Leistungsbewertung ergeben sich aus den entsprechenden Be-
stimmungen der Allgemeinen Schulordnung (§§ 21 bis 23). Für das Verfahren der
Leistungsbewertung gelten die §§ 13 bis 17 der Verordnung über den Bildungsgang
und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt).

Die Leistungsbewertung ist Grundlage für die weitere Förderung der Schülerinnen
und Schüler, für ihre Beratung und die Beratung der Erziehungsberechtigten sowie
für Schullaufbahnentscheidungen.

Folgende Grundsätze der Leistungsbewertung sind festzuhalten:

� Leistungsbewertungen sind ein kontinuierlicher Prozess. Bewertet werden alle
von den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem Unterricht er-
brachten Leistungen (vgl. Kapitel 4.2 und 4.3).

� Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Unterrichtsziele und -gegenstände sowie
die methodischen Verfahren, die von den Schülerinnen und Schülern erreicht
bzw. beherrscht werden sollen, sind in den Kapiteln 1 bis 3 dargestellt.

Leistungsbewertung setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht
Gelegenheit hatten, die entsprechenden Anforderungen in Umfang und Anspruch
kennen zu lernen und sich auf diese vorzubereiten. Die Lehrerin bzw. der Lehrer
muss ihnen hinreichend Gelegenheit geben, die geforderten Leistungen auch zu er-
bringen.

� Bewertet werden der Umfang der Kenntnisse, die methodische Selbstständigkeit
in ihrer Anwendung sowie die sachgemäße schriftliche und mündliche Darstel-
lung. Bei der schriftlichen und mündlichen Darstellung ist in allen Fächern auf
sachliche und sprachliche Richtigkeit, auf fachsprachliche Korrektheit, auf ge-
dankliche Klarheit und auf eine der Aufgabenstellung angemessene Ausdrucks-
weise zu achten. Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen
Sprache werden nach § 13 Abs. 6 APO-GOSt bewertet. Bei Gruppenarbeiten
muss die jeweils individuelle Schülerleistung bewertbar sein.

� Die Bewertung ihrer Leistungen muss den Schülerinnen und Schülern auch im
Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern transparent sein.

� Im Sinne der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sollen die Fachlehre-
rinnen und Fachlehrer ihre Bewertungsmaßstäbe untereinander offen legen, ex-
emplarisch korrigierte Arbeiten besprechen und gemeinsam abgestimmte Klau-
sur- und Abituraufgaben stellen.

� Die Anforderungen orientieren sich an den im Kapitel 5 genannten Anforderungs-
bereichen.

Bei der Ermittlung der Gesamtnote in Aufgaben, in denen die sprachliche Leistung
einerseits und die inhaltliche Leistung andererseits ermittelt werden können, über-
wiegt die sprachliche Leistung deutlich. Eine ungenügende Leistung in einem der
Bereiche Sprache oder Inhalt schließt eine Gesamtnote von mehr als drei Punkten
einfacher Wertung aus.
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4.2 Beurteilungsbereich „Klausuren“

4.2.1 Allgemeine Hinweise

Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse in einem Kurs-
abschnitt. Klausuren sollen darüber Aufschluss geben, inwieweit im laufenden Kurs-
abschnitt gesetzte Ziele erreicht worden sind. Sie müssen so angelegt sein, dass die
Schülerinnen und Schüler Kenntnisse und Fertigkeiten nachweisen können, die sie
in dem entsprechenden Kursabschnitt in den vier Bereichen des Faches „Sprache“,
„Interkulturelles Lernen – soziokulturelle Themen und Inhalte“, „Umgang mit Texten
und Medien“ und „Methoden und Formen des selbstständigen Arbeitens“ erworben
und vertieft haben. Sie bereiten auf die Anforderungen in der Abiturprüfung vor. Zahl
und Dauer der in der gymnasialen Oberstufe zu schreibenden Klausuren gehen aus
der APO-GOST hervor.

Wird statt einer Klausur eine Facharbeit geschrieben, wird die Note für die Fachar-
beit wie eine Klausurnote gewertet. 

Für ein neues Unterrichtsfach wie Japanisch kommt noch eine wesentliche Funktion
hinzu: Die tatsächlich erbrachten Leistungen der Schülerinnen und Schüler geben
Auskunft über die Realisierbarkeit der formulierten Lernziele und Lerninhalte und
sind eine wichtige Informationsquelle zur Weiterentwicklung der Didaktik des Japa-
nischen als Fach in der gymnasialen Oberstufe.

4.2.2 Fachspezifische Hinweise zur Aufgabenstellung, Korrektur und Bewer-
tung von Klausuren

Die folgende Übersicht stellt die möglichen Aufgabenstellungen dar. Für unter-
schiedliche Stadien der Lernprogression wird ein breites Spektrum an Kombinati-
ons- und Auswahlmöglichkeiten von Aufgabentypen angeboten. Bei der Zusam-
menstellung von Klausuren ist darauf zu achten, dass innerhalb der Aufgabenstel-
lung der Anteil der Textproduktion kontinuierlich zunimmt.

In der Qualifikationsphase überwiegen die produktiven Sprachanteile deutlich (vgl.
Ausführungen zur Bewertung). 

Die Aufgaben zu Lexik und Grammatik, zu Lese- und Hörverstehen, zur Textpro-
duktion anhand visueller und sprachlicher Vorgaben und die gelenkte Textaufgabe
werden zu folgenden Aufgabentypen zusammengefasst:

Typ 1: Kombinierte Aufgabe 

1a: Lexik und Grammatik und Lese- bzw. Hörverstehen

1b: Lexik und Grammatik und Textproduktion

1c: Lexik und Grammatik und gelenkte Textaufgabe

1d: Lese- bzw. Hörverstehen und Textproduktion

Durch die Besonderheit der japanischen Schrift bietet sich in allen Jahrgangsstufen
bis zum Abitur als zusätzlicher Bestandteil eine Analyse von Schriftzeichen an, die
im jeweiligen Text vorkommen. 
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Typ 2: Gelenkte Textaufgabe
2a: Text mit 3–5 Arbeitsanweisungen
2b: Text und visuelle Vorgabe mit 3 Arbeitsanweisungen

Unter den o. g. Aufgabentypen ist im Einzelnen Folgendes zu verstehen: 

zu Typ 1: Kombinierte Aufgabe

Aufgaben zur Lexik und Grammatik

Die Aufgaben dieses Typs (Lückentexte, Transformationsaufgaben, Zuordnungs-
aufgaben, Satzpuzzles, Ergänzungsaufgaben u. Ä.) eignen sich zur gezielten Über-
prüfung der behandelten grammatischen Strukturen und lexikalischen Schwer-
punkte. Die Aufgaben sollten kontextualisiert sein. Im Sinne kumulativen Lernens
sollte bereits erlerntes Grammatikwissen in die Überprüfung einbezogen werden.
Einsetzbar sind Aufgaben zur Sprachvermittlung in zweisprachigen Situationen so-
wie Übungen zur sprachlichen Umsetzung von Redeintentionen als Bestandteile ei-
ner KIausur. Bei der Leistungsbewertung sollte die Gewichtung von Aufgaben die-
ses Typs nicht über 30 % liegen.

Aufgaben zum Lese- und Hörverstehen

Zur Feststellung des globalen, selektiven und detaillierten Verständnisses (vgl. Ka-
pitel 2.2.3) eines gelesenen oder gehörten Textes kommen zum Beispiel folgende
Möglichkeiten in Frage: 

� Mehrfachwahlaufgaben 
� Fragen zum Inhalt des Lese- oder Hörtextes 
� Zuordnungs- und Ergänzungsaufgaben 
� Formulieren von Kernsätzen zu Textteilen.

Aufgaben zur Textproduktion anhand visueller und sprachlicher Vorgaben

Dieser Aufgabentyp verlangt von den Lernenden die Erstellung eines Textes, des-
sen Inhalt durch einen visuellen Impuls (Einzelbild, Bildfolge, Bildcollage, Comic,
Fernsehclip, Filmausschnitt ohne Ton) oder eine sprachliche Vorgabe (Leserbrief,
Dialog, Anzeige, Reizwörter, authentischer persönlicher Brief, muttersprachliche Si-
tuationsvorgabe) gesteuert wird.

Im Hinblick auf die visuellen Vorgaben ergeben sich folgende mögliche Aufgaben-
stellungen:

� Versprachlichung einer Bildfolge
� Bildunterschriften zu einer Fotoreihe
� Orts- oder Wegbeschreibung zu einem Stadtplan
� Bildvergleich
� Beschreibung und Interpretation einer Statistik
� Beschreibung und Analyse einer Karikatur 
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� Entwurf eines Werbetextes 

� Versprachlichung eines Filmausschnitts ohne Ton.

Zu den sprachlichen Vorgaben bieten sich folgende Aufgabenstellungen an:

� Verarbeitung von Reizwörtern zu einem Märchen, einem Erlebnisbericht, einer
Reportage, einem Werbetext 

� Ausgestaltung eines Erzählkerns 

� Abfassen eines Briefes oder einer Brieffolge nach genauen Angaben zu Absen-
der, Adressat und Inhalt 

� Reaktion auf einen vorgelegten Text in Form eines Briefes (z. B. Antwort auf ein
Stellenangebot oder ein Kaufgesuch; Antwort auf einen persönlichen Brief; Le-
serbrief als Reaktion auf einen Zeitungsartikel oder einen anderen Leserbrief) 

� Abfassen eines Reiseberichts 

� Abfassen eines Sketches (nach genauen Vorgaben zu Personen, Ort der Hand-
lung und Handlungsgerüst) 

� Ausfüllen einer Lücke bzw. einer Leerstelle in einem kurzen erzählenden Text

� Umformung eines Textes in eine andere Textsorte (z. B. Dialogisierung eines ein-
fachen narrativen Textes) 

� Perspektivwechsel.

zu Typ 2: Gelenkte Textaufgabe 

Dieser Aufgabentyp umfasst folgende Aufgabenstellungen: 

� Aufgaben zum Textverständnis 

� Aufgaben zur Textanalyse

� kreativ gestaltende Aufgaben zum vorgelegten Text oder zu einer Bildvorlage im
Zusammenhang mit der Thematik und/oder 

� in textübergreifende Zusammenhänge einordnen bzw. über im Text enthaltene
Sach- und Formprobleme urteilen. Den Schülerinnen und Schülern kann die Wahl
zwischen der kreativen Aufgabe und dem Einordnen in übergreifende Zusam-
menhänge angeboten werden.

Hilfen

Der Gebrauch zweisprachiger Wörterbücher ist bei Aufgaben zur freien Textproduk-
tion zugelassen (vgl. EPA Japanisch S. 14). Bei kombinierten Aufgaben, die auch
geschlossene Aufgabenstellungen beinhalten, ist sicherzustellen, dass die Wörter-
bücher nicht zur Bearbeitung der Aufgaben zu Lexik und Grammatik benutzt wer-
den. Weitere Hilfen können im Einzelfall gegeben werden.

Die zu Beginn des Kapitels genannten Aufgabentypen finden in den verschiedenen
Kursarten und Jahrgangsstufen folgende Anwendung. Dabei sind die Aufgabenty-
pen in der Jahrgangsstufe 13/II auch die möglichen Aufgabenstellungen im schriftli-
chen und mündlichen Abitur (vgl. Kapitel 5.3.1). 
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In formaler Hinsicht besteht die Klausur aus der Aufgabenstellung, der Schülerar-
beit, der Korrektur (in Rot), der Begründung der Note, der Note, dem Namenszei-
chen der Lehrkraft und dem Datum der abschließenden Bearbeitung.

Die Begründung der Note, die Note, das Namenszeichen und das Datum sind un-
mittelbar unter die Schülerarbeit zu schreiben.

Die schriftliche Begründung der Note ist ein geeignetes Instrument für die Hervor-
hebung und Kommentierung individueller Lernfortschritte bzw. noch vorhandener
Lerndefizite.

Klausuren sind so bald wie möglich zu korrigieren und zurückzugeben. Die Schüle-
rin bzw. der Schüler muss bis zum nächsten Klausurtermin zeitlich ausreichend Ge-
legenheit haben, die Fehlerquellen zu analysieren und aufgrund der Fehlerhinweise
ihre bzw. seine Leistung zu verbessern. Vor der Rückgabe und Besprechung der
Klausuren oder am Tag der Rückgabe selbst darf im gleichen Kurs keine neue Klau-
sur geschrieben werden.

Erreicht bei einer Klausur ein Drittel der Schülerinnen und Schüler kein ausreichen-
des Ergebnis, entscheidet der Schulleiter nach Anhörung der Fachlehrerin bzw. des
Fachlehrers, ob die Arbeit gewertet wird oder ob eine neue Arbeit zu schreiben ist.
Bei der Entscheidung ist die Zahl der an der Klausur beteiligten Schülerinnen und
Schüler und die Zusammensetzung der Kursgruppe zu berücksichtigen.

Facharbeiten sind vor Ende des jeweiligen Halbjahres zurückzugeben. Die Lehrkraft
bewertet sie in einem kurzen Gutachten, das die verschiedenen Aspekte würdigt
und zu einer Leistungsnote führt.

In Klausuren und Facharbeiten wird die Leistung in den Bereichen „Sprache“ und
„Inhalt“ bewertet. Dabei sind u. a. folgende Kriterien zu beachten:
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Gk (n) 11 12/I 12/II 13/I 13/II

Typ 1a x

Typ 1b x x x

Typ 1c (x) x

Typ 1d x x x x x

Typ 2a x x x

Typ 2b x x x
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Bei der Bewertung von Facharbeiten sind zusätzlich folgende Aspekte zu bewerten: 

� Gestaltung des Arbeitsprozesses 
� Nutzung der Fachsprache 
� Informationsbeschaffung und -auswertung 
� adäquate Nutzung von Darstellungsmöglichkeiten und Medien.
Bei der Bildung des Gesamturteils für die Facharbeit ist die inhaltliche und methodi-
sche Leistung stärker zu gewichten als die fremdsprachliche (vgl. dazu Kapitel 4.1
letzter Absatz).

Die Fehlerarten sind wie folgt zu unterscheiden und zu kennzeichnen:

1) Fehler im Bereich der sachlich-inhaltlichen Aussage: 
durch freie Formulierung, z. B. „Text missverstanden“

2) Fehler in der sprachlichen Darstellung:
Gr Grammatikfehler
St Fehler in der Wortstellung
SB Fehler im Satzbau
W Wortschatzfehler
K Verwendung eines falschen Schriftzeichens (Kana oder Kanji)
R Rechtschreibfehler im Schriftzeichen
Stil Fehler in der Stilistik oder Sprachebene 
s.o. wiederholter Fehler

Obwohl zwischen sachlich-inhaltlichen und sprachlichen Verstößen unterschieden
wird, überwiegt in der Gesamtbewertung das Gewicht der sprachlichen Leistung
deutlich.

Die Schwere der Fehler ist im Zusammenhang mit den Lernvoraussetzungen zu se-
hen. Je nach Lernschwerpunkt kann im Verlauf des Kurses der gleiche Fehler un-
terschiedliches Gewicht erhalten.
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Sprache und Form Inhalt

Sprachrichtigkeit 

Ausdrucksvermögen 

Rechtschreibung in Bezug auf alle drei
Schriftarten

Wortschatz, Grammatik 

Verfügbarkeit des themenspezifischen
Wort- und Zeichenschatzes, Idiomatik,
sinnvolle syntaktische Verknüpfungen,
strukturierter Aufbau: Folgerichtigkeit,
Gedankenordnung, Verknüpfung, Ent-
faltung, adressaten- und textsorten-
spezifische Gestaltung

Text- und Problemverständnis: Genau-
igkeit, Differenziertheit, Erfassen we-
sentlicher Aussagen und struktureller
Merkmale, Verfügbarkeit und Integra-
tion von Wissen aus dem Bereich „in-
terkulturelles Lernen – soziokulturelle
Themen und Inhalte“

Urteilsfähigkeit: kritische Auseinander-
setzung mit dem Thema, Einordnen in
größere Zusammenhänge, Stimmigkeit
der Aussage, Textbelege, Sicherheit in
der Anwendung rezeptiver und produk-
tiver Methoden  
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Bei der Gewichtung von Fehlern ist zu berücksichtigen, ob sie in häufig verwende-
ten und bereits lange eingeführten Wörtern oder Zeichen vorkommen, ob es sich um
Verstöße bei regelmäßigen Formen oder bei Ausnahmen handelt, und in welchem
Maße die Kommunikation durch den Fehler beeinträchtigt wird. Insbesondere ist bei
Grammatikfehlern zu bedenken, dass sich trotz intensiver Übungsphasen Sicherheit
in der Sprachrichtigkeit nur allmählich einstellt.

Bei freien und gestaltenden Aufgabenstellungen ist gegenüber geschlossenen das
Gewicht der grammatischen Sprachrichtigkeit niedriger zu bewerten als das Aus-
drucksvermögen. In diesem Zusammenhang sind lexikalische Fehler häufig stärker
zu gewichten als grammatische.

4.3 Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“

4.3.1 Allgemeine Hinweise

Der Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ umfasst alle von den Schülerinnen und
Schülern außerhalb der Klausuren erbrachten Unterrichtsleistungen, durch die sie
die Qualität ihrer Mitarbeit nachweisen.

Dazu gehören folgende Arbeitsformen:

� kontinuierliche schriftliche und mündliche Mitarbeit im Unterricht

� Hausaufgaben

� schriftliche Übungen

� längerfristig zu stellende häusliche Arbeiten (Referat).

Diese Arbeitsformen sind charakteristisch für den Oberstufenunterricht des Gymna-
siums. Der Stellenwert der einzelnen Arbeitsformen sowie die inhaltliche Konkreti-
sierung ergeben sich aus den fachspezifischen und fachdidaktischen Zielsetzungen
und der methodischen Anlage des Japanischunterrichts. Die folgenden Vorschläge
zur Ausgestaltung der Arbeitsformen im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ sollen nicht so
verstanden werden, dass alle Vorschläge im Einzelnen Bestandteil des Unterrichts
sein müssen. Ihr Einsatz ist von der konkreten Unterrichtssituation abhängig. Wich-
tig ist jedoch, dass die Arbeitsformen der „Sonstigen Mitarbeit“ und die Kriterien für
ihre Bewertung den Schülerinnen und Schülern zu Beginn der einzelnen Kurshalb-
jahre bekannt gegeben werden. Diese angekündigten Arbeitsformen sind für alle
Kursteilnehmer verbindlich. Schülerinnen und Schüler, die Japanisch als mündli-
ches Abiturfach nehmen wollen, müssen im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ auf die ent-
sprechenden Strukturen und Beurteilungskriterien vorbereitet werden.

4.3.2 Anforderungen und Kriterien zur Beurteilung der Leistungen im Beur-
teilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ 

Mündliche und schriftliche Mitarbeit im Unterricht

Die wichtigste Beurteilungsgrundlage ist die kontinuierliche mündliche und schriftli-
che Mitarbeit im Unterricht. Die Schülerleistungen in diesem Bereich sollen jedoch
nicht punktuell beurteilt werden, denn zur Schaffung einer positiven Lernatmosphäre
sind auch beurteilungsfreie Phasen wichtig. Die Lehrkräfte beobachten daher die
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Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum.
Zu bewerten ist das gesamte Kursquartal unter angemessener Berücksichtigung
von Entwicklungen im Lernverhalten.

Weiterhin gehören folgende fachspezifischen Aspekte dazu:

1) Hörverstehen und Sprechen:
� die Fähigkeit, Fragen und Äußerungen eines Dialogpartners zu verstehen und

angemessen auf Japanisch darauf zu reagieren
� die Fähigkeit, Fragen und Arbeitsanweisungen des Lehrers oder der Lehrerin

zu verstehen und angemessen auf Japanisch darauf zu reagieren
� die Fähigkeit, vorgelesene bzw. über Tonträger vorgespielte Texte verschiede-

ner Art zu verstehen und die anschließenden Arbeitsaufträge angemessen auf
Japanisch zu bearbeiten

2) lautes Vorlesen: die Umsetzung der japanischen Schrift (Hiragana, Katakana,
Kanji) in die richtige Aussprache

3) mündliches Einbringen der Hausaufgabe

4) Nachweis von sprachlichem und soziokulturellem Sachwissen

5) kurze Diktate und andere kürzere Formen der schriftlichen Mitarbeit, wie z. B. 
� Wörtertext
� Schriftzeichentest mit Hiragana, Katakana, Kanji
� Lückentexte
� einfache Textproduktion 
� schriftliches Erstellen einfacher Dialoge etc.

6) mündliches und schriftliches Übersetzen.

Hausaufgaben

Hausaufgaben ergänzen die Arbeit im Unterricht. Sie dienen zur Festigung und Si-
cherung des im Unterricht Erarbeiteten sowie zur Vorbereitung des Unterrichts. In
der gymnasialen Oberstufe sollen Hausaufgaben im Rahmen der Möglichkeiten ei-
ner neueinsetzenden Fremdsprache in wachsendem Maße die Schülerinnen und
Schüler befähigen, sich mit einer begrenzten neuen Aufgabe selbstständig ausein-
ander zu setzen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Lehrkräfte anfangs fachspezifi-
sche Arbeitstechniken erläutern, wie z. B. die sachgerechte Benutzung von japani-
schen Wörterbüchern, Schriftzeichenlexika und anderen Hilfsmitteln. Die Ergeb-
nisse der Hausaufgaben müssen überprüft werden.

Schriftliche Übungen

Eine Form der schriftlichen Lernerfolgsüberprüfungen, an der die ganze Lerngruppe
gleichzeitig beteiligt ist und die benotet wird, ist die so genannte schriftliche Übung.
Sie kann in allen Kursen der Jahrgangsstufen 11 bis 13 in den Beurteilungsbereich
„Sonstige Mitarbeit“ wie eine zusätzliche Leistung einbezogen werden. In den Jahr-
gangsstufen 11/I bis 13/I sind je Kurs ein bis zwei derartige Übungen zulässig, in der
Jahrgangsstufe 13/II eine schriftliche Übung.

61

Vertraulich

Ung
ült

ig



Die Aufgabenstellung muss sich unmittelbar aus dem Unterricht ergeben. Sie muss
so begrenzt sein, dass für ihre Bearbeitung in der Regel nicht mehr als dreißig Mi-
nuten, bei der Vorlage von Arbeitsmaterial (z. B. Texten) höchstens fünfundvierzig
Minuten erforderlich sind.

Eine schriftliche Übung, die benotet werden soll, darf nur an einem Tag angesetzt
werden, an dem keine Klausuren geschrieben werden. Sie ist der Kursgruppe recht-
zeitig anzukündigen. 

Sind an einer Schule generell bestimmte Zeitabschnitte für Klausuren vorgesehen,
so sind schriftliche Übungen, die benotet werden sollen, innerhalb dieser Zeitab-
schnitte nicht zulässig.

Pro Tag dürfen von den Schülerinnen und Schülern nicht mehr als zwei schriftliche
Übungen geschrieben werden.

Schriftliche Übungen sind sobald wie möglich zu korrigieren und zurückzugeben,
damit ihre Ergebnisse in den Unterrichtsverlauf einbezogen werden können.

Während die Klausuren den Lernerfolg eines Kursabschnittes überprüfen, beziehen
sich die schriftlichen Übungen auf den unmittelbar vorausgegangenen Unterricht.
Der Rückgriff sollte in der Regel sechs Unterrichtsstunden nicht überschreiten.

Die schriftliche Übung unterscheidet sich deutlich sowohl von kleineren schriftlichen
Lernkontrollen, z. B. zum Wortschatz oder zum Schriftzeichenschatz, als auch von
den umfangreicheren Klausuren. Ihre Funktion kann u. a. darin bestehen, die Un-
terrichtsergebnisse zu sichern und zu vertiefen, die Hausaufgaben schriftlich zu
überprüfen (z. B. durch Variation der mit der Hausaufgabe gestellten Fragen) oder
auf eine Klausur vorzubereiten.

Während sich in der Jahrgangsstufe 11 die Aufgabenstellungen in erster Linie auf
sprachliche Lerninhalte beschränken, sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit
fortschreitendem Unterricht zusammenhängend zu einem begrenzten Thema
äußern. Unzusammenhängende Einzelfragen dürfen nicht gestellt werden.

Die schriftliche Übung hat gegenüber den anderen Formen der „Sonstigen Mitarbeit“
zwar den Vorteil, dass die geforderte Leistung von allen Schülerinnen und Schülern
eines Kurses zu erbringen ist; dieses darf aber nicht dazu führen, dass die schriftli-
che Übung in ihrer Bedeutung für die Notenfindung wie eine Klausur verstanden
wird. Die in ihr erzielte Note hat nur den Stellenwert eines zusammenhängenden Un-
terrichtsbeitrages.

Referat

Das Referat ist eine längerfristig zu stellende häusliche Arbeit, die in erster Linie die
Fertigkeit verlangt, eine selbstständig gefundene Lösung einer neuen begrenzten
Aufgabe zusammenhängend vorzutragen. Das Referat ist Bestandteil des Unter-
richts, d. h. es muss sich – wie jede Hausaufgabe – aus dem Unterrichtszusam-
menhang ergeben und wieder in den Unterricht eingebracht werden. Daraus ergibt
sich, dass es je nach Thema und Zielsetzung auf Japanisch oder auf Deutsch ge-
halten werden kann.
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Ist die Vortragssprache Japanisch, sind folgende Bedingungen zu beachten:

� Das Referat muss ein ergänzender Unterrichtsbeitrag für alle Schülerinnen und
Schüler sein.

� Ein Referat sollte je nach Lernfortschritt 5–15 Minuten dauern.

� Es genügt den Anforderungen, wenn das Referat vorgelesen wird. Je nach Auf-
gabenstellung und Lernfortschritt ist es auch möglich, das Referat unter Verwen-
dung von Stichwortnotizen freier vorzutragen.

� Im Anschluss an das Referat erhalten die anderen Mitglieder der Gruppe Gele-
genheit zu Rückfragen und bei größerem Lernfortschritt ggf. zu Stellungnahmen
zum Thema.

Neben den allgemeinen Arbeitstechniken, die mit jedem Referat eingeübt werden,
kommen bei einem Referat in japanischer Sprache je nach Themenstellung fol-
gende spezifischen Arbeitstechniken zum Tragen:

� Lesen und Verstehen eines unbekannten japanischen Textes unter Zuhilfenahme
eines japanisch-deutschen Wörterbuches

� unter bestimmten Fragestellungen themenbezogenes Ordnen und Auswerten
von japanischsprachigen Informationen

� ggf. Übersetzen von deutschem Textmaterial ins Japanische.

Ein Schülerreferat in japanischer Sprache erfordert eine detaillierte Vorplanung
durch die Lehrkräfte: Sie sind gehalten, den Schülerinnen und Schülern bei der Aus-
wahl und der Zusammenstellung von japanischsprachigem Material behilflich zu
sein. Die Texte müssen in der Thematik und der Argumentationsführung dem
Sprachniveau der Schülerinnen und Schüler angemessen sein. Es wird sich in ers-
ter Linie um adaptierte oder für den Japanischunterricht geschriebene Texte han-
deln. Japanischsprachige Tabellen, Schaubilder, Graphiken etc. können ggf. in au-
thentischer Form in die Aufgabenstellung integriert werden. Die Lehrkräfte sollten
das Referat lesen und korrigieren, bevor es gehalten wird.

Referate in deutscher Sprache sind dann sinnvoll, wenn es um die Erarbeitung kom-
plexer soziokultureller Themen geht.

Das Referat wird als eine mündliche Leistung benotet. Die Note muss begründet
werden.

Mitarbeit in Gruppen und Projekten

Bei der Mitarbeit in Gruppen und Projekten steht der Lernprozess im Vordergrund.
Daher sollte nicht nur das als Produkt vorgelegte Resultat der Arbeit bewertet wer-
den. Vielmehr müssen die Lehrkräfte auch die Arbeit der Schülerinnen und Schüler
in der Gruppe beobachten und sie in die Leistungsbeurteilung einfließen lassen.

Neben der Beurteilung durch die Lehrerinnen und Lehrer empfiehlt es sich, die
Schülerinnen und Schüler auch zur Selbstreflexion und -beurteilung anzuhalten.
Hierfür sind Lernjournale geeignete Hilfsmittel.

Als Kriterien zur Beurteilung der Mitarbeit in Gruppen und Projekten können u. a.
herangezogen werden:
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� Lernleistungen im Bereich „Fachkompetenz“
–  Relevanz
–  sprachliche Qualität (Korrektheit, Prägnanz, fachliche Ausdrucksweise etc.)

� Lernleistungen im Bereich „Methodenkompetenz“
–  Organisationsfähigkeit und Arbeitsökonomie (Planung des Ablaufs der Arbeit,

Auswahl der Arbeitsweisen, Entwicklung von Problemlösungsstrategien u. Ä.)
–  Material- bzw. Informationsbeschaffung und -auswertung
–  Präsentation (Übersichtlichkeit der Darstellung, Originalität, Anschaulichkeit,

Medieneinsatz u. Ä.)

� Lernleistungen im Bereich „Kommunikations- bzw. Sozialkompetenz“
–  Engagement (Sorgfalt, Arbeitstempo, Belastbarkeit u. Ä.)
–  Rollenverhalten (Kooperations- und Integrationsfähigkeit, Verantwortung u. Ä.)
–  Reflexionsfähigkeit hinsichtlich sozialer Prozesse und Methodeneinsatz.

4.4 Bildung der Kursabschlussnote

Die Kursabschlussnote gibt Auskunft darüber, mit welchem Erfolg die Schülerinnen
und Schüler die Lernziele des Kurses erreicht haben. Im Grundkurs Japanisch wer-
den zur Vorbereitung der Bildung der Kursabschlussnote in jedem Kursabschnitt die
in den Klausuren erzielte Note und die Note für die „Sonstige Mitarbeit“ gesondert
ausgewiesen. Diese Zwischennoten sollen den Schülerinnen und Schülern Auf-
schluss über ihren Stand im Lernprozess in den beiden Beurteilungsbereichen ge-
ben. Somit liegen für jeden Beurteilungsbereich (Klausuren/Sonstige Mitarbeit)
Noten aus dem 1. und 2. Kursabschnitt vor.

Für jeden Beurteilungsbereich (Klausuren/Sonstige Mitarbeit) wird zunächst eine
Endnote – ggf. mit Angabe der Notentendenz – gebildet. Hierbei ist die Gesamtent-
wicklung des Schülers oder der Schülerin während des Kurshalbjahres in dem je-
weiligen Beurteilungsbereich zu berücksichtigen. Besonders für den Beurteilungs-
bereich „Sonstige Mitarbeit“ ist zu beachten, dass die Notenfindung im Kurs ein kon-
tinuierlicher Prozess ist. Dadurch kommt der Zwischennote nach dem 1. Kursab-
schnitt ein relativer Stellenwert zu.

Die Kursabschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten der beiden Beurtei-
lungsbereiche (Klausuren/Sonstige Mitarbeit) – ggf. mit Angabe der Notentendenz –
gebildet. Eine rechnerische Bildung der Kursabschlussnote ist unzulässig. Durch
diese Form der Notenbildung wird für die Lehrerinnen und Lehrer der zur schuli-
schen Leistungsbewertung notwendige Ermessensspielraum offen gehalten; zu-
gleich wird durch die vorgegebene Beurteilungsstruktur ihr Ermessen umschrieben.
Sie erlaubt ihnen sowohl bei der Bildung der Endnoten für die beiden Beurteilungs-
bereiche als auch bei der Bildung der Kursabschlussnote eine an den Lernzielen des
Kurses orientierte angemessene Beurteilung der Gesamtleistung der Schülerinnen
und Schüler.

64

Vertraulich

Ung
ült

ig



5 Die Abiturprüfung
5.1 Allgemeine Hinweise

Es ist spezifische Aufgabe der folgenden Regelungen, das Anforderungsniveau für
die Prüfungen im Fach zu beschreiben, die Aufgabenstellung zu strukturieren und
eine Beurteilung der Prüfungsleistungen nach verständlichen, einsehbaren und ver-
gleichbaren Kriterien zu ermöglichen.

Entscheidend für die Vergleichbarkeit der Anforderungen ist die Konstruktion der
Prüfungsaufgaben, die durch Beschluss der KMK2 in allen Bundesländern nach ver-
einbarten Grundsätzen erfolgen soll. Diese Grundsätze helfen zugleich, die Beurtei-
lung der Prüfungsbedingungen transparent zu machen.

Zu diesen vereinbarten Grundsätzen gehört die Feststellung, dass den Bedingun-
gen einer schulischen Prüfung zur allgemeinen Hochschulreife die bloße Wieder-
gabe gelernten Wissens ebenso wenig entspricht wie eine Überforderung durch
Problemfragen, die von der Schülerin bzw. vom Schüler in der Prüfungssituation
nicht angemessen bearbeitet werden können. Der Schwerpunkt der Anforderungen
liegt in der Abiturprüfung in Bereichen, die mit selbstständigem Aussagen, Verarbei-
ten und Darstellen bekannter Sachverhalte sowie Übertragen des Gelernten auf ver-
gleichbare neue Situationen beschrieben werden können.

Die Abiturprüfungsanforderungen sollen deshalb in allen Fächern durch drei Anfor-
derungsbereiche strukturiert werden. Es sind dies:
Anforderungsbereich I (z. B. Wiedergabe von Kenntnissen)
Anforderungsbereich II (z. B. Anwenden von Kenntnissen)
Anforderungsbereich III (z. B. Problemlösung und Werten).

Die Anforderungsbereiche sind für die Lehrerinnen und Lehrer als Hilfsmittel für die
Aufgabenkonstruktion gedacht.

Sie sollen
� den Lehrerinnen und Lehrern unter Berücksichtigung der Unterrichtsinhalte und

ihrer Vermittlung eine ausgewogene Aufgabenstellung erleichtern
� den Schülerinnen und Schülern das Verständnis für die Aufgabenstellungen im

mündlichen und schriftlichen Bereich erleichtern und ihnen Bewertungen durch-
schaubar machen und

� die Herstellung eines Konsenses zwischen den Fachlehrerinnen und Fachlehrern
und damit eine größere Vergleichbarkeit der Anforderungen ermöglichen.

5.2 Beschreibung der Anforderungsbereiche

In der Abiturprüfung sollen die Kenntnisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und
Schüler möglichst differenziert erfasst werden. Hierbei sind die mit den Aufgaben
verbundenen Erwartungen drei Anforderungsbereichen bzw. Leistungsniveaus zu-
zuordnen, die im Folgenden beschrieben sind.
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Anforderungsbereich I

Der Anforderungsbereich I umfasst

� die Aufnahme und Wiedergabe von einfachen Sachverhalten aus einem abge-
grenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang

� die Beschreibung und Verwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und
Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zu-
sammenhang.

Zur Texterschließung im Japanischen gehören:

� inhaltliche Erschließung des Zeichenwortschatzes

� Erschließung der syntaktischen Strukturen

� lautliche Umsetzung eines Textes (Vorlesen).

Anforderungsbereich II

Der Anforderungsbereich II umfasst

� selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter
Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung be-
kannten Zusammenhang

� selbstständiges Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen,
wobei es entweder um veränderte Fragestellungen oder um veränderte Sachzu-
sammenhänge oder um abgewandelte Verfahrensweisen gehen kann.

Für das Fach Japanisch gehört dazu die Anwendung von mündlichen und schriftli-
chen Grundfertigkeiten durch Aufnahme und Wiedergabe einfacher Sachverhalte
unter Berücksichtigung der erworbenen Sprachkompetenz sowohl in bekannten Zu-
sammenhängen als auch in Übertragung auf vergleichbare neue Situationen.

Schriftlich wird die Verfügbarkeit über bestimmte syntaktische Strukturen und einen
festgelegten Kanji-Wortschatz verlangt. Der aktiv verlangte Wortschatz ist dabei
zwar größer als der aktiv verlangte Zeichenschatz, dennoch manifestiert sich die
Qualität der Schriftkompetenz durch die Zahl der aktiv zur Verfügung stehenden Zei-
chen.

Anforderungsbereich III

Der Anforderungsbereich III umfasst planmäßiges Verarbeiten komplexer Gegeben-
heiten mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen,
Folgerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen. Dabei werden aus den
gelernten Methoden oder Lösungsverfahren die zur Bewältigung der Aufgabe ge-
eigneten selbstständig ausgewählt oder einer neuen Problemstellung angepasst.

Für das Fach Japanisch bedeutet das insbesondere die Anwendung von Grund-
kenntnissen und Fähigkeiten durch Aufnahme und Wiedergabe einfacher Sachver-
halte unter Berücksichtigung der erworbenen Sprach- und Schriftkompetenz.

Der Japanischunterricht hat die wesentliche Aufgabe, progressiv mündliche und
schriftliche Sprachkompetenz zu entwickeln. Diese Aufgabe des Sprach- und
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Schrifterwerbs und die Vermittlung von Sachwissen in Bezug auf interkulturelle The-
men und Inhalte sind daher in den Anforderungsbereichen nicht voneinander zu
trennen. 

Die Grenzen zwischen den Anforderungsbereichen sind mitunter nicht eindeutig zu
ziehen. Eine schwerpunktmäßige Zuordnung von Teilaufgaben zu einem der drei
Anforderungsbereiche ist jedoch im Allgemeinen möglich.

5.3 Die schriftliche Abiturprüfung

Zur Art der Aufgabenstellung, zur Vorlage der Aufgabenvorschläge bei der oberen
Schulaufsichtsbehörde, zur Korrektur und Bewertung der schriftlichen Arbeiten gel-
ten grundsätzlich die §§ 32 bis 34 der APO-GOSt und die entsprechenden Verwal-
tungsvorschriften.

5.3.1 Aufgabenarten der schriftlichen Abiturprüfung

Für die schriftliche Abiturprüfung im Fach Japanisch sind folgende Aufgabenarten
zulässig: Die gelenkte Textaufgabe in den Formen 2 a und 2 b (siehe Kapitel 4.2.2).

5.3.2 Einreichen von Prüfungsvorschlägen

Die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer legt zwei Prüfungsvorschläge einschließlich
der Genehmigungsunterlagen vor, von denen die obere Schulaufsicht einen Vor-
schlag auswählt. Zur Aufgabenstellung der schriftlichen Abiturprüfung ist § 33 Abs.1
APO-GOSt zu beachten. Die Aufgabenvorschläge in der schriftlichen Abiturprüfung
müssen aus dem Unterricht in der Qualifikationsphase erwachsen sein. Die der
Schulaufsicht vorzulegenden Vorschläge müssen sich in ihrer Breite insgesamt auf
die Ziele, Problemstellungen, Inhalte und Methoden der vier Halbjahre der Qualifi-
kationsphase beziehen und unterschiedliche Sachgebiete umfassen. Der vom Prüf-
ling zu bearbeitende Vorschlag muss sich in der Breite der Ziele, Problemstellungen,
Inhalte und Methoden mindestens auf zwei Halbjahre der Qualifikationsphase be-
ziehen.

Vorzulegen sind Originaltexte oder adaptierte Texte. Auslassungen dürfen die Text-
struktur nicht verfälschen und sind zu kennzeichnen. Bei Veränderungen des Ori-
ginaltextes ist der Originaltext beizufügen. Für den Gk (n) kann auch ein Lehrbuch-
text gewählt werden. Die Textlänge beträgt zwischen 400 und 600 Zeichen. Zusätz-
liche, ggf. auch zweisprachige japanisch-deutsche Erläuterungen schwieriger Text-
stellen und im Kurs nicht erarbeiteter Lexik sind möglich. Es ist jedoch zu bedenken,
dass eine vorgelegte Aufgabe den Unterrichtsvoraussetzungen angemessen sein
muss, was Häufungen von Hilfen ausschließt.

Die Texte sind gut lesbar und für die Bearbeitung in geeigneter Form vorzulegen
(Zeilennummerierung, Bearbeitungsrand, klares Schriftbild, gute Bildqualität etc).
Quelle, Zeichenzahl und vorgesehene Hilfsmittel sind anzugeben. Aufgrund der Be-
sonderheiten der japanischen Sprache, insbesondere der Schriftzeichen, ist der Ge-
brauch zweisprachiger Kanji-Wörterbücher zugelassen. 
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Dem Prüfungsvorschlag sind beizufügen:
� eine kurz gefasste konkrete Beschreibung der erwarteten Schülerleistung (Er-

wartungshorizont) unter Hinweis auf die konkreten unterrichtlichen Vorausset-
zungen. In dem Erwartungshorizont sind die konkreten fachspezifischen Kriterien
zu benennen, die der Bewertung zu Grunde liegen (vgl. Kaptiel 5.3.3). Ebenso
sind die Anforderungsbereiche den Arbeitsaufträgen zuzuordnen

� eine hinreichend detaillierte Angabe über die Lerninhalte der Halbjahreskurse
� die Erklärung der Fachlehrerin oder des Fachlehrers, dass das Notwendige für

die Geheimhaltung veranlasst wurde.

5.3.3 Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen

Bei der Korrektur und Bewertung von schriftlichen Arbeiten sind die Beurteilungskri-
terien zu berücksichtigen, die in Kapitel 4.2.2 zu Klausuren ausgeführt sind. 

Eine ausreichende Leistung (5 Punkte) im Bereich Inhalt liegt vor, wenn
� die Bearbeitung der Aufgaben der Aufgabenstellung weitgehend entspricht
� der Nachweis erbracht wird, dass die im Ausgangsmaterial enthaltenen Informa-

tionen im Wesentlichen verstanden worden sind
� der Zieltext thematisch weitgehend zusammenhängend und verständlich verfasst

worden ist.

Eine ausreichende Leistung (5 Punkte) im Bereich Sprache liegt vor, wenn
� Kanjizeichen, Wortschatz und Redemittel ausreichen, um die Aufgaben kontextu-

ell und sachlich angemessen zu bearbeiten; dabei kann die Hiragana-Silben-
schrift als Ersatz für unbekannte Kanji in vertretbarem Umfang verwendet werden

� Verstöße gegen grundlegende grammatische Normen bzw. ein unkorrekter Ge-
brauch von gängigem Wortschatz einschließlich idiomatischer Wendungen dabei
nicht gehäuft auftreten

� mit Hilfe angemessener sprachlicher Verknüpfungen ein Text verfasst wird, in
dem Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit die Verständlichkeit nicht wesentlich
beeinträchtigen.

Eine gute Leistung (11 Punkte) im Bereich Inhalt liegt vor, wenn
� die Bearbeitung der Aufgaben der Aufgabenstellung differenziert und vollständig

entspricht
� der Nachweis erbracht wird, dass die im Ausgangsmaterial enthaltenen Informa-

tionen auch im Einzelnen verstanden worden sind
� der Zieltext auch im Hinblick auf größere thematische Zusammenhänge gedank-

lich folgerichtig verfasst wurde. 

Eine gute Leistung (11 Punkte) im Bereich Sprache liegt vor, wenn
� der Aufgabenstellung entsprechend ein differenzierter Kanji- und Wortschatz ver-

wendet wurde
� nur unwesentliche Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit vorliegen, die die Kom-

munikation nicht wesentlich beeinträchtigen
� durch sicheren Umgang mit dem erworbenen Wort- und Zeichenschatz ein in Be-

zug auf Syntax und Aufbau stimmiger Text verfasst wurde.
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Eine ungenügende Leistung in einem der Bereiche Sprache oder Inhalt schließt eine
Gesamtnote von mehr als 3 Punkten (einfache Wertung) aus.

Die schriftliche Prüfungsarbeit wird von der zuständigen Fachlehrkraft korrigiert, be-
gutachtet und anschließend mit einer Note bewertet (§ 34 Abs. 1 APO-GOSt). 

Das Gutachten muss
� Bezug nehmen auf die im Erwartungshorizont beschriebenen Kriterien, das heißt,

es muss zu den erwarteten Teilleistungen deutliche Aussagen machen
� neben den inhaltlichen auch die methodischen Leistungen und den Grad der

Selbstständigkeit bewerten 
� Aussagen zum Anforderungs-/Leistungsniveau machen (Anforderungsbereich 

I – III)
� Aussagen zur Sprachrichtigkeit enthalten (§ 13 Abs. 6 APO-GOSt).

Der Zweitkorrektor korrigiert die Arbeit ebenfalls (§ 34 Abs. 2 APO-GOSt); er über-
nimmt die Bewertung begründet oder fügt eine eigene Beurteilung und Bewertung
an.

Bei der Begründung bzw. Beurteilung und Bewertung muss in knappen Aussagen
auf die Beurteilungskriterien Bezug genommen werden.
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5.3.4 Beispiele für Prüfungsaufgaben in der schriftlichen Abiturprüfung

Gelenkte Textaufgabe, Typ 2a

1) Text/Vorlage und Arbeitsanweisungen

Sachtext: Brief zum japanischen Neujahrsfest

Quelle: Yoko Iso, ©

Länge: 610 Zeichen
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Übersetzung der Aufgabenstellungen/Arbeitsanweisungen:

1. Beschreiben Sie auf der Grundlage des Textes, wie die Japaner das Neujahrsfest
begehen. (Anforderungsbereich I)

2. Erläutern Sie, ausgehend von diesem Text, die unterschiedliche Bedeutung des
Weihnachts- und Neujahrsfestes in Japan. (Anforderungsbereich II)

3. Von dem Wort kirisuto-kyo (Christentum) wird die erste Silbe in Katakana ge-
schrieben, die zweite in Kanji, bukkyo und shinto hingegen werden nur in Kanji
geschrieben. Erläutern Sie diesen Sachverhalt. (Anforderungsbereich II)

4. Beantworten Sie den Brief (600 Schriftzeichen). (Anforderungsbereich III)

2) Unterrichtliche Voraussetzungen

Der themenspezifische Wort- und Zeichenschatz sowie das soziokulturelle Hinter-
grundwissen sind den Schülerinnen und Schülern aus den Kurssequenzen „Reli-
gion“ und „Japanische Feste“ in 12/II bekannt. Sinnentnehmendes Lesen und das
Verfassen von persönlichen Briefen wurden in 12/I und 13/I geübt.

3) Erwartungshorizont

Folgende Informationen sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen und mit
eigenen Worten wiedergeben.

1. Kartengrüße zum Neujahr
Schreinbesuch am Neujahrsmorgen
Vorbereitungen der Hausfrauen (Mütter) bis zum 31.12.: Festessen für die Neu-
jahrsgäste (osechi-ryori – mochi)

2. Weihnachten:
Aus dem Text: Für die japanische Öffentlichkeit ist Weihnachten eine kommerzi-
elle Saison der Geschenke und Partys; 1 % der Japaner sind Christen; viele wis-
sen nicht, wann genau Weihnachten ist.
Zusätzliches Wissen: Das Fest wurde von den Amerikanern nach dem Zweiten
Weltkrieg übernommen. Die Weihnachtstage sind ganz normale Arbeitstage. Re-
ligiös hat das Fest im buddhistischen und schintoistischen Japan keine Veranke-
rung.
Neujahrsfest: 
Aus dem Text: Es ist das größte Fest im Jahr und schintoistischen Ursprungs; in
seiner religiösen und traditionellen Bedeutung ist es dem Weihnachtsfest in
Deutschland vergleichbar.
Zusätzliches Wissen: Große Familienzusammenkünfte – ruhiger Jahreswechsel
– die ersten drei Januartage sind gesetzliche Feiertage – es gibt viele Neujahrs-
bräuche: z. B. Schreinbesuch im festlichen Kimono.

3. Der Schintoismus ist die traditionelle japanische Religion, der Buddhismus kam
im 6. Jahrhundert aus China; vorher schon (4. Jahrhundert n.u.Z.) wurden die chi-
nesischen Schriftzeichen von der bis dahin schriftlosen japanischen Kultur über-
nommen. Somit wurden die Namen beider Religionen in chinesischen Schriftzei-
chen geschrieben. „kirisuto“ kommt über das Portugiesische in die japanische
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Sprache, die Portugiesen waren die ersten christlichen Missionare im 16. Jahr-
hundert; Fremdwörter aus europäischen Sprachen schreibt man meistens in Ka-
takana.

4. Auf folgende Inhalte sollten die Schülerinnen und Schüler in ihrem Brief eingehen:
� auf Midoris (Midori ist die Absenderin des Briefes) Vermutung, dass Weihnach-

ten ein schönes und besonderes Fest im christlichen Deutschland ist
� auf Midoris Frage, wie der Schüler oder die Schülerin (als gedachter Empfän-

ger des Briefes) in ihrer Familie Weihnachten feiern
� auf Midoris Frage, ob der Schüler oder die Schülerin osechi-ryori kennt und was

sie über das japanische Neujahrsfest wissen
� auf Midoris Bitte, etwas über die Religionen in Deutschland und das deutsche

Neujahrsfest zu erfahren.

Sprachlich und schriftlich sollen die Prüflinge die für einen persönlichen Brief typi-
schen Wendungen richtig benutzen und angemessene Kenntnisse im themenspezi-
fischen Wortschatz und in grundlegenden grammatischen Strukturen nachweisen.
Der Umfang des Briefes soll etwa 600 Zeichen betragen. 
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Gelenkte Textaufgabe, Typ 2b

1) Text/Vorlage und Arbeitsanweisungen

Sachtext: Werbung

Quelle: Zeitschrift „Kateigaho“, Sekaibunkasha 2000, Seite 268

Länge: 270 Zeichen
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Übersetzung der Aufgabenstellungen/Arbeitsanweisungen:

1. Beschreiben Sie das Foto der Werbeanzeige. (Anforderungsbereiche I und II)

2. Erläutern Sie den Aufbau der Anzeige und beschreiben Sie, wie sich Text, Bild und
die graphischen Elemente in ihren Wirkungen aufeinander beziehen. (Anforde-
rungsbereiche I und II)

3. Vergleichen Sie die in der Werbeanzeige dargestellte Wohnsituation mit der einer
japanischen Durchschnittsfamilie. (Anforderungsbereich III)

2) Unterrichtliche Voraussetzungen

Der themenspezifische Wort- und Zeichenschatz sowie das soziokulturelle Hinter-
grundwissen sind den Schülerinnen und Schülern aus den Kurssequenzen „Moder-
nes Leben in Japan“ in 12/I bekannt. Das Beschreiben von Bildmaterial und der Um-
gang mit Sach- und Gebrauchtexten wurden in 12/II und 13/I geübt.

3) Erwartungshorizont

Auf Folgendes sollen die Schülerinnen und Schüler eingehen: 

1. Die landschaftlich schöne Lage der Wohnung.

Die ungewöhnliche Größe des Zimmers und damit der ganzen Wohnung. 

Die ungewöhnliche Helligkeit der Wohnung, das zur umlaufenden Veranda hin
geöffnete Zimmer.

Die Größe der Liege. 

Die Liege als ein westliches Möbelstück. 

Das japanische Blumenarrangement. 

2. Die Werbeanzeige besteht aus drei Strukturelementen: Bild, Text und modernes
graphisches Design.

� Der Text spricht die Leserinnen und Leser direkt an („Stellen Sie sich vor ...“)
und fordert sie auf, sich selbst auf der Liege träumend vorzustellen. Diese
Träume evozieren positive japanische Lebenswerte, u. a. die Zukunft der Fa-
milie, eine Wochenendreise und ein gemeinsames Abendessen. Weiterhin be-
schreibt der Text die Liege als ein exklusives ausländisches Möbelstück.

� Die Textaussagen werden durch die Abbildungen verstärkt: die zentrale Posi-
tion der Liege rückt den Gegenstand der Werbung in das Zentrum der Beob-
achterin bzw. des Beobachters. Eine zusätzliche Verstärkung erfolgt durch die
Lichtreflexe. Das gesamte Ambiente spiegelt die Exklusivität einer modernen
Wohnsituation wider. Dabei schaffen das zentral ins Bild gerückte Blumenar-
rangement hinter der Liege sowie die Schlichtheit des Holzfußbodens und das
zu der umlaufenden Veranda hin offene Zimmer ein traditionell japanisches Ge-
gengewicht.

� Die graphischen Elemente verstärken den Eindruck der Modernität. Eines die-
ser graphischen Elemente dient als Signet der Firma.

3. Von den Schülerinnen und Schülern wird erwartet, dass sie ihr Vorwissen zur
Lebens- und Wohnsituation japanischer Durchschnittsfamilien in die Bearbeitung
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der Aufgabe einbringen. Während die Anzeige den Eindruck von Modernität,
Reichtum, Luxus und Exklusivität erzeugt, lebt die japanische Durchschnittsfami-
lie insbesondere in den städtischen Ballungsgebieten in sehr viel beengteren,
durch japanische Einrichtung geprägten Wohnverhältnissen.

5.4 Die mündliche Abiturprüfung

Für die mündliche Prüfung gelten im Grundsatz die gleichen Anforderungen wie für
die schriftliche Prüfung.

Die Prüfung ist insgesamt so anzulegen, dass der Prüfling
� sicheres geordnetes Wissen
� Vertrautheit mit der Arbeitsweise des Faches
� Verständnis und Urteilsfähigkeit
� selbstständiges Denken
� Sinn für Zusammenhänge des Fachbereichs
� Darstellungsvermögen
beweisen kann.

Der Prüfling soll in einem ersten Teil selbstständig die vorbereitete Aufgabe in einem
zusammenhängenden Vortrag zu lösen versuchen. In einem zweiten Teil sollen vor
allem größere fachliche und fachübergreifende Zusammenhänge in einem Prü-
fungsgespräch angesprochen werden. Für die Vorbereitungszeit sind für alle Aufga-
bentypen zweisprachige Kanji-Lexika zugelassen.

5.4.1 Aufgabenstellung für den ersten Teil der mündlichen Prüfung

Der erste Prüfungsteil der mündlichen Abiturprüfung im Fach Japanisch besteht aus
einem Schülervortrag auf Grundlage eines Textes, eventuell mit bildlichem Zusatz-
material und 2 bis 3 Arbeitsaufträgen.

Bei der Aufgabenstellung und dem Umfang der Textaufgabe ist der zeitliche Rahmen
der Vorbereitungszeit zu berücksichtigen. Sie beträgt im Fach Japanisch in der Re-
gel 30 Minuten. Die Art der Aufgabenstellung muss im vorausgegangenen Unterricht
ausreichend eingeübt worden sein.

Die Prüfungssprache ist Japanisch.

Texte sind in gut erkennbarer und für die Bearbeitung geeigneter Form vorzulegen
(Zeilennummerierung, Bearbeitungsrand, klares Schriftbild, gute Bildqualität etc).

Für die Vorbereitungszeit sind für alle Aufgabentypen zweisprachige Kanji-Lexika
zugelassen.

5.4.2 Aufgabenstellung für den zweiten Teil der mündlichen Prüfung

Während der erste Teil der Prüfung einen zusammenhängenden Vortrag des Prüf-
lings auf Japanisch vorsieht, soll der zweite Teil ein Gespräch zwischen Prüfer und
Prüfling auf Japanisch sein.
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Im zweiten Teil können vertiefende Analysen zu komplexen philosophischen, histo-
rischen oder politischen Themen in einem begrenzten Umfang auch auf Deutsch ge-
führt werden (vgl. EPA Japanisch S. 22). Es ist nicht zulässig, zusammenhanglose
Einzelfragen aneinander zu reihen. 

5.4.3 Bewertung von Prüfungsleistungen

Für die Bewertung der Prüfungsleistungen gelten in der mündlichen Prüfung die
gleichen Grundsätze wie für die schriftliche Prüfung, wie sie in Kapitel 4.2.2 zu Klau-
suren ausgeführt sind. 

Darüber hinaus ergeben sich für die mündliche Prüfung ergänzende Beurteilungs-
kriterien wie z. B.
� sichere Artikulation und Intonation
� freier Vortrag
� sach- und adressatengerechtes Antworten
� Einbringen weiterführender Aspekte im Verlauf des Prüfungsgesprächs.

Eine ausreichende Leistung (5 Punkte) liegt vor, wenn der Prüfling
� im 1. Teil der mündlichen Prüfung in der Lage ist, den Text verständlich vorzule-

sen, das Ergebnis seiner Vorbereitung zusammenhängend vorzutragen und da-
bei nachweist, dass er wesentliche Informationen der Vorlage(n) verstanden hat

� im 2. Prüfungsteil in der Lage ist, auf Fragen und Äußerungen der Prüferin oder
des Prüfers zu reagieren und dabei nachweist, dass er über Grundkenntnisse zu
den Prüfungsgegenständen verfügt

� in beiden Prüfungsteilen in der Lage ist, sich verständlich und im Allgemeinen zu-
sammenhängend mit Hilfe eines einfachen Wortschatzes ohne Häufung sprach-
licher Verstöße zu äußern.
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5.4.4 Beispiele für Aufgaben in der mündlichen Abiturprüfung

Gelenkte Textaufgabe, Typ 2a

1) Text/Vorlage und Arbeitsanweisungen

Sachtext: Kapselhotel

Quelle: Toyoko Mitsui, „Dokkai“ Bonjinsha 1994, 2. Auflage, Seite 144

Länge: 522 Schriftzeichen
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Übersetzung der Aufgabenstellungen/Arbeitsanweisungen:
1. Lesen Sie Zeile 1 bis 6 laut vor. (Anforderungsbereich I)
2. Erklären Sie auf der Grundlage des Textes, was man unter einem Kapselhotel

versteht und beschreiben Sie seine Vor- und Nachteile. (Anforderungsbereich I)
3. Erklären Sie, welches Bild der Japaner durch die Metapher „Hatarakibachi“ im

vorliegenden Textzusammenhang zum Ausdruck gebracht wird. (Anforderungs-
bereich II)

4. Geben Sie eine Stellungnahme ab zu der Frage, inwieweit das im Text skizzierte
Bild des japanischen Arbeitslebens zutrifft. (Anforderungsbereich III)

2) Unterrichtliche Voraussetzungen

Der themenspezifische Wort- und Zeichenschatz sowie das soziokulturelle Hinter-
grundwissen sind den Schülerinnen und Schülern aus den Kurssequenzen „Arbeit,
Alltag und modernes Leben in Japan“ und „Reise und Verkehr“ in 12/I bekannt. Die
Textsorte des persönlichen Kommentars wurde besonders im Zusammenhang mit
dem Kursthema „Fremdbilder – Eigenbilder“ in 13/II behandelt. 

3) Erwartungshorizont

a) 1. Prüfungsteil

1. Der Text soll intonatorisch verständlich vorgelesen werden.

2. Folgende Informationen sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen und in
eigenen Worten wiedergeben:
Kapselhotels gibt es in Tokyo. Ein Zimmer hat die Form einer Kapsel: klein, läng-
lich und schmal. Mit einem Bett, einem Fernseher, einem Telefon und einer Uhr
ist es schon voll. Man kann nicht aufrecht stehen. (Viele einzelne Zimmer bzw.
Kapseln nebeneinander sehen aus wie eine Bienenwabe.) Die Kunden sind Fir-
menangestellte.
Pro: bei Überstunden bis 11 Uhr abends braucht man nicht mehr einen langen
Heimweg (eineinhalb bis zwei Stunden) anzutreten und kann neun Stunden
schlafen.
Contra: kein gemeinsames Essen mit der Familie, keine Ansprache, keine Mög-
lichkeit, etwas Schönes in der Kapsel zu machen.

3. Die Metapher der Arbeitsbiene entspricht der Metapher der Bienenwabe. Es soll
ausgedrückt werden, dass die Menschen tagsüber fleißig wie Bienen arbeiten
und nachts dementsprechend in einer Bienenwabe schlafen. Viele Kapseln ne-
beneinander sehen aus wie eine Bienenwabe. Es ist das international weit ver-
breitete Bild der emsig arbeitenden Japaner.

4. Die Schülerinnen und Schüler könnten den Text unter zwei Aspekten kommentie-
ren. Kapselhotels gibt es in großen Ballungsgebieten, wo die Entfernung zwi-
schen Arbeitsplatz und Wohnort sehr groß ist. Es ist also eine Begleiterscheinung
großstädtischer Entwicklung. Andererseits sind Familienväter, die erst spät
abends von ihrer Arbeitsstätte nach Hause kommen, auch in kleineren Städten
keine Ausnahme.
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b) 2. Prüfungsteil

Ausgehend von den in 12/I und 13/I behandelten Unterrichtssequenzen bezieht sich
der zweite Prüfungsteil auf weiterführende Fragestellungen. Mögliche Schwer-
punkte sind z. B. das Schulsystem, Lebensgefühl/Orientierungssuche und Werte
Jugendlicher im Vergleich mit Deutschland. 

Konkret könnte gefragt werden, inwieweit Disziplin und Entbehrung bereits als Er-
ziehungsziel im japanischen Schulsystem angelegt sind und inwieweit sich japani-
sche Jugendliche heute an solchen Erziehungszielen reiben. 
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Gelenkte Textaufgabe, Typ 2 b

1) Text/Vorlage und Arbeitsanweisungen

Sachtext: Rush-hour

Quelle: Text „Basho shirizu“ The Japan Foundation 1982, 4. Auflage, Seite 38

Foto „Nipponia“ Heibonsha 1999 ISSN 1343-1218, Seite 26

Länge: 190 Schriftzeichen
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Übersetzung der Aufgabenstellungen/Arbeitsanweisungen:

1. Beschreiben Sie die im Text und im Foto dargestellte Verkehrssituation in Tokyo.
(Anforderungsbereich I)

2. Nennen Sie Gründe für die dargestellten Probleme im Großraum Tokyo während
der täglichen Stoßzeiten des Berufsverkehrs. (Anforderungsbereich II)

3. Versetzen Sie sich in die Situation des auf dem Foto dargestellten Fahrgastes und
nehmen Sie Stellung dazu. (Anforderungsbereich III)

2) Unterrichtliche Voraussetzungen

Die Aufgabe steht inhaltlich im Zusammenhang mit einer Kurssequenz in 12/I zum
Thema „Leben und Arbeiten in Tokyo“. Vorausgesetzt werden die Behandlung der
Stadt/Umlandproblematik, Fragen des Individualverkehrs bzw. des öffentlichen Per-
sonenverkehrs sowie Probleme des Arbeitsmarktes im Großraum Tokyo. Metho-
disch haben die Schülerinnen und Schüler die Entschlüsselung und Analyse schrift-
licher und bildlicher Texte in 12 und 13 gelernt.

3) Erwartungshorizont

a) 1. Prüfungsteil

1. Von den Schülerinnen und Schülern wird erwartet, dass sie die dargestellte Ver-
kehrssituation als typisch für die Rush-hour identifizieren.
Sie entnehmen dem Text wichtige Informationen bezüglich der Zeiten des Be-
rufsverkehrs, der Verkehrsdichte, der Anforderungen an das Nahverkehrssystem.
Sie erkennen in dem Foto die Darstellung einer typischen Situation im Tokyoter
Berufsverkehr.

2. Die Schülerinnen und Schüler nennen als wichtige Gründe für die Verkehrspro-
bleme in Tokyo den hohen Anteil an Berufspendlerinnen und Berufspendlern aus
der näheren und weiteren Umgebung der Hauptstadt, die daraus resultierende
Überlastung der öffentlichen Transportmittel sowie die Problematik der „Entmi-
schung“ von Wohn- und Arbeitsplätzen als typischer Erscheinung von städtischen
Ballungszentren wie Tokyo.

3. Von den Schülerinnen und Schülern wird eine bewertende Stellungnahme zu der
dargestellten Situation von Berufspendlerinnen und Berufspendlern in einer völlig
überfüllten Bahn während der Rush-hour erwartet. Sie sollen u. a. eingehen auf
das Gefühl, wie Sardinen in einer Büchse zusammengepfercht zu sein (vgl. Bild-
unterschrift), auf die Notwendigkeit, dies in Kauf nehmen zu müssen, um an den
Arbeitsplatz zu gelangen, auf die möglichen negativen Auswirkungen (Stress-
situation, lange Fahrzeiten usw.) auf das Privat- und Familienleben.

b) 2. Prüfungsteil

Ausgehend von den in 12/I und 13/I behandelten Unterrichtssequenzen bezieht sich
der zweite Prüfungsteil auf weiterführende Fragestellungen. Mögliche Schwer-
punkte sind andere Aspekte von Tokyo, z. B. seine Bedeutung als Sitz der kaiserli-
chen Familie, oder andere Städte, wie z. B. Kyoto und Nara und ihre Bedeutung in
der japanischen Geschichte.
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5.5 Bewertung der besonderen Lernleistung

Die Absicht, eine besondere Lernleistung zu erbringen, muss spätestens am Ende
der Jahrgangsstufe 12 bei der Schule bzw. bei der Schulleiterin oder beim Schullei-
ter angezeigt werden. Die Schulleitung entscheidet in Abstimmung mit der Lehrkraft,
die als Konrektor vorgesehen ist, ob die beantragte Arbeit als besondere Lernleis-
tung zugelassen werden kann. Die Arbeit ist nach den Maßstäben und dem Verfah-
ren für die Abiturprüfung zu korrigieren und zu bewerten. In einem Kolloquium, das
im Zusammenhang mit der Abiturprüfung nach Festlegung durch die Schule statt-
findet, stellt der Prüfling vor einem Fachprüfungsausschuss die Ergebnisse der be-
sonderen Lernleistung dar, erläutert sie und antwortet auf Fragen. Die Endnote wird
aufgrund der insgesamt in der besonderen Lernleistung und im Kolloquium er-
brachten Lernleistungen gebildet, eine Gewichtung der Teilleistungen findet nicht
statt. Bei Arbeiten, an denen mehrere Schülerinnen und Schüler beteiligt waren,
muss die individuelle Schülerleistung erkennbar und bewertbar sein (vgl. auch Ka-
pitel 3.2.4).
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6 Hinweise zur Arbeit mit dem Lehrplan
Aufgaben der Fachkonferenzen

Nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 des Schulmitwirkungsgesetzes entscheidet die Fachkonferenz
über
� Grundsätze zur fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit sowie über
� Grundsätze zur Leistungsbewertung.

Die Beschlüsse der Fachkonferenz gehen von den im vorstehenden Lehrplan fest-
gelegten obligatorischen Regelungen aus und sollen die Vergleichbarkeit der Anfor-
derungen sicherstellen. Hierbei ist zu beachten, dass die Freiheit und Verantwortung
der Lehrerinnen und Lehrer bei der Gestaltung des Unterrichts und der Erziehung
durch Konferenzbeschlüsse nicht unzumutbar eingeschränkt werden dürfen (§ 3
Abs. 2 SchMG).

Die fachmethodischen und -didaktischen Beratungen und Entscheidungen der
Fachkonferenz betreffen alle Bereiche des Faches Japanisch:

� Sprache
� Interkulturelles Lernen – soziokulturelle Themen und Inhalte
� Umgang mit Texten und Medien
� Methoden und Formen des selbstständigen Arbeitens.

Hierbei geht es vor allem um folgende Aufgaben:
� Präzisierung der fachlichen Obligatorik und Maßnahmen zur Sicherung der

Grundlagenkenntnisse
� Absprachen zu den fachspezifischen Grundlagen der Jahrgangsstufe 11
� Absprachen über die konkreten fachspezifischen Methoden und die konkreten

Formen selbstständigen Arbeitens
� Absprachen über den Rahmen von Unterrichtssequenzen und Festlegung eines

schulinternen Curriculums
� Absprachen über die Formen fachübergreifenden Arbeitens und den Beitrag des

Faches zu fächerverbindendem Unterricht
� Koordination des Einsatzes von Facharbeiten
� Absprachen zur „besonderen Lernleistung“
� Absprachen zu Lehr- und Lernmitteln
� Absprachen zu Besuchen von Fortbildungsveranstaltungen.

Grundsätze zur Leistungsbewertung

Grundsätze und Formen der Lernerfolgsüberprüfung sind in Kapitel 4 behandelt
worden. Es ist die Aufgabe der Fachkonferenz, diese Grundsätze nach einheitlichen
Kriterien umzusetzen. Beschlüsse beziehen sich
� auf den breiten Einsatz von Aufgabentypen
� auf das Offenlegen und die Diskussion der Bewertungsmaßstäbe
� auf gemeinsam gestellte Klausurthemen sowie Abituraufgaben
� auf die beispielhafte Besprechung korrigierter Arbeiten.
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Beiträge der Fachkonferenzen zur Schulprogrammentwicklung und zur Eva-
luation schulischer Arbeit

Aussagen zum fachbezogenen und fachübergreifenden Unterricht sind Bestandteil
des Schulprogramms. Die Evaluation schulischer Arbeit bezieht sich zentral auf den
Unterricht und seine Ergebnisse. Die Fachkonferenz Japanisch spielt deshalb eine
wichtige Rolle in der Schulprogrammarbeit und bei der Evaluation des Unterrichts.
Dabei sind Prozess und Ergebnisse des Unterrichts zu berücksichtigen. Die Fach-
konferenz definiert die Evaluationsaufgaben, gibt Hinweise zur Lösung und leistet
insoweit ihren Beitrag zur schulinternen Evaluation.

Unter anderem erörtert die Fachkonferenz Japanisch folgende Aspekte und trifft ge-
gebenenfalls bindende Absprachen dazu:
� Arbeitsgemeinschaften
� Information künftiger Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler sowie ihrer

Eltern über das Schulfach Japanisch
� muttersprachlicher Unterricht
� Binnendifferenzierung für Schülerinnen und Schüler verschiedener Herkunft
� Teilnahme an Projekten
� grenzüberschreitende Maßnahmen
� Planung und Durchführung von Studienfahrten
� Öffentlichkeitsarbeit (Vertretung der Fachschaft nach außen, außerunterrichtliche

Veranstaltungen)
� Planung von Betreuung und Teilnahme an Wettbewerben (z. B. Bundeswettbe-

werb Fremdsprachen)
� Lehreraustauschprogramme
� Betreuung und Einsatz fremdsprachlicher Assistentinnen und Assistenten sowie

Austauschlehrerinnen und Austauschlehrer
� Berufspraktika in japanischen Firmen
� Exkursionen
� Kooperation von Schulen
� Zusammenarbeit in/mit Verbänden
� zusätzliche Lernangebote (z. B. Intensivkurse in Japanisch, Vorbereitung auf

VHS-Prüfung etc.) 
� Öffnung von Schule, außerschulische Lernorte.
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